
601 der Beilagen zu den Steno graphischen Protokollen des Nationalrates XVIII. GP 

Bericht 

des Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (180 der Beilagen) : 
Bundesgesetz über die Wahl des Nationalrates 
(Nationalrats-Wahlordnung 1991 - NRWO) 

und 

der vom Abgeordnetet:t. Dr. Khol überreichten 
Petition Nr.20 des Osterreichischen Volks­
gruppenzentrums betreffend die Änderung der 

. Nationalratswahlordnung . 

sowie 

des Antrages 151/ A der Abgeordneten Vog­
genhuber und Genossen betreffend ein Bundes­
gesetz, mit dem das Bundesgesetz vom 
27. November 1970 über die Wahl des 
Nationalrates (N ationalrats-Wahlordnung 
1971), BGBI. Nr.391/1970, zuletzt geändert 

durch BGBI. Nr. 148/1990, geändert wird 

Die gegenständliche Regierungsvorlage, die dem -
Verfassungsausschuß zur Vorberatung zugewiesen 
wurde, hat eine grundlegende Reform der National­
rats-Wahlordnung zum Gegenstand. Diese Reform 
soll insbesondere folgenden Gedanken Rechnung 
tragen: 

1. Verbesserung de~ persönIlchen Kontaktes 
zwischen Wählern und Gewählten durch 
wesentlich kleinere Wahlkreise. 

2. Verstärkter Einfluß des Wählers auf die 
tatsächliche Zusammensetzung des National­
rates durch ein ausgebautes Vorzugs stimmen­
system. 

3. Mandatsvergabe auf drei Ebenen, und zwar 
auf der Bezirksebene mit regionalen 
Faktoren im V Qrdergrund, 
auf der Ebene der Bundesländer als 
historisch gewachsene Einheiten des politi­
schen Systems und 
auf einer Gesamtebene im Weg einer 
Bundesliste, die es den wahlwerbenden 
Parteien ermöglicht, besondere Erforder-

nisse bei der Zusammensetzung einer 
Parlamentsfraktion (Experten, Frauen, 
Minderheiten usw.) zu berücksichtigen. 

4. Förderung des Gedankens der Wahlgerechtig­
keit durch Maßnahmen, mittels welcher die 
Stärkeverhältnisse der wahlwerbenden Par­
teien im Nationalrat genau der Relation zu 
den für die einzelnen wahlwerbenden Parteien 
abgegebenen Stimmen entsprechen, wobei 
jedoch zur Vermeidung von Splitterparteien 
eine 4%-KIausel vorzusehen ist. 

In der Petition Nr. 20 wird vorgeschlagen, 
Parteien, die Interessen von V olksgrupp"en im Sinne 
des Volksgruppen gesetzes vertreten, dadurch zu 
begünstigen, daß auf sie bei einer Nationalratswahl 
entfallende Stimmen im zweiten und allenfalls 
dritten Ermittlungsverfahren auch dann berücksich­
tigt werden, wenn diese Parteien in keinem der 
Wahlkreise ein Grundmandat erreicht oder ihr 
Stimmenanteil den gesetzlichen Mindestprozentsatz 
nicht erreicht hat. 

Durch den Selbständigen Antrag 151/ A, der eine 
Novellierung der N:.ttionalrats-Wahlordnung 1971 
zum Ziele hat, soll das Proportionalwahlsystem 
exakter verwirklicht werden, die Einflußnahme des 
Wählers auf die Kandidatenreihung verstärkt 
werden und eine grundsätzliche Erweiterung des 
Kreises der Wahlberechtigten erfolgen. . 

Der Verfassungsausschuß hat die Vorlage am 
17. September 1991 erstmals in Verhandlung 
gezogen und . :1 deren Vorbehandlung einen 
Unterausschu - mgesetzt, dem seitens der SPÖ die 
Abgeordneter, . 'r. A n ton i, Dr. C a p, E I m e k -
k e r, Dr. T .• c her, Dr. F uhr man n und 
S chi e d " \ens der ÖVP die Abgeordneten Dr. 
Bruckma __ , Dr. Graff, Dr. Khol, Dr. 
Ne iss e r unn V e t t e r sowie von der FPÖ die 
Abgeordneten Dr. Fr i s c h e n s chi ag e rund 
Mag. Dr. Heide S c h m i d t und der Abgeordnete 
V 0 g gen hub e r von den Grünen angehörten. 
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Ferner wurden Dr. Fritz Klocker, Prof. Dr. Herbert 
Maurer, Univ.-Prof. Dr. Herbert Haller, Mag. 
Walter Geyer und Stefan Lintl als Sachverständige 
den Unterausschußverhandlungen beigezogen. . 

Der Unterausschuß, unter Vorsitz des Präsiden­
ten· des Nationalrates Dr. Heinz Fischer als 
Obmann bzw. des Abgeordneten Dr. K hol als 
Obmannstellvertreter hat die ihm zugewiesenen 
Vorlagen in insgesamt 10 Sitzungen beraten, wobei 
am 20. November 1991 als Vertreter der Länder die 
Landtagspräsidenten des Burgenlandes Dr. Dax, 
von Salzburg Univ.-Prof. Dr. Schreiner und von 
Vorarlberg Bertram Jäger sowie Dr. Glantsching 
(Kärnten), Dr. Lengheimer (Niederösterreich), Dr. 
Pesendorfer (Oberösterreich), Dr. Wielinger (Stei­
ermark), Dr. Zech (Vorarlberg), Dr. Moritz und 
Dr. Sokop (Wien) zur Frage des Wahlrechtes und in 
der Sitzung am 18. Februar 1992 als Sachverstän-
1.ige die Universitätsprofessoren Dr. Theodor 
Ohlinger und Dr. Karl Ucakar gehört wurden. 

Der Verfassungsausschuß hat die Vorlage am 
30. J~ni 1992 neuerlich in Verhandlung gezogen, 
wobeI der Unterausschußobmann Präsident des 
Nationalrates Dr. Heinz Fis c her über das 
Ergebnis der Unterausschußverhandlungen berich­
tete. 

Nach WortmeldUngen der Abgeordneten Dr. 
K hol, Dr. F uhr man n, Dr. C a p, Dr. Li c hai, 
V 0 g gen hub e r, Dr. Fr i s c h e n s chi ag e r 
Dr. Ne iss e r, Dr. B ru c k man n und Dr: 
Fis c her sowie des Bundesministers Dr. Lös c h -
n a k hat der Ausschuß mit Stimmenmehrheit 
beschlossen, dem Hohen Hause die Annahme des 
Gesetzentwurfes in der von den Abgeordneten Dr. 
F uhr man n und Dr: K hol vorgeschlagenen 
Fassung zu empfehlen. 

Zu den vorgeschlagenen Abänderungen ist zu 
bemerken: . 

I. Allgemeiner Teil 

. Mit dem vorliegenden Abänderungsantrag soll 
dIe angeführte Regierungsvorlage insbesondere 
dahin gehend geändert werden, daß die . darin 
enthaltene Wahlkreiseinteilung entsprechend bei 
der ~arlamentarischen Behandlung geäußerten. 
Vorbnngen der Länder modifiziert wird. Des 
weiteren soll das Wahlalter sowohl hinsichtlich des 
aktiven als auch hinsichtlich des passiven Wahl­
:echts'nunmehr mit der Vollendung des 18. Lebens­
)a~res bzw. des 19. Lebensjahres festgelegt und die 
FrISt für den Ausschluß vom Wahlrecht nach 
V ollstreckung der Strafe auf ein Mindestmaß 
reduziert werden. Darüber hinaus beinhaltet der 
Abänderungsantrag organisatorische Verbesserun­
gen im Zusammenhang mit der Erstellung des 
Wählerverzeichnisses durch die Gemeinden sowie 
die Verpflichtung von Gemeinden mit über 

1 000 Einwohnern, den Wahlberechtigten eine 
Wahlinformation zuzustellen. Bei der Beantragung 
der Ausstellung und Ausfolgung von Wahlkarten 
sollen hinkünftig alle österreichischen Vertretungs­
behörden im Ausland, auch außerhalb ihres 
Zuständigkeitsbereiches, zur Mitwirkung verpflich­
tet sein. Hinsichtlich der Einbringung von Wahlvor­
schlägen wurde die Regierungsvorlage dahin 
gehend modifiziert, daß in den Landeswahlkreisen 
Burgenland und Vorarlberg je 100 Unterstützungs­
erklärungen für die Einbringung eines Landeswahl­
vorschlags ausreichen und daß eine allfällige 
Kurzbezeichnung für eine wahlwerbende Partei 
einen Wortsinn ergeben darf, die jedoch in ihrem 
Ausmaß auf maximal fünf Buchstaben beschränkt 
ist. Bezüglich der Stimmeriabgabe wurden' die 
Bestimmungen hinsichtlich der Identitätsfeststellung 
des Wählers gestrafft. Schließlich wurden die 
zahlreichen neuen Regelungen betreffend die 
Zuweisung von Mandaten dahin gehend überarbei­
tet, daß bei der Berufung der nicht gewählten 
(Regional) Bewerber bei Erledigung' eines Mandats 
ihrer Liste nunmehr auf die erzielten Vorzugsstim­
men Bedacht genommen wird und daß das 
Entstehen von Überhangmandaten in jedem Fall 
ver:mieden wird. Im übrigen ist nunmehr eine 
Wahlpflicht nicht mehr vorgesehen. . 

Neben den angeführten inhaltlichen Korrekturen 
enthält der Abänderungsantrag Änderungen, die 
eine sprachliche Verbesserung der Regierungsvor­
lage nach sich ziehen, die mit Rücksicht auf die in 
einer in parlamentarischer Behandlung stehenden 
Novelle zum B-VG legistisch notwendig geworden 
sind oder die Änderungen von Zitierungen auf 
Grund des Wegfalls der Wahlpflicht bewirken. 

11. Besonderer Teil 

Zu § 2 Abs. 3: 

Über Wunsch der Länder wird die Auf teilung der 
Stimmbezirke der Landeswahlkreise Niederöster­
reich, Oberösterreich, Tirol und Wien auf Regio­
nalwahlkreise, teilweise in Anlehnung an die in 
Landtagswahlordnungen getroffenen Gebietseintei­
lungen, neu geregelt, womit nunmehr österreichweit 
43 Regionalwahlkreise einzurichten sind. Die Her­
ausnahme des politischen Bezirkes Lien,z aus dem 
~egionalwahlkreis 7 C durch die Schaffung des 
Regionalwahlkreises Osttirollöst überdies das nach 
der geltenden Rechtslage bestehende - Spannungs­
verhältnis zu der Bestimmung des Art. 26 Abs. 2 . 
B-VG, wonach das Bundesgebiet in räumlich 
geschlossene Wahlkreise zu teilen ist. 

Zu § 4 Abs. 5: 

Die Neufassung des § 4 Abs. 5 dient der 
sprachlichen Verbesserung. 

I 

! 
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Zu § 12 Abs. 6: 

Berichtigung derZitierungen auf Grund des 
Abänderungsantrages. 

Zu § 21: 

Die Herabsetzung des aktiven Wahlalters auf das 
vollendete 18. Lebensjahr stellt auf die geänderten 
sozialen Rahmenbedingungen ab, die eine ver­
strärkte politische Mitverantwortung der mündigen 
Minderjährigen angezeigt erscheinen lassen. Nach 
der nunmehrigen Regelung richtet sich das 
Wahlalter nicht mehr nach dem Stichtag, sondern 
nach dem Jahrgang, wodurch neben einer Anglei­
chung an bestehende Landtagswahlordnungen, die 
schon jetzt auf den Jahrgang abstellen, eine 
Verwaltungsvereinfachung für die Gemeinden bei 
der Erstellung der Wählerverzeichnisse zu erwarten 
ist. 

Zu § 22 Abs.1: 

Die Verkürzung der Frist für den Ausschluß vom 
Wahlrecht wegen gerichtlicher Verurteilung soll die 
Wiedereingliederung der Straftäter in die soziale 
Gemeinschaft fördern, wobei ein völliger Entfall des 
verbleibenden Zeitraumes von sechs Monaten, der 
sich an der bestehenden Entscheidungsfrist für 
Verwaltungsbehörden orientiert, aus verwaltungs­
technischen Gründen nicht Platz greifen kann. 

Zu § 27 Abs. 1: 

Unter Berücksichtigung der technische"n Weiter­
entwicklung der Datenverarbeitung und ihrer 
kostengünstigen Gestaltung, die in absehbarer 
Zukunft eine nahezu flächendeckende elektronische 
Erfassung der ständigen Evidenz der Wahl- und 
Stimmberechtigten erwarten läßt, ist auch kleinen 
Gemeinden mit geringem Personalstand die Ausfol­
gung von Abschriften des Wählerverzeichnisses 
gegen Kostenersatz zumutbar. 

Zu § 30 Abs.J: 

Die Abänderung ermöglicht die verwaltungs öko­
nomische' Zusammenlegung von Entscheidungen 
über Einsprüche gegen das Wählerverzeichnis in 
einer Sitzung der jeweiligen Wahlbehörde. 

Zu § 36 Abs. 3: 

Der hinzugekommene Absatz stellt die schon 
bisher vor allem in Städten und größeren 
Gemeinden als Wahlservice geübte Praxis -der 
Versendung von sogenannten Wahlausweisen auf 
eine gesetzliche Basis, ohne bestehende ortsübliche 
Vorgangsweisen zu beschneiden. 

Zu § 39 Abs. 1: 

Neben einer erforderlichen redaktionellen Be­
richtigung verpflichtet nunmehr der Wortlaut des 

letzten. Halbsatzes jedwede österreichische Vertre­
. tungsbehördeim Ausland, auch außerhalb ihres 
unmittelbaren Zuständigkeitsbereichs, der Mitwir­
kung bei der Beantragung der Ausstellung und 
Ausfolgung von Wahlkarten. 

Zu § 42 Abs. 1: 

Berichtigung der Zitierung auf Grund des 
Ab änderungs an trages. 

Zu § 42 Abs.2: 

Die Herabsetzung der vorgeschriebenen Zahl von 
ursprünglich je 200 auf je 100 Unterstützungserklä­
rungen für Landeswahlvorschläge in den Landes­
wahlkreisen Burgenland und V orarlberg verbessert 
die Ausgewogenheit der unterschiedlichen Erfor­
dernisse von Unterstützungserklärungen. 

Zu § 43 Abs. 1: 

Ausgehend vom Erkenntnis des Verfassungs ge­
richtshofes vom 14. Juni 1989, W 1-5/88-9, stellt 
Ziffer 1 ausdrücklich klar, daß die allfällige 
Kurzbezeichnung für eine wahlwerbende Partei auf 
ihrem Landeswahlvorschlag auch einen Wortsinn 
ergeben darf. Um damit möglich werdende lange 
W oftSchöpfungen auszuschließen, war gleichzeitig 
die Länge dieser Kurzbezeichnung auf maximal 
fünf Buchstaben zu beschränken. 

Die Regelung unter Ziffer 2, wonach in Regio­
nalparteilisten zumindest zehn Bewerber verzeich­
net sein dürfen, ermöglicht in kleinen Regional­
wahlkreisen die Aufstellung von mehr Kandidaten, 
als es in der Regierungsvorlage ursprünglich 
vorgesehen war, um dem Wähler für die Vergabe 
seiner Vorzugsstimme einen größeren Spielraum 
einzuräumen. 

Zu § 44 Abs. 1 : 

Hier wird die korrespondierende Regelung zu 
den Anmerkungen zu Ziffer 13 erster Absatz 
getroffen, die unerwünschte Folgewirkungen der 
Entscheidungen der Wahlbehörden anläßlich der 
Nationalratswahl vom 7. Oktober 1990 vermeidet. 

Zu § 60: 

Durch die unter einem in Beratung stehende 
Novelle zum B-VG erscheint die Erhebung dieser" 
einfachgesetzlichen Bestimmung in den Verfas­
sungsrang entbehrlich. 

Zu § 67: 

Dient der Straffung der Bestimmungen der 
Identitätsfeststellung des Wählers vor der Wahlbe-

2 
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hörde, Darüber hinaus entfällt die Ausweispflicht 
ohne Bezugnahme auf Einwohnergrenzen, soweit 
keine Einsprache von Mitglied'ern der Wahlbehör­
den, Wahlzeugen oder von allenfalls im Wahllokal 
anwesenden Wählern erhoben wird. 

Zu § 87: 

Durch die unter einem in Beratung stehende 
Novelle zum B-VG erscheint die Erhebung dieser 
einfachgesetzlichen Bestimmung in den Verfas­
sungsrang entbehrlich. 

Zu §.91: 

Da das Vorzugsstimmensystem ein wesentliches 
Element der mit der Regierungsvorlage angestreb­
ten Personalisierung des Wahlrechtes darstellt, 
erscheint die Beibehaltung der aus dem geltenden 
Recht übernommenen Regelung nicht zielführend. 

Zu § 98 Abs. 5: 

Die Berufung der nicht gewählten Regionalbe­
werber für den Fall, daß ein Mandat ihrer Liste 
erledigt wird, besiimmt sich nicht, wie in der 
Regierungsvorlage vorgesehen, ausschließlich nach 
der Reihenfolge, in der sie auf der Regionalparteili­
ste des Landeswahlvorschlages angeführt sind, 
sondern nimmt nunmehr auf die erzielten Vorzugs­
stimmen Bedacht. 

Zu § 102 Abs. 5: 

Korrespondierende Bestimmung zu Ziffer 21 für 
die Berufung nichtgewählter Bewerber der Landes­
parteilisten. 

Zu § 107 Abs. 5: 

Erforderliche redaktionelle Berichtigung. 

Zu § 107 Abs. 6 bis 8: 

Dient der sprachlichen Verdeutlichung der 
Ermittlung und Zuteilung der Mandate im dritten 
Ermittlungsverfahren unter Vermeidung des Entste­
hens von sogenannten Überhangmandaten. Dieser 
Erfolg wird dadurch herbeigeführt, daß bei 
rechnerischem Anfall eines solchen Überhangman­
dates für eine Partei diese so behandelt wird, als 
hätte sie keinen Bundeswahlvorschlag eingebracht. 
Hierbei bleibt ihr die Gesamtmandatszahl als 
S~mme der ihr im ersten und zweiten Ermittlungs­
verfahren zugefallenen Mandate erhalten. 

DDr. Niederwieser 

Berichterstatter 

Zu § 111 Abs. 1: 

Die veränderte Ausgestaltung der Bestimmungen, 
über das Mandat auf Zeit wird durch die 
bezughabenden Regelungen der unter einem in 
Beratung stehenden Novelle zum B-VG notwendig' 
und ermöglicht nunmehr auch die Übernahme des 
Mandates auf Zeit durch einen anderen Abgeordne­
ten, wenn dieser eine entsprechende Absichtserklä­
rung anläßlich seiner Berufung auf ein Mandat 
desselben Wahlkreises abgegeben hat. 

Zum Entfall der Wahlpflicht: 

Durch die unter einem in Beratung stehende 
Novelle zum B-VG bedingt, haben die einfachge­
-setz lichen Bestimmungen über die Wahlpflicht, an 
der schon bisher Zweifel ob ihrer Zeitgemäßheit 
und Durchsetzbarkeit bestanden haben, zu entfal­
len. 

Zu § 124 Abs. 4: 

Mit dieser Bestimmung wird ein unter anderem 
auf die Nationalrats-Wahlordnung 1971 greifendes, 
im Entwurfstadium befindliches Kompetenz-Ab­
baugesetz vorweggenommen, wodurch die behörd­
lichen Zuständigkeiten der Bundesministerien auf 
jene Fälle beschränkt werden sollen, in denen eine 
bundesweit zentrale Entscheidung absolut unerläß­
lich ist. Hinkünftig soll eine Berufung an den 
Bundesminister gegen die Entscheidung eines 
Landeshauptmannes hinsichtlich des Ersatzes der 
einer Gemeinde bei der Durchführung einer Wahl 
erwachsenen Kosten nicht mehr zulässig sein. 

Zu §§ 127 und 128: 

Notwendige Übergangsbestimmungen. 

Zu § 129: 

Die Bestimmung über das Inkrafttreten stellt 
sicher, daß schon die nächste Nationalratswahl, ' 
nackeiner Vorbereitungsphase von etwa einem Jahr 
und somit rechtzeitig vor dem Ende der laufenden 
Legislaturperiode, nach der zu beschließenden 
neueh N ationalrats-Wahlordnung 1991 stattfinden 
kann. 

Der Antrag 1S 11 A und die Petition Nr. 20 gelten 
als miterledigt. 

Der Verfassungsausschuß stellt somit den An-
t rag, der Nationalrat wolle dem an g e s chi 0 s - °1 
sen enG e set zen t w ur f die verfassungsmä­
ßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1992 06 30 

Dr. Schranz 

Obmann 
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Bundesgesetz über die Wahl des 
Nationalrates(N ationalrats-Wahlordnung 

1991 - NRWO) 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

I. HAUPTSTüCK 

Wahlausschreibung, Einteilung des Bundesgebietes 
für Zwecke der Wahl, Wahlbehörden 

1. Abschnitt 

Mitgliederzahl, Wahlausschreibung, Wahlkreise 

Mitgliederzahl, Wahlausschreibung, Wahltag, 
Stichtag 

§ 1. (1) Der Nationalrat besteht aus 183 
Mitgliedern, die nach den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes gewählt werden. 

(2) Die Wahl ist von der Bundesregierung durch 
Verordnung im Bundesgesetzblatt auszuschreiben. 
Die Verordnung hat den Wahltag zu enthalten, der 
von der Bundesregierung im Einvernehmen mit dem 
Hauptausschuß des Nationalrates auf einen Sonn­
tag oder einen anderen öffentlichen Ruhetag 
festzusetzen ist. Die Verordnung hat weiters den 
Tag zu bestimmen, der als Stichtag gilt. Dieser darf 
jedoch nicht vor dem Tag der Wahlausschreibung 
liegen. Nach dem Stichtag bestimmen sich die in den 
§§ 13, 14, 16 und 25 dieses Bundesgesetzes 
festgesetzten Fristen sowie die Voraussetzungen des 
Wahlrechts (§ 21 Abs. 1) und der Wählbarkeit 
(§ 41). 

(3) Die Verordnung der Bundesregierung über 
die Wahlausschreibung ist auch in allen Gemeinden 
durch öffentlichen Anschlag bekanntzumachen. 

Landeswahlkreise, Stimmbezirke 

§ 2. (1) Das Bundesgebiet wird für Zwecke der 
Wahl in neun Landeswahlkreise eingeteilt; hierbei 
bildet j~des Bundesland einen Landeswahlkreis. Der 

Landeswahlkreis führt die Be,zeichnung des Bundes­
landes und erhält eine Nummer, die sich nach der 
alphabetischen Reihenfolge der Bundesländer rich­
tet. 

(2) Die Stimmen abgabe erfolgt vor der örtlichen 
Wahlbehörde. Örtliche Wahlbehörden sind die 
Gemeindewahlbehörden und' Sprengelwahlbehör­
den. 

(3) Grundsätzlich bildet jeder politische Bezirk, in 
den Bundesländern Niederös'terreich und Vorarl­
berg jeder Verwaltungsbezirk, und jede Stadt mit 
eigenem Statut einen Stimmbezirk. In der Stadt 
Wien ist jeder Gemeindebezirk ein Stimmbezirk. 

Regionalwahlkreise 

§ 3. (1) Die Stimmbezirke der Landeswahlkreise 
werden in einem oder mehreren Regionalwahlkrei­
sen zusammengefaßt. Die Regionalwahlkreise füh­
ren die Nummer ihres Landeswahlkreises und 
werden zusätzlich mit Buchstaben in alphabetischer 
Reihenfolge bezeichnet. 

(2) Die Regionalwahlkreise si.nd: 

Landeswahlkreis- Bezeichnung: 
nummer/Buchstabe: 

1A Burgenland Nord 
1B BurgenlandSüd 

2A Klagenfurt 
2B Villach 
2C Kärnten West 
2D Kärnten Ost 

3A 
3B 
3C 
3D 
3E 
3F 
3G 

4A 
4B 

Weinviertel 
Waldviertel 
Mostviertel 
Niederösterreich Mitte 
Niede'rösterreich Süd 
Wien-Umgebung 
Niederösterreich Süd-Ost 

Linz und Umgebung 
Innviertel 
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Landeswahlkreis- Bezeichnung: 
nummer/Buchstabe: 

4C Hausruckviertel 
4D Traunviertel 
4E Mühlviertel 

5A Salzburg Stadt 
5B Flachgau/Tennengau 
5C Lungau/Pinzgau/Pongau 

6A Graz 
6B Steiermark Mitte 
6C Steiermark Süd 
6D Steiermark Süd-Ost 
6E Steiermark Ost· 
6F Steiermark Nord 
6G Steiermark Nord-West 
6H Steiermark West 

7 A Innsbruck 
7B Innsbiuck-Land 
7C Unterland 
7D Oberland 
7E Osttirol 

8A Vorarlberg Nord 
8B Vorarlberg Süd 

9A Wien Innen-Süd 
9B Wi~n Innen-West 
9<:: Wien Innen-Ost 
9D Wien Süd 
9E Wien Süd-West 
9F Wien Nord-West 
9G Wien Nord 

(3) Die Stimmbezirke der Regionalwahlkreise 
sind aus der Anlage 1 ersichtlich. 

Zahl der Mandate in den Wahlkreisen, Berechnung 
nach der jeweils letzten Volkszählung 

§ 4. (1) In jedem Wahlkreis gelangen so' viele 
Nationalratsmandate zur Vergabe, >yie die Berech­
nung gemäß den Abs. 2 bis 5 ergibt ... 

(2) Die Zahl der Staatsbürger, die nach dem 
endgültigen Ergebnis der jeweils letzten Ordentli­
chen oder Außerordentlichen Volkszählung 
(Volkszählungsgesetz 1980, BGBI. Nr. 199) im 
Gebiet der Republik ihren ordentlichen Wohnsitz 
hatten, vermehrt um die Zahl der im Ausland 
lebenden Staatsbürger, die am Zähltag in der 
Wählerevidenz eingetragen waren, ist durch die 
Zahl 183 zu teilen. Dieser Quotient ist auf drei 
Dezimalstellen zu berechnen. Er bildet die Verhält­
niszahl. 

(3) Jedem Landeswahlkreis werden so viele 
Mandate zugewiesen, wie die Verhältniszahl 
(Abs. 2) in der Zahl der Staatsbürger, die nach dem 
endgültigen Ergebnis der jeweils letzten Ordentli­
chen oder Außerordentlichen Volkszählung im 

Landeswahlkreis ihren ordentlichen Wohnsitz hat­
ten, vermehrt um die Zahl der im Ausland lebenden 
Staatsbürger, die am Zähltag in der Wählerevidenz 
im Bereich des Landeswahlkreises eingetragen 
waren, enthalten ist. 

(4) Können auf diese Weise noch nicht alle 183 
Mandate aufgeteilt werden, so sind die gemäß 
Abs. 3 zu ermittelnden Quotienten auf je drei 
Dezimalstellen zu berecnnen. Die restlichen Man­
date erhalten zusätzlich die Landeswahlkreise, bei 
denen sich der Reihenfolge nach die größten 
Dezimalreste ergeben. Sind hierbei die Dezimalre­
ste bei zwei oder· mehreren Landeswahlkreisen 
gleich groß, so erhalten diese Landeswahlkreise je 
ein restliches Mandat, es sei denn, daß es sich um die 
Zuweisung des letzten der 183 Mandate handelt. 
Hätten auf die Zuweisung dieses letzten Mandates 
infolge gleich hoher Dezimalreste zwei oder 
mehrere Landeswahlkreise den gleichen Anspruch, 
so entscheidet über die Frage, welchem Landes­
wahlkreis dieses letzte restliche Mandat zufällt, das 
Los. 

(5) Jeder Regionalwahlkreis erhält soviele der 
dem jeweiligen Landeswahlkreis zugewiesenen 
Nationalratsmandate zur Vergabe, wie die Berech­
nung in sinngemäßer Anwendung der Abs. 3 und 4 
ergibt. 

Veriautbarung der Mandatszahlen 

§ 5. (1) Die Zahl der auf jeden Wahlkreis gemäß 
§ 4 entfallenden Mandate ist vom Bundesminister 
für Inneres unmittelbar nach endgültiger Feststel­
lung des Ergebnisses der jeweils letzten Ordentli­
chen oder Außerordentlichen Volkszählung zu 
ermitteln und im Bundesgesetzblatt kundzumachen. 

(2) Die so kundgemachte Verteilung der 
Mandate ist allen Wahlen des Nationalrates 
zugrunde zu legen, die vom Wirksamkeitsbeginn 
der Kundmachung an bis zur Verlautbarung der 
Kundmachung der Mandatsverteilung auf Grund 
der jeweils nächsten Ordentlichen oder Außeror­
dentlichen Volkszählung stattfinden. 

2. Ab s c h ni t t 

Wahlbehörden 

Allgemeines 

§ 6. (1) Zur Leitung und Durchführung der Wahl 
sind Wahlbehörden berufen. Sie werden vor jeder 
Wahl neu gebildet. 

(2) Die Wahlbehörden bestehen aus einem 
Vorsitzenden als Wahlleiter oder seinem Stellvertre­
ter sowie einer Anzahl von Beisitzern. Für jeden 
Beisitzer ist für den Fall seiner Verhinderung auch 
ein Ersatzbeisitzer zu berufen. 

I 
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(3) Mitglieder der Wahlbehörden können nur 
Personen sein, die das Wahlrecht zum Nationalrat 
besitzen; Personen, die diesem Erfordernis nicht 
entsprechen, scheiden aus der Wahlbehörde aus. 
Die nicht den Vorsitz führenden Stellvertreter sowie 
die Ersatzbeisitzer, die bei der Beschlußfähigkeit 
und bei der Abstimmung nicht berücksichtigt 
werden, sind den Mitgliedern der Wahlbehörden im 
übrigen gleichzuhalten. 

(4) Das Amt des Mitgliedes einer Wahlbehörde ist 
ein öffentliches Ehrenamt, zu dessen Annahme jeder 
Wahlberechtigte verpflichtet ist, der in der Ge­
meinde, in der die betreffende Wahlbehörde ihren 
Sitz hat, seinen ordentlichen Wohnsitz hat. 

(5) Den Sitzungen der Wahlbehörden können 
nach Maßgabe des § 15 Abs. 4 auch Vertreter der 
wahlwerbenden Parteien beiwohnen. 

Wirkungskreis der Wahlbehörden und der 
Wahlleiter 

§ 7. (1) Die Durchführung und Leitung der 
Wahlen obliegt den Wahlbehörden. Die Wahlleiter 
haben die Geschäfte zu besorgen, die ihnen nach 
diesem Bundesgesetz zukommen. Sie haben auch 
die Sitzungen der Wahlbehörden vorzubereiten 
sowie die Beschlüsse der Wahlbehörden durchzu­
führen. 

(2) Den Wahlbehörden werden die notwendigen 
Hilfskräfte und Hilfsmittel aus dem Stand des 
Amtes zugewiesen, dem der Wahlleiter vorsteht 
oder von dessen Vorstand er bestellt wird. Die damit 
verbundenen Kosten sind von der Gebietskörper­
schaft zu tragen, die für den Aufwand des 
betreffenden Amtes aufzukommen hat. 

Gemeindewahlbehörden 

§ 8. (1) Für jede Gemeinde außerhalb von Wien 
wird eine Gemeindewahlbehörde eingesetzt. 

(2) Sie besteht, unbeschadet der Bestimmung des 
§ 10 Abs. 5, aus dem Bürgermeister oder einem von 
ihm zu bestellenden ständigen Vertreter als 
Vorsitzendem und Gemeindewahlleiter sowie aus 
neun Beisitzern. 

(3) Der Bürgermeister hat für den Fall der 
vorübergehenden Verhinderung des Gemeinde­
wahlleiters auch einen Stellvertreter zu bestellen. 

Spn::ngelwahlbehörden 

§ 9. (1) In Gemeinden, die in Wahl sprengel 
eingeteilt sind, ist für jeden Wahlsprengel eine 
Sprengelwahlbehörde einzusetzen. In den Landes­
wahlkreisen außerhalb von Wien kann in einem der 
Wahlsprengel auch die Gemeindewahlbehörde die 
Geschäfte der Sprengelwahlbehörde versehen. 

(2) Die Sprengelwahlbehörde besteht aus dem 
vom Bürgermeister zu bestellenden Vorsitzenden 
.als Sprengelwahlleiter und drei Beisitzern. . 

(3) Der Bürgermeister hat für den Fall der 
vorübergehenden Verhindening des Sprengelwahl­
leiters auch einen Stellvertreter zu bestellen. 

Bezirkswahlbehörden 

§ 10. (1) Für jeden politischen Bezirk (Verwal­
tungsbezirk), jede Stadt mit eigenem Statut und in 
der Stadt Wien am Sitz eines jeden Magistratischen 
Bezirksamtes wird 'eine Bezirkswahlbehörde einge­
setzt. Die örtliche Zuständigkeit der Bezirkswahlbe­
hörden in Wien richtet sich nach dem Zuständig­
keitsbereich des Magistratischen Bezirksamtes. 

(2) Die Bezirkswahlbehörde besteht aus dem 
Bezirkshauptmann, in Städten mit eigenem Statut 
aus dem Bürgermeister, inder Stadt Wien aus dem 
Leiter des Magistratischen Bezirksamtes oder einem 
von ihm zu bestellenden ständigen Vertreter als 
Vorsitzendem und Bezirkswahlleiter sowie aus neun 
Beisitzern. 

(3) Der Bezirkswahlleiter hat für den Fall seiner 
vorübergehenden Verhinderung auch einen Stell­
vertreter zu bestellen. 

(4) Die Bezirkswahlbehörde hat ihren Sitz am 
Amtsort des Bezirkswahlleiters. 

(5) Die Mitglieder der Bezirkswahlbehörden 
dürfen außerhalb Wiens nicht gleichzeitig Mitglie­
der von Gemeindewahlbehörden, in Wien nicht 
gleichzeitig Mitglieder der Landeswahlbehötde für 
den Landeswahlkreis Wien sein. 

Landeswahlbehörden 

§ 11. (1) Für jedes Bundesland wird am Sitz des 
Amtes der. Landesregierung eine Landeswahlbe­
hörde eingesetzt. 

(2) Sie besteht aus dem Landeshauptmann oder 
einem von ihm zu bestellenden ständigen Vertreter 
als Vorsitzendem und Landeswahlleiter sowie aus 
neun Beisitzern. 

(3) Der Landeshauptmann hat für den Fall der 
vorübergehenden Verhinderung des Landeswahllei­
ters auch einen Stellvertreter zu bestellen. 

Bundeswahlbehörde 

§ 12. (1) Für das ganze Bundesgebiet wird am Sitz 
des Bundesministeriums für Inneres die Bundes­
wahlbehörde eingesetzt. 

(2) Sie besteht aus dem Bundesminister für 
Inneres als Vorsitzendem und Bundeswahlleiter 
sowie aus elf Beisitzern, von denen zwei ihrem Beruf 
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nach dem richterlichen Stand ,angehören oder 
angehört haben. 

(3) Die Mitglieder der Bundeswahlbehörde 
dürfen keiner anderen Wahlbehörde angehören. 

(4) Der Bundesminister für Inneres bestimmt für 
den Fall seiner vorübergehenden Verhinderung 
mehrere Stellvertreter und die Reihenfolge, in der 
sie zu seiner Vertretung berufen sind. 

(5) Die Bundeswahlbehörde führt, unbeschadet 
des ihr nach § 7 Abs. 1 zukommenden Wirkungs­
kreises, die Oberaufsicht über alle anderen Wahlbe­
hörden. Im Rahmen dieses Aufsichtsrechts kann die 
Bundeswahlbehörde insbesondere rechtswidrige 
Entscheidungen und Verfügungen der nachgeord­
neten Wahlbehörden aufheben oder abändern. 
Entscheidungen der Wahlbehörden im Einspruchs­
und Berufungsverfahren gegen die Wählerverzeich-

, nisse (Stiminlisten) können von der Bundeswahlbe­
hörde nicht abgeändert werden. 

(6) Die Bundeswahlbehörde kann auch eine 
Überschreitung der in den §§ 13, 14, 16, 39,47,61, 
106, 109, 111, 112 und 124 Abs.3 festgesetzten 
Termine für zulässig erklären, falls deren Einhal­
tung infolge von Störungen des Verkehrs oder aus 
sonstigen unabweislichen Gründen nicht möglich 
ist. Durch eine solche Verfügung dürfen jedoch die 
in anderen Bestimmungen dieses Bundesgesetzes 
vorgesehenen Termine und Fristen nicht beeinträch­
tigt werden. 

Fristen zur Bestellung der Sprengelwahlleiter, der 
ständigen Vertreter und der Stellvertreter, 
Angelobung, Wirkungskreis der Wahlleiter 

§ 13. (1) Die Sprengelwahlleiter, die nach den 
§§ 8, 10 und 11 zu bestellenden ständigen Vertrerer 
sowie alle für den Fall einer vo,übergehenden 
V erhin~rung zu berufenden Stellvertreter der 
Wahlleiter der vor jeder Wahl neu zu bildenden 
Wahlbehörden sind spätestens am siebenten Tag 
nach dem Stichtag zu ernennen, es sei denn, daß es 
sich um die Ernennung dieser Organe bei 
Wahlbehörden handelt, deren Bildung aus einern 
der im § 14 Abs. 4 angeführten Gründe erst 
nachträglich unabweislich geworden ist. 

(2) Vor Antritt ihres Amtes haben die bestellten 
Organe ihre strenge Unparteilichkeit und gewissen­
hafte Erfüllung ihrer Pflichten gegenüber demjeni­
gen, der ihre Bestellung vorgenommen hat, oder 
einern von diesem Beauftragten mit Handschlag -zu 
geloben. 

(3) Bis zur Konstituierung der vor jeder Wahl neu 
zu bildenden Wahlbehörden haben deren V orsit­
zende (Stellvertreter) alle unaufschiebbaren Ge­
schäfte, die diesen Wahlbehörden obliegen, zu 
besorgen und insbesondere auch Eingaben entge­
genzunehmen. 

(4) Nach der Konstituierung dieser Wahlbehör­
den haben deren Vorsitzende (Stellvertreter) ihre 
bisherigen Verfügungen den Wahlbehörden zur 
Kenntnis zu bringen und sodann alle Geschäfte zu 
führen, die nicht den Wahlbehörden selbst gemäß 
§ 7 Abs. 1 zur Entscheidung vorbehalten sind. 

Einbringung der Anträge auf Berufung der Beisitzer 
und Ersatzbeisitzer 

§ 14. (1) Spätestens am zehnten Tag nach dem 
Stichtag haben die Vertrauensleute der Parteien, die 
sich an der Wahlbewerbung (§ 42) beteiligen 
wollen, ihre Vorschläge über die gemäß § 15 Abs. 3 
zu bestellenden, nicht dem richterlichen Beruf 
entstammenden Beisitzer und Ersatzbeisitzer der 
neu zu bildenden Wahlbehörden bei den im Abs. 3 
bezeichneten Wahlleitern dieser Wahlbehörden 
einzubringen. Den Vorschlägen ist, unbeschadetder 
Bestimmungen des § 15 Abs. 2, die Anzahl der 
Beisitzer und Ersatzbeisitzer zugrunde zu legen; die 
ihnen nach der Zusammensetzung der Wahlbehör­
den am Stichtag zukommt. 

(2) Als Beisitzer und Ersatzbeisitzer können nur 
Personen vorgeschlagen werden, die de'n Vorschrif­
ten des § 6 Abs. 3 entsprechen. 

(3) Die Eingaben sind für die Bildung der 
Bundeswahlbehörde an den Bundesminister für 
Inneres als Bundeswahlleiter, für die Bildung der 
Landeswahlbehörden an den Landeshauptmann, für 
die Bildung der Bezirkswahlbehörden an den 
Landeswahlleiter und für die Bildung der Ge­
meinde- und Sprengelwahlbehörden an den Be­
zirkswahlleiter zu richten.-

(4) Verspätet einlangende Eingaben sind nicht zu 
berücksichtigen, es sei denn, daß es sich um 
Wahlbehörden handelt, deren nachträgliche Bil­
dung durch Änderungen in den Wahlsprengeln, in 
den Gemeindegebieten oder in den politischen 
Bezirken unabweislich geworden ist. 

(5) Der Wahlleiter kann verlangen, daß die 
Vertrauensleute einer Partei, die Vorschläge gemäß 
Abs. 1 einbringt, ausdrücklich und schriftlich 
erklären, daß sich diese Partei an der Wahlbewer­
bung gemäß § 42 beteiligen wolle. Wird diese 
Erklärung nicht abgegeben, so gelten die V or­
schläge als nicht eingebracht. Sind dem Wahlleiter 
die Vertrauensleute bekannt und ist er in der Lage, 
zu beurteilen,' ob die einreichenden Personen 
tatsächlich die Partei vertreten; oder wird ein 
Antrag von einer im Nationalrat vertretenen Partei 
eingebracht, so hat er den Antrag sofort in weitere 
Behandlung zu nehmen. Ist dies nicht der Fall, so 
hat er die Antragsteller zu veranlassen, daß die 
Eingabe, sofern dies nicht bereits geschehen ist, 
noch innerhalb der im Abs·. 1 bestimmten Frist von 
wenigstens hundert Wahlberechtigten unterschrie­
ben wird. 
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(6) Vor Berufung der Beisitzer und Ersatzbeisit­
zer können die Antragsteller ihre Anträge jederzeit 
ändern oder zurückziehen. Die Bestimmungen der 
Abs. 2, 3 und 5 gelten sinngemäß. 

Berufung der Beisitzer und Ersatzbeisitzer, 
Entsendung von Vertrauenspersonen 

§ 15. (1) Die Beisitzer und Ersatzbeisitzer der vor 
jeder Wahl neu zu bildenden Bundeswahlbehörde 
werden von der Bundesregierung berufen. 

(2) Die Berufung der Beisitzer und Ersatzbeisit­
zer in den übrigen neu zu bildenden Wahlbehörden 
obliegt den neuen Wahlbehörden, und zwar bei den 
Landeswahlbehörden dem Bundeswahlleiter, bei 
den Bezirkswahlbehörden dem Landeswahlleiter 
und bei den Gemeinde- und Sprengelwahlbehörden 
dem Bezirkswahlleiter. Tritt hierdurch in der 
Zusammensetzung der Wahlbehörden gegenüber 
dem Zeitpunkt der Wahlausschreibung eine Ände­
rung ein, so haben die Vertrauensleute der von der 
Änderung betroffenen Parteien (§ 14 Abs. 1) inner­
halb der von der Wahlbehörde zu bestimmenden 
Frist die erforderlichen Vorschläge einzubringen. 

(3) Die nicht dem richterlichen Beruf entstam­
menden Beisitzer und Ersatzbeisitzer werden auf 
Grund der Vorschläge der Parteien unter Anwen­
dung des d'Hondtschen Höchstzahlenverfahrens 
nach ihrer bei der letzten Wahl des Nationalrates im 
Bereich der Wahlbehörde, bei Sprengelwahlbehör­
den im Bereich der Gemeinde festgestellten Stärke 
berufen. 

(4) Hat eine Partei (§ 14 Abs. 1) jedoch· gemäß 
Abs. 3 keinen Anspruch auf Berufung eines 
Beisitzers, so ist sie, falls sie im zuletzt gewählten 
Nationalrat durch mindestens drei Mitglieder 
vertreten ist, berechtigt, in jede Wahlbehörde 
höchstens zwei Vertreter als ihre Vertrauensperso­
nen zu entsenden. Das gleiche Recht steht 
hinsichtlich der Landeswahlbehörden und der 
Bundeswahlbehörde auch solchen-Parteien zu, die 
im zuletzt gewählten Nationalrat nicht vertreten 
sind. Die Vertrauenspersonen sind zu den Sitzun­
gen der Wahlbehörde einzuladen. Sie nehmen an 
den Verhandlungen ohne StimmreGht teiL Im 
übrigen finden die Bestimmungen der Abs. 1,2 und 
5 sowie der §§ 6 Abs. 3, 14, 16 Abs. 2, 19 Abs. 1,2,3 
erster Satz, 4 und 5, 20 und 56 Abs. 1 letzter Satz 
sinngemäß Anwendurig. 

(5) Die Namen der Mitglieder der Wahlbehörden 
sind ortsüblich kundzumachen. 

Konstituierung der Wahlbehörden, Angelobung der 
Beisitzer und Ersat~beisitzer 

§ 16. (1)· Spätestens am einundzwanzigste~ Tag 
nach dem Stichtag haben die von ihrem V orsitzen­
den einzuberufenden Wahlbehörden ihre konstitu­
ierende Sitzung abzuhalten. 

(2) In dieser Sitzung haben die Beisitzer und 
Ersatzbeisitzer vor Antritt ihres Amtes ihre strenge 
Unparteilichkeit und gewissenhafte Erfüllung ihrer 
Pflichten gegenüber dem Vorsitzenden mit Hand­
schlag zu geloben. Das gleiche Gelöbnis haben auch 
Beisitzer und Ersatzbeisitzer abzulegen, die nach 
der konstituierenden Sitzung in die Wahlbehörde 
berufen werden. 

(3) Die Sprengelwahlbehörden in Wien sowie in 
Gemeinden mit mehr als 20 000 Einwohnern 
können auch zu einem späteren Zeitpunkt zur 
konstituierenden Sitzung einberufen werden. Das 
gleiche gilt für Wahlbehörden, deren Bildung erst 
nachträglich aus einem der im § 14 Abs.4 
angeführten Gründe unabweislich geworden ist. 

Beschlußfähigkeit, gültige Beschlüsse der 
Wahlbehörden 

§ 17. (1) Die Wahlbehörden sind beschlußfähig, 
wenn der Vorsitzende oder sein Stellvertreter und 
wenigstens die Hälfte der Beisitzer anwesend sind. 

(2) Zur Fassung eines gültigen Beschlusses ist 
Stimmenmehrheit erforderlich. Der Vorsitzende 
stimmt nicht mit. Bei Stimmengleichheit gilt jedoch 
die Anschauung als zum Beschluß erhoben, der er 
beitritt. 

(3) Ersatzbeisitzer werden bei der Beschlußfähig­
keit und bei der Abstimmung nur dann berücksich­
tigt, wenn ihre zugehörigen Beisitzer an der 
Ausübung ihres Amtes verhindert sind. 

Selbständige Durchführung von Amtshandlungen 
durch den Wahlleiter 

§ 18. (1) Wenn ungeachtet der ordnungsgemäßen 
Einberufung eine Wahlbehörde, insbesondere am 
Wahltag, nicht in beschlußfähiger Anzahl zusam­
mentritt oder während der Amtshandlung be­
schlußunfähig wird und die Dringlichkeit der 
Amtshandlung einen Aufschub nicht zuläßt, hat der 
Wahlleiter die Amtshandlung selbständig durchzu­
führen. In diesem Fall hat er nach Möglichkeit unter 
Berücksichtigung der Parteienverhältnisse Vertrau­
ens�eute heranzuziehen. 

(2) Das gleiche gilt für alle Amtshandlungen einer 
Wahlbehörde, die überhaupt nicht zusammentreten 
kann, weil von keiner Partei Vorschläge gemäß § 14 
auf Berufung von Beisitzern (Ersatzbeisitzern) 
eingebracht wurden. 

(3) Außer in den Fällen der Abs. 1 und 2 sowie der 
§§ 15 Abs. 2, 42 Abs. 1 und 113 kann der Wahlleiter 
unaufschiebbare Amtshandlungen vornehmen, zu 
deren Vornahme ihn die Wahlbehörde ausdrücklich 
ermächtigt hat. 
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Änderung in der Zusammensetzung der 
Wahlbehörden, Amtsdauer 

§ 19. (1) Übt ein Beisitzer oder Ersatzbeisitzer 
sein Mandat inder Wahlbehörde aus irgendeinem 
Grund, ausgenommen die vorübergehende Verhin­
derung, nicht aus, so hat die Partei, die den 
Vorschlag auf seine Entsendung erstattet hat, einen 
neuen Vorschlag für die Besetzung des freigewor­
denen Mandates zu erstatten. 

(2) Auch steht es den Organen, die Sprengelwahl­
leiter, ständige Vertreter oder für den Fall der 
Verhinderung bestimmte Stellvertreter in den 
Wahlbehörden bestellen können, sowie den Par­
teien, die Vorschläge für die Berufung von 
Beisitzern oder Ersatzbeisitzern erstattet haben, 
jederzeit frei, die Berufenen aus der Wahlbehörde 
zurückzuziehen und durch neue ersetzen zu lassen. 

(3) Hat eine Partei, auf deren Antrag Beisitzer 
und Ersatzbeisitzer in eine Wahlbehörde berufen 
wurden, in einem Landeswahlkreis keinen Landes­
wahlvorschlag eingebracht (§ 42) oder wurde ihr 
Landeswahlvorschlag nicht veröffentlicht (§ 49), so 
verlieren diese Beisitzer und Ersatzbeisitzer in der 
betreffenden Landeswahlbehörde sowie in allen ihr 
nachgeordneten Wahlbehörden ihre Mandate, in 
der Bundeswahlbehörde jedoch nur dann, wenn die 
Partei in keinem Landeswahlkreis einen Landes­
wahlvorschlag eingebracht hat oder von ihr in 
keinem Landeswahlkreis ein Landeswahlvorschlag 
veröffentlicht wurde. In diesem Fall sind alle 
Mandate der Beisitzer und der Ersatzbeisitzer nach 
den Vorschriften des § 15 Abs. 3 auf die wahlwer- , 
benden Parteien, gleichgültig, ob sie bisher in der 
Wahlbehörde vertreten waren oder nicht, neu 
aufzuteilen. 

(4) ,Entspricht die Zusammensetzung einer 
Wahlbehörde nach der Wahl des Nationalrates 
nicht mehr den Vorschriften des § 15 Abs. 3, so sind 
~ie der neuen Parteienstärke entsprechenden 
Anderungen durchzuführen. 

(5) Bei den Änderungen nach den Abs. 1 bis 4 sind 
die Bestimmungen des § 14 Abs. 1 'bis 3, 5 und 6 
sowie die §§ 15 und 16 sinngemäß anzuwenden, bei 
Änderungen nach Abs. 4 jedoch mit der Maßgabe, 
daß der vorgesehene Fristenlauf mit dem dreißigsten 
Tag nach dem Wahltag beginnt. 

(6) Die vor' jeder Wahl gebildeten und nach 
Abs; 1 bis 5 allenfalls geänderten Wahlbehörden 
bleiben bis zur Konstituierung der Wahlbehörden 
anläßlich der nächsten Wahl im Amt. 

Gebührenanspruch der Mitglieder der 
Wahlbehörden 

§ 20. (1) Für die Tätigkeit in den Wahlb~hörden 
haben ihre Mitglieder nach Maßgabe der Abs. 2 und 
3 Anspruch auf Gebühren. 

(2) Für den Umfang und die Höhe der Gebühren 
nach Abs. 1 sind die Bestimmungen des Gebühren­
anspruchsgesetzes 1975, BGBI. Nr. 136, über die 
Gebühren der GeschworIlen und Schöffen sinnge­
mäß anzuwenden. 

(3) Die Mitglieder der Wahlbehörden haben 
ihren Gebührenanspruch längstens binnen 14 Tagen 
nach Beendigung einer Sitzung der Wahlbehörde 
beim Wahlleiter einzubringen. Ein Antrag ist nicht 
erforderlich, wenn nur Aufenthaltskosten für den 
Wahltag beansprucht werden. 

(4) Über Anträge gemäß Abs. 3 entscheidet bei 
Mitgliedern der Bundeswahlbehörde der Bundesmi­
nister für Inneres, bei Mitgliedern der übrigen 
Wahlbehörden die Verwaltungs behörde; der der 
WahHeiter angehört oder von deren Vorstand er 
bestellt wird; gegen deren Entscheidung ist ein 
Rechtsmittel nicht zulässig. 

(5) Der Gebührenaufwand für die Mitglieder der 
Wahlbehörden ist von der Gebietskörperschaft zu 
tragen, die für den Aufwand des Amtes aufzukom­
men hat, dem gemäß § 7 Abs. 2 die Zuweisung der 
für die Wahlbehörden notwendigen Hilfskräfte und 
Hilfsmittel obliegt. 

H. HAUPTSTÜCK 

. Wahlrecht, Erfassung der Wahlberechtigten 

1. Abschnitt 

Wahlrecht 

§ 21. (1) ·Wahlberechtigt sind alle Männer und 
Frauen, die die österreichische Staatsbürgerschaft 
besitzen, vor dem 1. Jänner des Jahres der Wahl das 
18. Lebensjahr vollendet haben und vom Wahlrecht 
nicht ausgeschlossen sind. 

(2) Ob die Voraussetzungen nach Abs. 1 
zutreffen, ist, abgesehen vom Wahlalter, nach dem 
Stichtag (§ 1 Abs. 2) zu beurteilen. 

2. Ab s c h n i t t 

Wahlausschließungsgründe 

Wegen gerichtlicher Verurteilung 

§ 22. (1) Vom Wahlrecht ist ausgeschlossen, wer 
durch ein inländisches Gericht 'wegen einer oder 
mehrerer mit Vorsatz begangener strafbarer Hand­
lungen zu einer mehr alS einjährigen Freiheitsstrafe 
rechtskräftig verurteilt worden ist. Dieser Ausschluß 
endet nach sechs Monaten. Die Frist beginnt, sobald 
die Strafe vollstreckt ist und mit Freiheitsentziehung 
verbundene vorbeugende' Maßnahmen vollzogen 
oder weggefallen sind; ist die Strafe nur durch 
Anrechnung einer Vorhaft verbüßt worden, so 
beginnt die Frist mit Rechtskraft des Urteils. 
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(2) Ist nach anderen gesetzlichen Bestimmungen 
der Eintritt von Rechtsfolgen ausgeschlossen, sind 
die Rechtsfolgen erloschen oder sind dem Verurteil­
ten alle Rechtsfolgen oder der Ausschluß vom 
Wahlrecht nachgesehen worden, so ist er auch vom 
Wahlrecht nicht ausgeschlossen. Der Ausschluß 
vom Wahlrecht tritt ferner nicht ein, soweit das' 
Gericht die Strafe bedingt nachgesehen hat. Wird 
die bedingte Nachsicht widerrufen, so tritt mit dem 
Tag der Rechtskraft dieses Beschlusses der Aus­
schluß vom Wahlrecht ein. 

3. Abschnitt 

Erfassung der Wahlberechtigten 

Wählerverzeichrusse 

§ 23. (1) Die Wahlberechtigten sind in Wähler­
verzeichnisse einzutragen. Für die Wählerverzeich­
nisse ist das Muster in Anlage 2 zu verwenden. 

(2) Die Anlegung der Wählerverteichnisse 
obliegt den Gemeinden im übertragenen Wirkungs­
bereich des Bundes. 

(3) Die Wählerverzeichnisse sind von den 
Gemeinden auf Grund der Wählerevidenz anzule­
gen. In die Wählerverzeichnisse sind außer den 
bereits in der Wählerevidenz eingetragenen Wahl­
berechtigten auch noch alle österreichischen Staats­
bürger aufzunehmen, die am Stichtag das 19. Le­
bensjahr vollendet haben, nicht vom Wahlrecht 
ausgeschlossen sind und über einen ordentlichen 
Wohnsitz im Inland verfi.)gen. 

(4) Die Wählerverzeichnisse sind in Gemeinden, 
die nicht in Wahlsprengel eingeteilt sind, nach dem 
Namensalphabet der Wahl- und Stimmberechtigten, 
wenn aber eine Gemeinde in Wahlsprengel 
eingeteilt ist, nach Wahlsprengeln und gegebenen­
falls nach Ortschaften, Straßen und Hausnummern 
anzulegen. 

Ort der Eintragung 

§ 24. (1) Jeder Wahlberechtigte ist in -das 
Wählerverzeichnis des Ortes (der Gemeinde, des 
Wahlsprengels) einzutragen, wo er am Stichtag 
seinen ordentlichen Wohnsitz hat. Für im Ausland 
lebende Wahlberechtigte bestimmt sich der Ort 
ihrer Eintragung in das Wählerverzeichnis nach den 
Angaben in der Wählerevidenz. 

(2) Hat ein Wahlberechtigter am Stichtag in 
mehreren Gemeinden' einen Wohnsitz, so ist er in 
das Wählerverzeichnis der Gemeinde einzutragen, 
in der er am Stichtag tatsächlich gewohnt hat. 
Kommt auch ein solcher Wohnort nicht in Betracht, 
so hat die Eintragung in das Wählerverzeichnis der 
Gemeinde zu erfolgen, in der der Wahlberechtigte 
vor dem Stichtag zuletzt gewohnt hat. 

(3) Abs. 2 gilt sinngemäß, wenn ein Wahlberech­
tigter am Stichtag in einer Gemeinde in mehr als 
einem Wahlsprengel einen Wohnsitz hat. 

(4) Jeder Wahlberechtigte darf in den Wählerver­
zeichnissen nur einmal eingetragen sein. 

(5) Wahlberechtigte, die zum ordentlichen oder 
außerordentlichen Präsenzdienst einberufen oder 
zum ordentlichen oder außerordentlichen Zivil­
dienst zugewiesen werden, sind, außer im Fall einer 
Verlegung ihres ordentlichen Wohnsitzes während 
der Leistung des Präsenzdienstes oder des Zivildien­
stes, in das Wählerverzeichnis der Gemeinde 
einzutragen, in der sie vor dem Zeitpunkt, für den 
sie einberufen oder zugewiesen wurden, ihren 
ordentlichen Wohnsitz hatten. 

. (6) Ist ein Wahlberechtigter im Wählerverzeich­
nis mehrerer Orte (Gemeinden, Wahlsprengel) 
eingetragen, so ist er unverzüglich aus dem 
Wählerverzeichnis, in das er zu Unrecht eingetra­
gen wurde, zu streichen. Hiervon sind der 
Wahlberechtigte und die Gemeinde, in deren 
Wählerverzeichnis er zu verbleiben hat, unverzüg­
lich zu verständigen. 

Auflegung des Wählerverzeichnisses 

§ 25. (1) Am einundzwanzigsten Tag nach dem 
Stichtag ist das Wählerverzeichnis in einem 
allgemein zugänglichen Amtsraum durch zehn Tage 
zur öffentlichen Einsicht aufzulegen. In Wien ist in 
jedem Gemeindebezirk mindestens eine Aufle­
gungsstelle einzurichten. . 

(2) Die Auflegung des Wählerverzeichnisses hat 
der Bürgermeister vor Beginn der Einsichtsfrist 
ortsüblich kundzumachen. Die Kundmachung hat 
auch die Einsichtsfrist, die für die Einsichtnahme 
bestimmten Tagesstunden, die nicht unter vier 
Stunden bemessen sein dürfen, die Bezeichnung der 
Amtsräurhe, in denen das Wählerverzeichnis auf­
liegt, die Amtsstelle, bei der Einsprüche gegen das 
Wählerverzeichnis eingebracht werden können, 
sowie die Bestimmungen des Abs, 3 und der §§ 28 
und 33 zu enthalten, Bei der Festsetzung der für die 
Einsichtnahme bestimmten Tagesstunden ist darauf 
Bedacht zu nehmen, daß die Einsichtnahme auch 
außerhalb der normalen Arbeitszeit ermöglicht 
wird. 

(3) Innerhalb der Einsichtsfrist kann jedermann in 
das Wählerverzeichnis Einsicht nehmen oder 
VervieIfältigungen herstellen. 

(4) Vom ersten Tag der Auflegung an dürfen 
Änderungen in den Wählerverzeichnissen nur mehr 
auf' Grund des Einspruchs- und Berufungsverfah­
rens vorgenommen werden. Ausgenommen hiervon 
sind Streichungen nach § 24 Abs. 6, die Beseitigung 
von offenbaren Unrichtigkeiten in den Eintragun­
genvon Wahlberechtigten'sowie die Behebung von 

3 

/ 
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Formgebrechen, insbesondere die Berichtigung von 
Schreibfehlern. 

Kundmachung in de-n Häusern 

§ 26. (1) In Gemeinden mit mehr als 20000 
Einwohnern ist vor dem Beginn der Einsichtsfrist in 
jedem Haus an einer den Hausbewohnern zugängli­
chen Stelle (Hausflur) eine Kundmachung anzu­
schlagen, welche die Zahl der männlichen und 
weiblichen Wahlberechtigten, nach Lage. und 
Türnummer der Wohnung geordnet, oder ihre 
Familien- und Vornamen sowie die Amtsstelle 
angibt, bei der Einsprüche gegen das Wählerver­
zeichnis eingebracht werden können. 

(2) Solche Kundmachungen sind auch in anderen 
Gemeinden anzuschlagen, wenn es die zuständige 
Bezirkshauptmannschaft, in Städten mit eigenem 
Statut der Landeshauptmann, anordnet. 

Ausfolgung von Abschriften an die Parteien 

§ 27. (1) Die Gemeinden haben den im 
Nationalrat vertretenen Parteien sowie anderen 
Parteien, die sich an der Wahlwerbung beteiligen 
wollen, über Verlangen spätestens am erSten Tag 
der Auflegung des Wählerverzeichnisses Abschrif­
ten desselben gegen Ersatz der Kosten auszufolgen. 

(2) Die Antragsteller haben dieses Verlangen 
spätestens zwei Wochen vor der Auflegung des 
Wählerverzeichnisses zu stellen. Die Anmeldung 
verpflichtet zur Bezahlung von 50% der beiläufigen 
Herstellungskosten. Die restlichen Kosten sind beim 
Bezug der Abschriften zu entrichten. 

(3) Unter, denselben Voraussetzungen sind auch 
allfällige Nachträge zum Wählerverzeichnis auszu­
folgen. 

Einsprüche 

§ 28. (1) Innerhalb der Einsichtsfrist kann jeder 
Staatsbürger unter Angabe seines Namens und der 
Wohnadresse gegen das Wählerverzeichnis bei der 
zur Entgegennahme von Einsprüchen bezeichneten 
Amtsstelle (§ 25 Abs. 2) schriftlich oder mündlich 
Einspruch erheben. Der Einspruchswerber kann die 
Aufnahme eines Wahlberechtigten in -das Wähler­
verzeichnis oder die Streichung eines nicht Wahlbe­
rechtigten aus dem Wählerverzeichnis begehren. 

(2) qie Einsprüche müssen bei der Amtsstelle, bei 
der sie einzubringen sind, noch vor Ablauf der 
Einsichtsfrist einlangen. 

(3) Der Einspruch ist, fall~ er schriftlich 
eingebracht wird, für jeden Einspruchsfall geson­
dert zu überr~ichen. Hat der Einspruch die 
Aufnahme eines Wahlberechtigten zum Gegen­
stand, so sind auch die zur Begründung des 

Einspruches notwendigen Belege, insbesondere ein 
vom vermeintlich Wahlberechtigten, soweit es sich 
nicht um einen im Ausland lebenden Staatsbürger 
handelt, ausgefülltes Wähleranlageblatt (Muster 
Anlage 1 des Wählerevidenzgesetzes 1973) anzu­
schließen. Wird im Einspruch die Streichung eines -
nicht Wahlberechtigten begehrt, so ist der Grund 
hierfür anzugeben. Alle Einsprüche, auch mangel­
haft belegte, sind von den hierzu berufenen Stellen 
entgegenzunehmen und weiterzuleiten. Ist ein 
Einspruch von mehreren Einspruchswerbern unter­
zeichnet, so gilt, wenn kein Zustellungsbevollmäch­
tigter genannt ist, der an erster Stelle Unter~eich­
nete als zustellungsbevollmächtigt. 

( 4) Wer offensichtlich mutwillige Einsprüche 
erhebt, begeht eine Verwaltungsübertretung und ist 
mit Geldstrafe bis zu 3 000 S, im Fall der 
Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 
zwei Wochen zu bestrafen. 

Verständigung der zur Streichung beantragten 
Personen 

§ 29. (1) Die Gemeinde hat die Personen, gegen 
deren Aufnahme in das Wählerverzeichnis Ein­
spruch erhoben wurde,. hiervon unter gleichzeitiger 
Bekanntgabe der Gründe innerhalb von 24 Stunden 
nach Einlangen des Einspruches zu verständigen. 
Den Betroffenen steht es frei, binnen vier Tagen 
nach Zustellung der Verständigung schriftlich oder 
mündlich Einwendungen bei der zur Entscheidung 
über den Einspruch berufenen Behörde vorzubrin­
gen. 

(2) Die Namen det Einspruchswerber unterliegen 
der Amtsverschwiegenheit. Den Strafgerichten sind 
sie auf Verlangen bekanntzugeben. 

Entscheidung über Einsprüche 

§ 30. (1) Über den Einspruch hat binnen sechs 
Tagen nach Ende der Einsichtsfrist außerhalb von 
Wien die Gemeindewahlbehörde, in Wien die 
Bezirkswahlbehörde zu entscheiden. § 7 des Allge­
meinen Verwaltungsverfahrensgesetzes 1991 findet 
Anwendung. 

(2) Die Gemeinde hat die Entscheidung dem 
Einspruchswerber sowie dem von der Entscheidung 
Betroffenen unverzüglich schriftlich mitzuteilen. 

Richtigstellung des Wählerverzeichnisses 

§ 31. Erfordert die Entscheidung eine Richtigstel­
lung des Wählerverzeichnisses, so hat die Gemeinde 
nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung 
sofort die Richtigstellung des Wählerverzeichnisses 
unter Anführung der Entscheidungsdaten durchzu­
führen. Handelt es sich hierbei um die Aufnahme 
einer vorher im Wählerverzeichnis nicht verzeichne-
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ten Person, so ist ihr Name am Schluß des 
Wählerverzeichnisses mit der dort folgenden 
fortlaufenden Zahl anzuführen und an jener Stelle 
des Wählerverzeichnisses, an der sie ursprünglich 
einzutragen gewesen wäre, auf die fortlaufende 
Zahl der neuen Eintragung hinzuweisen. 

Berufungen 

§ 32. (1) Gegen die Entscheidung gemäß § 30 
Abs. 1 kÖnnen der Einspruchswerber sowie der von 
der Entscheidung Betroffene binnen zwei Tagen 
nach Zustellung der Entscheidung schriftlich die 
Berufung bei der Gemeinde einbringen. Die 
Gemeinde hat den Berufungsgegner' von der 
eingebrachten Berufung unverzüglich mit dem 
Beifügen zu verständigen, daß es ihm freisteht, 
innerhalb von zwei Tagen nach der an ihn 
ergangenen Verständigung in die Berufung Einsicht 
und zu den vorgebrachten Berufungsgründen 
Stellung zu nehmen. 

(2) Über die Berufung hat binnen vier Tagen nach 
ihrem Einlangen außerhalb von Wien die Bezirks­
wahlbehörde, in Wien die Landeswahlbeh6rde zu 
entscheiden. § 7 des Allgemeinen Verwaltungsver­
fahrensgesetzes 1991 findet Anwendung. Eine 
weitere Berufung ist unzulässig. 

(3) Die Bestimmungen der §§ 28 Abs. 2 bis 4 und 
30 Abs. 2 sowie § 31 finden sinngemäß Anwendung. 

Behandlung der nach' dem Wählerevidenzgesetz 
1973 erhobenen Einspruche und Berufungen 

§ 33. Auf die zu Beginn der Einsichtsfrist nach 
den Vorschriften desWählerevidenzgesetzes 1973 
in der geltenden Fassung (§§ 4 bis 8) noch nicht 
entschiedenen Einsprüche und Berufungen gegen 
die Wählerevidenz sind die vorstehenden Bestim­
mungen der §§ 28 bis 32 anzuweitden. 

Abschluß des Wählerverzeichnisses 

§ 34. (1) Nach Beendigung des Einspruchs- und 
Berufungsverfahrens hat die Gemeinde das Wähler­
verzeichnis abzuschließen. 

(2) Das abgeschlossene Wählerverzeichnis ist der 
Wahl zugrunde zu legen. 

Berichte über die Zahl der Wahlberechtigten 

§ 35. (1) Vor Auflegung des Wählerverzeichnisses 
(§ 25) haben die Bezirkswahlbehörden die Zahl der 
wahlberechtigten Personen im Stimmbezirk, ge­
trennt nach Männern und Frauen, der Landeswahl­
behörde und diese für den Bereich des Bundeslandes 
der Bundeswahlbehörde auf die schnellste Art 
bekanntzugeben (Sofortmeldung) . 

(2) Desgleichen sind auch die Änderungen der 
Zahl der wahlberechtigten Personen, die sich durch 
das Einspruchs- und Berufungsverfahren ergeben, 
nach Abschluß des Wählerverzeichnisses der 
Landeswahlbehörde und von dieser unverzüglich 
der Bundeswahlbehörde zu berichten. . 

Teilnahme an der Wahl 

§ 36. (1) An der Wahl nehmen nur Wahlberech­
tigte teil, deren Namen im abgeschlossenen 
Wählerverzeichnis enthalten sind. 

(2) Jeder Wahlberechtigte hat nur eine Stimme. 

(3) In Gemeinden mit mehr als 1 000 Einwohnern 
ist den Wahlberechtigten bis spätestens am dritten 
Tag vor dem Wahltag eine amtliche Wahlinforma­
tion im ortsüblichen Umfang zuzustellen, der 
zumindest der Familien- und Vorname des 
Wahlberechtigten, sein Geburtsjahr und seine 
Anschrift, der Wahl ort (Wahlsprengel), die fortlau­
fende Zahl auf Grund seiner Eintragung in das 
Wählerverzeichnis, der Wahltag, die Wahlzeit und 
das Wahllokal zu entnehmen sein muß. 

Ort der Ausübung des Wahlrechts 

§ 37. (1) Jeder Wahlberechtigte übt sein Wahl­
recht grundsätzlich an dem Ort (Gemeinde, 
Wahlsprengel) aus, in dessen Wählerverzeichnis er 
eingetragen ist. 

(2) Wahlberechtigte, die im Besitz einer Wahl­
karte sind, können ihr Wahlrecht auch außerhalb 
dieses Ortes ausüben. 

4.Abschnitt 

Wahlkarteri 

Anspruch auf Ausstellung einer Wahlkarte 

§ 38. (1) Wähler, die sich voraussichtlich am 
Wahl tag nicht am Ort (Gemeinde, Wahl sprengel) 
ihrer Eintragung in das Wählerverzeichnis aufhalten 
werden und deshalb ihr Wahlrecht nicht ausüben 
könnten, haben Anspruch auf Ausstellung einer 
Wahlkarte. 

(2) Anspruch auf Ausstellung einer Wahlkarte für 
die Ausübung des Wahlrechts haben ferner 
Personen, denen der Besuch des zuständigen 
Wahllokals am Wahltag infolge mangelnder Geh­
und Transportfähigkeit oder Bettlägerigkeit, sei es 
aus Krankheits-, Alters- oder sonstigen Gründen, 
oder wegen ihrer Unterbringung in gerichtlichen 
Gefangenenhäusern, Strafvollzugsanstalten, im 
Maßnahmenvollzug oder in Hafträumen unmöglich 
ist, und sie' die Möglichkeit der Stimm abgabe vor 
einer besonderen Wahlbehörde (§ 73 Abs. 1) in 
Anspruch nehmen. wollen, sofern nicht die Aus-
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übung des Wahlrechts gemäß § 72 oder 74 in 
Betracht kommt. 

(3) Fallen bei einem Wahlberechtigten nachträg­
lich die Voraussetzungen für die Inanspruchnahme 
einer Wahlbrte aus Gründen des Abs. 2 weg, so hat 
er die Gemeinde, in deren Bereich er sich 
aufgehalten hat, rechtzeitig vor dem Wahltag zu 
verständigen, daß er auf einen Besu,ch durch eine 
gemäß § 73 eingerichtete besondere Wahlbehörde 
verzichtet. 

Ausstellung der Wahlkarte 

§ 39. (1) Die Ausstellung der Wahlkarte ist bei der 
Gemeinde, von der der Wahlberechtigte in das 
Wählerverzeichnis eingetragen wurde, beginnend 
mit dem Tag der Wahlausschreibung bis spätestens 
am dritten Tag vor dem Wahltag mündlich oder 
schriftlich zu beantragen; im Ausland kann die 
Ausstellung und Ausfolgung der Wahlkarte auch im 
Weg einer österreichischen Vertretungsbehörde 
beantragt werden. Beim mündlichen Antrag ist die 
Identität durch ein Dokument nachzuweisen, beim 
schriftlichen Antrag kann die Identität auch auf 
andere Weise glaubhaft gemacht werden. Im Fall 
des § 38 Abs. 2 hat der Antrag das ausdrückliche 
Ersuchen um den Besuch durch eine besondere 
Wahlbehörde gemäß § 73 Abs. 1 und die genaue 
Angabe der Räumlichkeiten, wo der Antragsteller 
den Besuch durch eine besondere Wahlbehörde 
erwartet, sowie bei Personen, die sich in öffentli­
chem Gewahrsam befinden, eine behördliche 
Bestätigung über die Unterbringung zu enthalten. 

(2) Die Wahlkarte ist als verschließbarer 
Briefumschlag herzustellen· und hat die in der 
Anlage 3 ersichtlichen Aufdrucke zu tragen. Bei 
Wahlkarten, die mittels automationsunterstützter 
Datenverarbeitung ausgestellt werden, genügt an­
stelle der Unterschrift des Bürgermeisters die 
Beisetzung seines Namens; eine Beglaubigung 
durch die Kanzlei ist nicht erforderlich. 

(3) Wird dem Antrag auf Ausstellung einer 
Wahlkarte stattgegeben, so ist neben der Wahlkarte 
auch ein amtlicher Stimmzettel und ein verschließ­
bares Wahlkuvert, auf dem die Nummer des 
Landeswahlkreises aufgedruckt ist, auszufolgen. 
Letztere sind in den im Abs. 2 genannten Briefum­
schlag zu legen. Der Briefumschlag ist dem 
Antragsteller auszufolgen. Der Antragsteller hat 
den Briefumschlag bis zur Stimmenabgabe sorgfäl­
tig zu verwahren. 

(4) Duplikate für abhanden gekommene oder 
unbrauchbar gewordene Wahlkarten oder weitere 
amtliche Stimmzettel dürfen von der Gemeinde 
nicht ausgefolgt werden. 

Vorgang nach Ausstellung der Wahlkarten 

§ 40. (1) Die Ausstellung der Wahlkarte ist im 
Wählerverzeichnis in der Rubrik"Anmerkung" bei 
dem betreffenden Wähler mit dem Wort "Wahl­
karte" in auffälliger Weise (zum Beispiel mittels 
Buntstiftes) zu vermerken. 

(2) I~ Fall der Ausstellung einer Wahl karte 
gemäß § 38 Abs. 2 an einen Wahlberechtigten, der 
sich außerhalb des Ortes seiner Eintragung in das 
Wählerverzeichnis aufhält, hat die ausstellende 
Gemeinde diejenige Gemeinde, in deren Bereich 
sich der Wahlberechtigte aufhält, von der Ausstel­
lung derWahlkarte mit dem Hinweis zu verständi­
gen, daß di~ser von einer besonderen Wahlbehörde 
aufzusuchen ist. 

(3) Die Zahl der ausgestellten Wahlkarten ist 
nach Ablauf der im § 39 Abs. 1 vorgesehenen Frist 
im Weg der Bezirkswahlbehörde unverzüglich der 
Landeswahlbehörde bekanntzugeben (Sofortmel­
dung). Die Landeswahlbehörde hat die Zahl der in· 
ihrem Bereich ausgestellten Wahlkarten ebenfalls 
unverzüglich, spätestens jedoch am Tag vor dem 
Wahltag, der Bundeswahlbehörde mitzuteilen. 

(4) Ob und in welcher Weise für Wahlkartenwäh­
ler besondere Wahllokale zu bestimmen sind, ist in 
den §§ 56, 72 und 73 angeordnet. Über die 
Ausübung der Wahl durch Wahlkartenwähler 
enthalten die §§ 60, 68, 70 und 82 die näheren 
Vorschriften. 

III. HAUPTSTüCK 

Wählbarkeit, Wahlbewerbung 

1. Abschnitt 

Wählbarkeit 

§ 41. Wählbar sind alle Männer und Frauen, die 
am Stichtag die österreichische Staatsbürgerschaft 
besitzen, vor dem 1. Jänner des Jahres der Wahl das 
19. Lebensjahr vollendet haben und vom Wahlrecht 
nicht ausgeschlossen sind. 

2. Ab s c h n i t t 

Wahlbewerbung 

Einbringung, erste Überprüfung und Unterstützung 
der Landeswahlvorschläge 

§ 42.(1) Eine wahlwerbende Partei hat ihren 
Wahlvorschlag für das erste und zweite Ermitt­
lungsverfahren (Landeswahlvorschlag) spätestens 
am dreißigsten Tag vor dem Wahltag bis 17 Uhr der 
Landeswahlbehörde vorzulegen; § 122 ist nicht 
anzuwenden. Der Landeswahlleiter hat nach 
sofortiger Überprüfung des Landeswahlvorschlages 
auf offensichtliche Mängel auf diesem den Tag und 
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die Uhrzeit seines Einlangens zu vermerken. Fallen 
dem Landeswahlleiter an einem rechtzeitig vorge­
legten Landeswahlvorschlag offensichtliche Mängel 
auf, so hat der Landeswahlleiter der wahlwerbenden 
Partei über ihr Verlangen die Möglichkeit zur 
Verbesserung einzuräumen, wobei die Wiedervor­
lage des verbesserten Landeswahlvorschlages 
gleichfalls innerhalb der für die Einbringung von 
Landeswahlvorschlägen vorgeschriebenen Frist er­
folgen muß, und erst danach den Eingangsvermerk 
anzubringen. 

. (2) Der Landeswahlvorschlag muß von wenig­
stens drei Mitgliedern des Nationalrates unter­
schrieben oder von Personen, die am Stichtag in 
einer Gemeinde des Landeswahlkreises als wahlbe­
rechtigt in der Wählerevidenz eingetragen waren, 
unterstützt sein, und zwar in den Landeswahlkrei­
sen Burgeniarid und Vorarlberg von je 100, in den 
Landeswahlkreisen Kärnten, Salzburg und Tirol 
von je 200, in den Landeswahlkreisen Oberöster­
reich und Steiermark von je 400 und in den 
Landeswahlkreisen Niederösterreich und Wieri von 
je 500 Personen. Hierbei sind dem Landeswahlvor­
schlag die nach Muster Anlage 4 ausgefüllten und 
gemäß Abs. 3 eigenhändig unterfertigten Unterstüt­
zungserklärungen anzuschließen. 

(3) Die Unterstützungserklärung hat die Bestäti­
gung der Gemeinde zu enthalten, daß die in der 
Erklärung genannte Person am Stichtag in der 
Wählerevidenz als wahlberechtigt eingetragen war. 
Diese Bestätigung ist von der Gemeinde nur dann zu 
erteilen, wenn dje in der Erklärung genannte Person 
vor der zur Führung der Wählerevidenz zuständi­
gen Gemeindebehörde persönlich erscheint, ihre 
Identität durch ein mit Lichtbild ausgestattetes 
Identitätsdokument (zum Beispiel Reisepaß, Perso­
nalausweis, Führerschein, Postausweis) nachgewie­
sen hat, die Unterstützungserklärung die Angaben 
über V or- und Familiennamen, Geburtsdatum und 
Wohnadresse sowie den Namen der zu' unterstüt­
zenden wahlwerbenden Partei enthält und die 
eigenhändige Unterschrift der in der Unterstüt­
zungserklärung genannten Person entweder vor der 
Gemeindebehörde geleistet wurde oder gerichtlich 
oder notariell beglaubigt ist. 

(4) Die Gemeinden sind verpflichtet, eine 
Bestätigung gemäß Abs. 3 unverzüglich und ohne 
Einhebung von Verwaltungsabgaben, sonstigen 
Abgaben oder Gebühren auszufertigen. Eine solche 
Bestätigung darf für eine Person nur einmal 
ausgestellt werden. 

Inhalt der Landeswahlvorschläge 

§ 43. (1) Der Landeswahlvorschlag hat zu 
enthalten: 

1. die unterscheidende Parteibezeichnung in 
Worten und eine allfällige Kurzbezeichnung, 
bestehend aus nicht mehr als fünf Buchstaben, 
die ein Wort ergeben können; 

2. die Landesparteiliste, das ist ein Verzeichnis 
von höchstens doppelt so vielen Bewerbern, 
wie im Landeswahlkreis.Abgeordnete zu 
wählen sind, und die Regionalparteilisten, das 
sind Verzeichnisse von höchstens zehn oder 
doppelt so vielen Bewerbern, wie in den 
Regionalwahlkreisen des Landeswahlkreises 
Abgeordnete zu wählen sind, jeweils in der 
beantragten, mit arabischen Ziffern bezeich­
neten Reihenfolge unter Angabe des Familien­
und Vornamens, Geburtsjahres, Berufes und 
der Adresse jedes Bewerbers, wobei ein 
Bewerber nicht auf mehreren Regionalparteili-
sten gleichzeitig aufscheinen darf; . 

3. die Bezeichnung des zustellungsbevollmäch-' 
tigten' Vertreters (Vor- und Familienname, 
Beruf, Adresse). 

(2) In d~n Wahlvorschlag darf ein Bewerber nur 
dann aufgenommen werden, wenn er hierzu seine 
Zustimmung schriftlich erklärt hat. bie Erklärung 
hat die Bezeichnung der jeweiligen Parteiliste des 
Wahlvorschlages zu enthalten, auf der der Bewerber 
aufscheint, und ist dem Wahlvorschlag anzuschlie­
ßen. 

(3) Die Landeswahlbehörde hat Abschriften der 
bei ihr eingebrachten Landeswahlvorschläge unver­
züglich der Bundeswahlbehörde und den anderen 
Landeswahlbehörden zu übermitteln. Desgleichen 
sind auch nachträgliche Änderungen, die in den 
gemäß § 49 veröffentlichten Landeswahlvorschlä­
gen berücksichtigt wurden, der Bundeswahlbehörde 
und den anderen Landeswahlbehörden ungesäumt 
bekanntzugeben. 

(4) Die wahlwerbenden Parteien haben an den 
Bund einen Beitrag für die Kosten der Herstellung 
der amtlichen Stimmzettel für die Regionalwahl­
kreise des Landeswahlkreises in der Höhe von 
6 000 S zu leisten. Der Beitrag ist gleichzeitig mit 
der Vorlage des Wahlvorschlages (Abs. 1) bei der 
Landeswahlbehörde bar zu erlegen. Wird der 
Kostenbeit~ag nicht erlegt, so gilt der Wahlvor­
schlag als nicht eingebracht. 

Unterscheidende Parteibezeichnung und 
Kurzbezeichnung in den Landeswahlvorschlägen 

§ 44. (1) Wenn mehrere Landeswahlvorschläge 
dieselben oder schwer unterscheidbare Parteibe­
zeichnungen bzw.· Kurzbezeichnungen tragen, ·so 
hat der Landeswahlleiter die Vertreter dieser 
Wahlvorschläge zu einer gemeinsamen Bespre­
chung zu laden und ein Einvernehmen über die 
Unterscheidung der Parteibez;eichnung bzw. Kurz­
bezeichnung anzubahnen. Gelingt ein Einverneh­
men nicht, so hat die Landeswahlbehörde Parteibe­
zeichnungen, die schon auf veröffentlichten Wahl­
vorschlägen bei einer Nationalratswahl innerhalb 
der letzten zehn Jahre enthalten waren, zu belassen, 
die übrigen Landeswahlvorschläge aber nach dem 
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an erster Stelle vorgeschlagenen Bewerber zu 
benennen. Gleiches gilt für Kurzbezeichnungen mit 
der Maßgabe, daß die Landeswahlbehörde die 
Kurzbezeichnungen auf den übrigen Landeswahl­
vorschlägen zu streichen hat. 

(2) Desgleichen sind auch Lartdeswahlvorschläge 
ohne ausdrückliche Parteibezeichnung nach dem an 
erster Stelle vorgeschlagenen Bewerber zu benen­
nen. 

(3) Wenn ein Landeswahlvorschlag nach dem an 
erster Stelle vorgeschlagenen Bewerber zu benennen 
ist (Namensliste), der Name des Listenführers aber 
dem Namen' des Listenführers einer anderen 
Landesparteiliste gleicht oder von diesem schwer 
unterscheidbar ist, hat der Landeswahlleiter den 
Vertreter dieses Wahlvorschlages zu einer Bespre­
chung zu laden und ihn aufzufordern, einen 
anderen Listenführer zu bezeichnen, dessen Name 
zu einer Verwechslung nicht Anlaß gibt. Wird in 
einem solchen Fall kein anderer Listenführer 
namhaft gemacht, so gilt der Landeswahlvorschlag 
als nicht eingebracht. 

(4) Im übrigen gilt der Grundsatz, daß bei neu 
auftretenden wahlwerbenden Parteien die Parteibe­
zeichnung der wahlwerbenden Partei den Vorrang 
hat, die ihren Landeswahlvorschlag früher einge­
bracht hat. 

Landeswahlvorschlag ohne 
zustellungsbevollmächtigten Vertreter 

§ 45. (1) Wenn ein Landeswahlvorschlag keinen 
zustellungsbevollmächtigten Vertreter anführt, so 
gilt der jeweils an erster Stelle des Landeswahlvor­
schlages stehende Bewerber als zustellungsbevoll­
inächtigter Vertreter der Partei. 

(2) Die Partei kann den zustellungsbevollmäch­
tigten Vertreter jederzeit durch einen anderen 
Vertreter ersetzen. Solche an die Landeswahlbe­
hörde zu richtende Erklärungen bedürfen nur der 
Unterschrift des letzten zustellungsbevollmächtig­
ten Vertreters. Stimmt dieser nicht zu oder ist er 
nach Ansicht der Landesw~hlbehörde nicht mehr in 
der Lage, die Partei zu vertreten, so muß die 
Erklärung von mindestens der Hälfte der auf dem 
Landeswahlvorschlag angeführten Bewerber unter­
schrieben sein, die im Zeitpunkt der Erklärung die 
Partei nach Ansicht der Landeswahlbehörde noch 
vertreten können. Können diese Unterschriften 
nicht beigebracht werden, so genügt die Unter­
schrift auch eines Bewerbers des Landeswahlvor­
schlages, der die Partei nach Ansicht der Landes­
wahlbehörde vertreten kann. 

Überprüfung der Landeswahlvorschläge 

. § 46. (1) Die Landeswahlbehörde hat unverzüg­
hch zu überprüfen, ob die eingelangten Landes­
wahlvorschläge von wenigstens drei Mitgliedern des' 

Nationalrates unterschrieben oder von der 'gemäß 
§ 42 Abs. 2 erforderlichen Zahl der Wahlberechtig­
ten des Landeswahlkreises unterstützt und die in 
den Landesparteilisten sowie Regionalparteilisten 
vorgeschlagenen Wahlwerber wählbar sind. Die 
Landeswahlbehörde hat, wenn ein Wahlberechtigter 
mehrere Landeswahlvorschläge unterstützt hat, 
dessen Unterstützung für den als ersten eingelang­
ten Wahlvorschlag als gültig anzuerkennen. Die 
Unterstützungen für die anderen Landeswahlvor­
schläge gelten als nicht eingebracht. 

(2) Eine Zurückziehung einzelner Unterstüt­
zungserklärungen nach Einlangen des Landeswahl­
vorschlages ist von der Landeswahlbehörde· nicht 
zur Kenntnis zu nehmen, es sei denn, daß der 
Unterstützer der Landeswahlbehörde glaubhaft 
macht, daß er durch einen wesentlichen Irrtum oder 
durch arglistige Täuschung oder Drohung zur 
Unterstützung des Wahlvorschlages bestimmt wor­
den ist, und die Zurückziehung der Unterstützungs­
erklärung spätestens am siebenundzwanzigsten Tag 
vor dem Wahltag erfolgt ist. 

(3) Weist ein Landeswahlvorschlag nicht die 
erforderliche Zahl von Unterstützungen (§ 42 
Abs. 2) auf oder entspFicht er mit Ausnahme der 
Regionalparteilisten nicht den im § 43 Abs. 1 
geforderten Voraussetzungen, so ist er spätestens 
am vierundzwanzigsten Tag. vor dem Wahl tag von 
der Landeswahlbehörde zurückzuweisen. Regional­
parteilisten, die diesen Voraussetzungen nicht 
entsprechen, gelten als nicht eingebracht und sind 
von der Veröffentlichung gemäß § 49 Abs. 1 
auszunehmen. Bewerber, die nicht wählbar sind 
oder deren schriftliche Erklärungen (§ 43 Abs. 2) 
nicht vorliegen, werden im Wahlvorschlag gestri­
chen. Hiervon ist der zustellungsbevollmächtigte 
Vertreter der Partei zu verständigen. 

Ergänzungsvorschläge 

§ 47. Wenn ein Bewerber verzichtet, stirbt, die 
Wählbarkeit verliert, wegen Mangels der Wählbar­
keit oder der schriftlichen Erklärung (§ 43 Abs. 2) 
gestrichen wird, so kann die Partei ihre jeweilige 
Landesparteiliste oder Regionalparteiliste durch 
Nennung eines anderen Bewerbers ergänzen oder 
die fehlende Erklärung nachbringen. Ergänzungs­
vorschläge für Parteilisten, die nur der Unterschrift 
des zustellungsbevollmächtigten Vertreters der 
Partei bedürfen, sowie die Erklärung müssen jedoch 
spätestens am siebenundzwanzigsten Tag vor dem 
Wahltag bis 17 Uhr bei der Landeswahlbehörde 
einlangen. 

Landeswahlvorschläge mit gleichen Wahlwerbem 

§ 48. (1) Weisen mehrere Landeswahlvorschläge 
im gleichen Landeswahlkreis den Namen desselben 
Wahlwerbers auf, so ist dieser von der Landeswahl-
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behörde aufzuf~rdern, binnen acht Tagen, späte­
stens jedoch am siebenundzwanzigsten Tag vor dem 
Wahltag, zu erklären, für welchen der Wahlvor­
schläge er sich entscheidet. Auf allen anderen 
Landeswahlvorschlägen wird er gestrichen. Wenn er 
sich in der ve',rhergesehenen Frist nicht erklärt, ist er 

. auf dem 'als ersten eingelangten Landeswahlvor­
schlag, der seinen Namen trug, zu belassen. 

(2) Weisen Landeswahlvorschläge in zwei oder 
mehreren Lmdeswahlkreisen den Namen desselben 
Bewerbers auf, so ist das Einvernehmen zwischen 
den betroffenen Landeswahlbehörden herzustellen 
und sinngemäß nach Abs. 1 vorzugehen. Gelingt ein 
Einvernehmen nicht, so entscheidet die Bundes­
wahlbehörde. Die gefällte Entscheidung ist von der 
Bundeswahlbehörde den betroffenen Landeswahl­
behörden bis spätestens am vierundzwanzigsten Tag 
vor dem Wahltag bekanntzugeben und ist für die 
Landeswahlbehörden verbindlich, 

Abschließung und Veröffentlichung der 
Landeswahlvorschläge 

§ 49. (1) Spätestens am vierundzwanzigsten Tag 
vor dem Wahl tag hat die Landeswahlbehörde die 
Wahlvorschläge abzuschließen. Falls eine Landes­
parteiliste oder Regionalparteiliste überzählige 
Bewerber enthält, sind diese zu streichen. Anschlie­
ßend sind die Wahlvorschläge zu veröffentlichen. 

(2) Nach der Veröffentlichung an Wahlvorschlä­
gen festgestellte Mängel berühren die Gültigkeit 
dieser Wahlvorschläge nicht. 

(3) In der Veröffentlichung nach Abs. 1 hat sich 
die Reihenfolge der Parteien, die im zuletzt 
gewählten Nationalrat vertreten waren, nach der 
Zahl der Mandate, die die Parteien bei der letzten 
Nationalratswahl im ganzen Bundesgebiet erreicht 
haben, zu richten. Ist die Zahl der Mandate gleich, 
so bestimmt sich die Reihenfolge nach der bei der 
letzten Nationalratswahl ermittelten Gesamtsumme 
der Parteistimmen; sind auch diese gleich, so hat die 
Bundeswahlbehörde durch das Los, das von dem an 
Jahren jüngsten Mitglied zu ziehen ist, zu 
entscheiden. Die so ermittelte Reihenfolge ist von 
der Bundeswahlbehörde den Landeswahlbehörden 
bis spätestens am dreißigsten Tag vor dem Wahltag 
bekanntzugeben und ist für die Landeswahlbehör­
den verbindlich. 

(4) Im Anschluß an die nach Abs.3 gereihten 
Parteien sind die übrigen wahlwerbenden Parteien 
anzuführen, wobei sich ihre Reihenfolge nach dem 
Zeitpunkt der Einbringung des Wahlvorschlages zu 
richten hat. Bei gleichzeitig eingebrachten Wahlvor­
schlägen entscheidet über die Reihenfolge die 
Landeswahlbehörde durch das Los, das von dem an 
Jahren jüngsten Mitglied zu ziehen ist. 

(5) Den unterscheidenden Parteibezeichnungen 
sind die Worte "Liste 1,2, 3 usw." in fortlaufender 
Numerierung voranzusetzen. Beteiligt sich eine im 
zuletzt gewählten Nationalrat vertretene Partei 
nicht an der Wahlwerbung, so hat in der 
Veröffentlichung nur die ihr nach Abs. 3' zukom­
mende Listennummer und daneben das Wort "leer" 
aufzuscheinen. 

(6) Die Veröffentlichung hat in ortsüblicher 
Weise zu erfolgen. Aus ihr müssen alle Listennum~ 
mern sowie der Inhalt der Wahlvorschläge (§ 43 
Abs. 1 Z 1 bis 3) zur Gänze ersichtlich sein. 

(7) Bei allen wahlwerbenden Parteien sind die 
Parteibezeichnungen einschließlich allfälliger Kurz­
bezeichnungen mit gleich großen Druckbuchstaben 
in für jede wahlwerbende Partei gleich große 
Rechtecke mit schwarzer Druckfarbe einzutragen. 
Für die Kurzbezeichnung sind hierbei einheitlich 
große schwarze Druckbuchstaben zu verwenden. 
Vor jeder Partei bezeichnung ist in schwarzem 
Druck das Wort "Liste" und darunter größer die 
jeweilige fortlaufende Ziffer anzuführen. Bei mehr 
als dreizeiligen Parteibezeichnungen kann die 
Größe der Druckbuchstaben dem zur Verfügu,ng 
stehenden Raum entsprechend angepaßt werden. 

Zurückziehung von Landeswahlvorschlägen und 
Regionalparteilisten 

§ 50. (1) Eine wahlwerbende Partei kann ihren 
Landeswahlvorschlag durch eine schriftliche Erklä­
rung zurückziehen. Diese Erklärung muß jedoch 
spätestens am siebenundzwanzigsten Tag vor dem 
Wahltag bis 17 Uhr bei' der Landeswahlbehörde 
einlangen und von den drei M\tgliedern des 
Nationalrates oder der Hälfte der Wahlberechtig­
ten, die seinerzeit den Wahlvorschlag unterstützt 
haben, gefertigt sein. 

(2) Ein Landeswahlvorschlag gilt weiters als 
. zurückgezogen, wenn sämtliche Wahlwerber der 
Landesparteiliste im eigenen Namen schriftlich bis 
zum siebenundzwanzigsten Tag vor dem Wahltag 
gegenüber der Landeswahlbehörde auf ihre Wahl­
werbung verzichtet haben. 

(3) Haben solcherart alle Wahlwerber auf einer 
Regionalparteiliste auf ihre Wahlwerbung verzich­
tet, so gilt lediglich diese Regionalparteiliste als 
zurückgezogen. 

Rückerstattung des' Kostenbeitrages 

§ 51. Wird ein Landeswahlvorschlag nicht veröf­
fentlicht, so ist der Kostenbeitrag (§ 43 Abs. 4) 
zurückzuerstatten. . 
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IV. HAUPTSTÜCK 

Abstimmungsvedahren 

1. Abschnitt 

Wahlort und Wahlzeit 

Gemeinde als Wahlort, Verfügungen der 
Gemeindewahlbehörden, in Wien des Magistrates 

§ 52. (1) Jede Gemeinde ist Wahlort. 

(2) Außerhalb Wiens bestimmen die Gemeinde­
wahlbehörden, ob eine Gemeinde gemäß § 53 in 
Wahlsprengel einzuteilen ist. Die Gemeindewahlbe­
hörden, in Wien der Magistrat, setzen die 
Wahlsprengel fest und bestimmen nach Maßgabe 
der folgenden Vorschriften auch die zugehörigen 
Wahllokale, die im § 58 Abs. 1 vorgesehenen 
Verbotszonen und die Wahlzeit. Das Ende der 
Wahlzeit darf nicht später als auf 18 Uhr festgelegt 
werden. Die Wahlsprengel, Wahllokale, Verbotszo­
nen und die Wahlzeit sind rechtzeitig, mit 
Ausnahme der besonderen Wahlsprengel spätestens 
am fünften Tag vor dem Wahltag festzusetzen. 

(3) Die getroffenen Verfügungen sind spätestens 
am fünften Tag vor dem Wahl tag von der Gemeinde 
ortsüblich, jedenfalls aber auch durch Anschlag am 
Gebäude des Wahllokals kundzumachen. In der 
Kundm'achung ist auch an das im § 58 ausgespro­
chene Verbot der Wahlwerbung, der Ansammlun­
gen und des Waffentragens zu erinnern und darauf 
hinzuweisen, daß Übertretungen dieser Verbote 
bestraft werden. 

(4) Die Gemeindewahlbehörden, in Wien der 
Magistrat, haben zugleich mit der Festsetzung der 

'besonderen Wahlsprengel auch zu bestimmen, 
wieviele besondere Wahlbehörden gemäß § 73 
eingerichtet werden. Diese Verfügung ist sogleich 
ortsüblich kundzumachen. 

(5) Die von der Gemeindewahlbehörde getroffe­
nen Verfügungen sind der Bezirkswahlbehörde 
unverzüglich mitzuteilen. 

Wahlsprengel 

§ 53. (1) Größere Gemeinden sind zur Erleichte­
rung der Wahl in Wahl sprengel einzuteilen, die so 
abzugrenzen sind, daß am Wahl tag in einem 
Wahlsprengel durchschnittlich höchstens etwa sieb­
zig Wähler in der Stunde abgefertigt werden 
müssen. 

(2) Auch Gemeinden mit weit auseinanderliegen­
den Ortsteilen (Streulage) können, um den Wählern 
den Weg zum Wahllokal zu erleichtern, in 
Wahlsprengel eingeteilt werden. 

(3) Die Bildung von Wahlsprengeln mit weniger 
als 30 Wählern bedarf der Zustimmung der 
Landeswahlbehörde, die riur gewährt werden darf, 
wenn das Wahlgeheimnis gewährleistet ist. 

Wahllokale 

§ 54. Das Wahllokal muß für die Durchführung 
der Wahlhandlung geeignet sein. Die für die 
Vornahme der Wahl erforderlichen Einrichtungs­
stücke, wie der Tisch für die Wahlbehörde, in 
dessen Nähe ein Tisch für die Wahlzeugen, die 
Wahlurne und die erforderlichen Wahlzellen mit 
Einrichtung, sind von der Gemeinde beizustellen. 
Ebenso ist darauf zu achten, daß in dem Gebäude 
des Wahllokals womöglich ein entsprechender 
Warteraum für die Wähler zur Verfügung steht. 

Wahllokale außerhalb desWahlsprengels, 
gemeinsame Wahllokale für mehrere Sprengel 

§ 55. In Gemeinden, die in Wahlsprengel 
eingeteilt sind, ist in der Regel für jeden 
Wahlsprengel innerhalb desselben ein Wahllokal zu 
bestimmen. Das Wahllokal kann aber auch in ein 
außerhalb des Wahlsprengels liegendes Gebäude 
verlegt werden, wenn dieses Gebäude ohne 
besondere Schwierigkeiten von den Wahlberechtig­
ten erreicht werden kann. Auch kann in solchen 
Gemeinden für mehrere Wahlsprengel ein gemein­
sames Wahllokal bestimmt werden, sofern das Lokal 
ausreichend Raum für die Unterbringung der 
Wahlbehörden und für die gleichzeitige Durchfüh­
rung mehrerer Wahlhandlungen bietet und entspre­
chende Warteräume für die Wähler aufweist. 

Wahllokale_ für Wahlkartenwähler 

§ 56. (1) In größeren Gemeinden, die in 
Wahlsprengel eingeteilt sind, hat die Gemeinde­
wahlbehörde mindestens ein Wahllokal zu bestim­
men, in dem die mit Wahlkarten versehenen Wähler 
ihr Stimmrecht auszuüben haben. In Wien ist 
mindestens in jedem Gemeindebezirk ein Wahllokal 
für Wahlkartenwähler vorzusehen. Werden Wahl­
lokale für Wahlkartenwähler bestimmt, so dürfen 
diese Wähler ihr Stimmrecht nur in den für 
Wahlkartenwähler bestimmten Wahllokalen aus­
üben. Daneben sind auch Wähler ohne Wahlkarten 
zugelassen, wenn die Voraussetzungen des § 37 
Abs. 1 gegeben sind. Mitgliedern der Wahlbehörden 
sowie deren Hilfskräften und den Wahlzeugen 
bleibt es jedoch, falls sie Wahlkarten besitzen, 
unbenommen, ihr Wahlrecht auch vor der Wahlbe­
hörde auszuüben, bei der sie Dienst verrichten. 

(2) Die Bestimmungen der §§ 72 und 73 werden 
von den Vorschriften des Abs. 1 nicht berührt. 

Wahlzelle 

§ 57. (1) In jedem Wahllokal muß mindestens 
eine Wahlzelle sein. Um eine raschere Abfertigung 
der Wähler zu ermöglichen, können für eine 
Wahlbehörde auch mehrere Wahlzellen aufgestellt 
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werden, soweit die Überwachung der Wahlhand­
lung durch die Wahlbehörde dadurch nicht 
gefährdet wird. Bei Wahlsprengeln von mehr als 500 
Wahlberechtigten sind in Wahllokale mindestens 
zwei Wahlzellen aufzustellen. 

(2) Die Wahlzelle ist derart herzustellen, daß der 
Wähler in der Zelle unbeobachtet von allen anderen 
im Wahllokal anwesenden Personen den Stimmzet­
tel ausfüllen und in das Wahlkuvert geben kann. 

(3) Als Wahlzelle genügt, wenn zu diesem Zweck 
eigens konstruterte, feste Zellen nicht zur Verfü­
gung stehen, jede Absonderungsvorrichtung im 
Wahllokal, die ein Beobachten des Wählers in der 
Wahlzelle verhindert. Die Wahlzelle wird sohin 
insbesondere durch einfache, mit undurchsichtigem 
Papier oder Stoff bespannte Holzrahmen, durch 
Anbringung eines Vorhanges in einer Zimmerecke, 
durch Aneinanderschieben von größeren Kasten, 
durch entsprechende Aufstellung von Schultafeln 
gebildet werden können. Sie ist womöglich derart 
aufzustellen, daß der Wähler die Zelle von einer 
Seite betreten und von der anderen Seite verlassen 
kann. 

(4) Die Wahlzelle ist mit einem Tisch und mit 
einem Stuhl oder-mit einem Stehpult sowie mit einer 
Schreibunterlage zu versehen und mit dem erforder­
lichen Material für die Ausfüllung des Stimmzettels 
(womöglich Farbstift) auszustatten. Außerdem sind 
die von der Landeswahlbehörde abgeschlossenen 
und von ihr veröffentlichten Landesparteilisten in 
der Wahlzelle an einer sichtbaren Stelle anzuschla­
gen. 

(5) Es ist auch dafür- Sorge zu tragen, daß die 
Wahlzelle während der Wahlzeit ausreichend 
beleuchtet ist. 

Verbotszonen-

§ 58. (1) Im Gebäude des Wahllokals und in 
einem von der Gemeindewahlbehörde, in Wien vom 
Magistrat, zu bestimmenden Umkreis (Verbots­
zone) ist am Wahltag jede Art der Wahlwerbung, 
insbesondere auch durch Ansprachen an die 
Wähler, durch Anschlag oder Verteilen von 
Wahlaufrufen oder von Kandidatenlisten, ferner 
jede Ansammlung sowie das Tragen von Waffen 
jeder Art verboten. 

(2) Das Verbot des Tragens von Waffen bezieht 
sich nicht auf jene Waffen, die am Wahltag von im 
Dienst befindlichen Organen des öffentlichen 
Sicherheitsdienstes und Justizwachebeamten nach 
ihren dienstlichen Vorschriften getragen werden 
müssen. 

(3) Übertretungen der im Abs. 1 ausgesprochenen 
Verbote werden' von der Bezirksverwaltungsbe­
hörde mit Geldstrafe bis zu 3 000 S, im Fall der 
Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 

. zwei Wochen geahndet. 

Wahlzeit 

§ 59. Der Beginn und die Dauer der Stimmenab­
gabe (Wahlzeit) ist unter Beachtung des-§ 52 Abs. 2 
so festzusetzen, daß die Ausübung des Wahlrechts 
für alle Wähler gesichert wird. 

Stimmena~gabe durch Wahlberechtigte im Ausland 

§ 60. (1) Wähler, die sich voraussichtlich am' 
. Wahltag im Ausland aufhalten werden, können dort 
ihr Wahlrecht, wenn sie im Besitz einer Wahlkarte 
sind, in der Form ausüben, daß sie die Wahlkarte 
unter Beachtung der Bestimmungen der Abs. 2 bis 6 
rechtzeitig an die zuständige Landeswahlbehörde, 
deren Anschrift auf der Wahlkarte angegeben ist, 
übermitteln. 

-(2) Für den Fall, daß der Wähler von der im 
Abs. 1 eingeräumten Möglichkeit Gebrauch macht, 
bedarf es auf der Wahlkarte der Bestätigung durch 
eine einem österreichischen Notar vergleichbare 
Person beziehungsweise nach dem Recht des 
Aufenthaltsstaates zur amtlichen Beglaubigung 
berechtigte Einrichtung oder durch den Leiter einer 
österreichischen Vertretungs behörde, allenfalls· 
eines von ihm hierzu bestimmten Beamten. Aus der 
Bestätigung haben die Identität des Wählers sowie 
der Ort und der Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) 
hervorzugehen, in welchem er das Wahlkuvert 
verschlossen in die Wahlkarte zurückgelegt hat. Die 
Bestätigung muß Vor Schließung des letzten 
Wahllokals in Österreich ausgestellt worden sein. 

(3) Handelt es sich um wahlberechtigte Mitglie­
der einer auf Ersuchen einer internationalen 
Organisation um Hilfeleistung in das Ausland 
entsendeten Einheit, so ist diese Bestätigung vom 
Vorgesetzten der Einheit oder einem v'on diesem 
hierzu bestimmten Mitglied der Einheit auszustel­
len. 

(4 ) Weiters kann die Bestätigung durch zwei 
volljährige Zeugen mit österreichischer Staatsbür­
gerschaft erfolgen, die über gültige österreichische 
Reisepässe verfügen, deren Ausstellungsdaten bei 
sonstiger Nichtigkeit der Stimmenabgabe auf der 
Wahlkarte einzutragen sind. 

(5) Jene Arten der Ausübung des Wahlrechts, die 
der betreffende Staat nicht zuläßt, haben zu 
unterbleiben. 

(6) Die Wahlkarte samt dem darin enthaltenen 
ungei)ffneten Wahlkuvert muß bis spätestens am 
achten Tag nach dem Wahltag, 12 Uhr, bei der 
zuständigen Landeswahlbehörde einlangen. Ver­
spätet einlangende Wahlkuverts sind bei der 
Ermittlung des Wahlergebnisses nicht zu berück­
sichtigen. 

2. Ab s eh n i t t 

Wahlzeugen 

§ 61. (1) In jedes Wahllokal können von jeder 
Partei, deren Landeswahlvorschlag veröffentlicht 

4 

601 der Beilagen XVIII. GP - Ausschussbericht NR (gescanntes Original) 19 von 52

www.parlament.gv.at



20 601 der Beilagen 

wurde, zwei Wahlzeugen zu jeder Wahlbehörde 
entsendet werden. Die Wahlzeugen sind der 
Bezirkswahlbehörde spätestens am zehnten Tag vor 
dem Wahltag durch den zustellungsbevollmächtig­
ten Vertreter der Partei schriftlich namhaft zu 
machen; jeder Wahlzeuge erhält von der Bezirks­
wahlbehörde einen Eintrittschein, der ihn zum 
Eintritt in das Wahllokal ermächtigt. und beim 
Betreten des Wahllokals der Wahlbehörde vorzu­
weisen ist. 

(2) Die Wahlzeugen haben lediglich als Vertrau­
ensleute der wahlwerbenden Partei zu fungieren; 
ein weiterer Einfluß auf den Gang der Wahlhand­
lung steht ihnen nicht zu. Den Wahlzeugen ist keine 
Verpflichtung zur Verschwiegenheit über ihnen aus 
ihrer Tätigkeit bekanntgewordenen Tatsachen 
auferlegt. 

3. Abschnitt 

Die Wahlhandlung im Inland 

Leitung der Wahl, Ordnungsgewalt des Wahlleiters 

§ 62. (1) Die Leitung der Wahl steht unbeschadet 
der Bestimmungen des § 60 der Gemeindewahlbe­
hörde, in Gemeinden, die in Wahlsprengel eingeteilt 
sind, den Sprengelwahlbehörden zu. 

(2) Der Wahlleiter hat für die Aufrechterhaltung 
der Ruhe und Ordnung bei der Wahlhandlung und 
für die Beobachtung der Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes Sorge zu tragen. Überschreitungen 
des Wirkungskreises der Wahlbehörde hat er nicht 
zuzulassen. 

(3) Den Anordnungen des Wahlleiters ist von 
jedermann unbedingt Folge zu leisten. Die Nichtbe­
folgung der Anordnungen ist eine Verwaltungs­
übertretung und wird von der Bezirksverwaltungs­
behörde mit Geldstrafe bis zu 3 OOOS, im Fall der 
Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 
zwei Wochen geahndet. 

Beginn der Wahlhandlung 

§ 63. (1) Am Tag der Wahl zur festgesetzten 
Stunde und in dem dazu bestimmten Wahllokal 
wird die Wahlhandlung durch den Wahlleiter 
eingeleitet, der der Wahlbehörde das Wählerver­
zeichnis nebst dem vorbereiteten Abstimmungsver­
zeichnis (Muster Anlage 5), die Wahlkuverts und 
die amtlichen Stimmzettel (§§ 75, 76) übergibt und 
ihr die Bestimmungen der §§ 17 und 18 über die 
Beschlußfähigkeit der Wahlbehörde vorhält. Der 
Wahlleiter hat der Wahlbehörde die Anzahl der 
gegen Empfangsbestätigung (§ 75 Abs. 3) übernom­
menen amtlichen Stimmzettel (§§ 75, 76) bekannt­
zugeben, vor der . Wahlbehörde diese Anzahl zu 
überprüfen und das Ergebnis in der Niederschrift 
festzuhalten. 

, (2) Unmittelbar vor Beginn der Abstimmung hat 
sich die Wahlbehörde zu überzeugen, daß die zum 
Hineinlegen der Stimmzettel bestimmte Wahlurne 
leer ist. 

(3) Die Abstimmung beginnt damit, daß die 
Mitglieder der Wahlbehörde, ihre etwaigen Hilfs­
kräfte, die Vertrauenspersonen und die Wahlzeugen 
ihre Stimme abgeben. Soweit sie im Wählerver­
zeichnis eines anderen Wahlsprengels eingetragen. 
sind, können sie ihr Wahlrecht vor der Wahlbe­
hörde' bei der sie Dienst verrichten, nur auf Grund 
einer Wahlkarte ausüben. Im übrig.en gelten für die 
Ausübung der Wahl durch Wahlkartenwähler die 
Bestimmungen der §§ 68 und 70. 

Wahlkuverts 

§ 64. (1) Für die Wähler sind undurchsichtige 
Wahlkuverts zu verwenden. 

(2) Die Anbringung von Worten, Bemerkungen 
oder Zeichen auf den Wahlkuverts ist verboten. Die 
Übertretung dieses Verbotes wird, wenn darin keine 
strenger zu bestrafende Handlung gelegen ist, von 
der Bezirksverwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis 
zu 3000 S, im Fall der Uneinbringlichkeit mit 
Ersatzfreiheitsstrafe bis zu zwei Wochen geahndet. 

Betreten des Wahllokals 

§ 65. (1) In' das Wahllokal dürfen auß,er der 
Wahlbehörde nur deren Hilfsorgane, die Wahlzeu­
gen, die Wähler behufs Abgabe der Stimme und die 
allenfalls zur Aufrechterhaltung der Ruhe und 
Ordnung erforderlichen Amtspersonen zugelassen 
werden. Nach Abgabe der Stimme haben die 
Wähler das Wahllokal sofort zu verlassen. 

(2) Sofern es zur ungestörten Durchführung der 
Wahl erforderlich erscheint, kann der Wahlleiter 
verfügen, daß die Wähler nur einzeln in das 
Wahllokal eingelassen werden. 

Persönliche Ausübung des Wahlrechts 

§ 66. (1) Das Wahlrecht ist persönlich auszuüben; 
blinde, schwer sehbehinderte und gebrechliche 
Wähler dürfen sich von einer Geleitperson, die sie 
sich selbst auswählen können, führen und sich von 
dieser bei der Wahlhandlung helfen lassen. Von 
diesen Fällen abgesehen, darfdie Wahlzelle jeweils 
nur von einer Person betreten werden. 

(2) Gebrechliche Personen sind solche,die 
gelähmt öder des Gebrauches der Hände unfähig 
oder von solcher körperlicher Verfassung sind, daß 
ihnen die Ausfüllung des amtlichen Stimmzettels 
ohne fremde Hilfe nicht zugemutet werden kann. 

(3) Über die Zulässigkeit der Inanspruchnahme 
einer Geleitperson entscheidet im Zweifelsfall die 
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Wahlbehörde. Jede Stimmenabgabe mit Hilfe einer 
Geleitperson ist in der Niederschrift festzuhalten. 

(4) Wer sich fälschlich als blind, schwer 
sehbehindert oder gebrechlich ausgibt, begeht eine 
Verwaltungsübertretung und wird von der Bezirks­
verwaltungsbehörde mit Geldstrafe bis zu 3 000 S, 
im Fall der Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheits­
strafe bis zu zwei Wochen bestraft. 

(5) Über die Ausübung des Wahlrechts von 
Pfleglingen in Heil- und PfIegeanstalten enthält der 
§ 72 die näheren Bestimmungen. 

Identitätsfeststellung 

§ 67. (1) Jeder Wähler tritt vor die Wahlbehörde, 
nennt seinen Namen, gibt seine Wohnadresse an 
und legt eine Urkunde oder eine sonstige amtliche 
Bescheinigung vor, aus derseine Identität einwand­
frei ersichtlich ist. 

(2) Als Urkunden oder amtliche Bescheinigungen 
zur Feststellung der Identität kommen insbesondere 
in Betracht: Personalausweise, Pässe und Führer­
scheine, überhaupt-alle amtlichen Lichtbildausweise. 

(3) Besitzt der Wähler eine Urklmde oder 
Bescheinigung der in Abs. 2 bezeichneten Art nicht, 
so ist er dennoch zur Abstimmung zuzulassen, wenn 
er der Mehrheit der Mitglieder der Wahlbehörde 
persönlich bekannt ist und keine Einsprache gemäß 
§ 71 Abs. 1 erhoben wird. Dieser Umstand ist in der 
Niederschrift über den Wahlvorgang ausdrücklich 
zu vermerken. 

Stimmenabgabe 

§ 68. (1) Der Wähler hat sich zuerst entsprechend 
auszuweisen (§§ 67 und 70 Abs. 1). Ist er im 
Wählerverzeichnis eingetragen, so hat ihm der 
Wahlleiter das leere Wahlkuvert und den amtlichen 
Stimmzettel zu übergeben. Dem Wahlkartenwähler 
hat der Wahlleiter nach Öffnung des ihm von 
diesem zu übergebenden Briefumschlages (§ 39 
Abs. 3) den inliegenden amtlichen Stimmzettel samt 
dem verschließbaren Wahlkuvert auszuhändigen. 
Dem Wahlkartenwähler aus dem eigenen Regional­
wahlkreis hat der Wahlleiter anstelle des entnom­
menen verschließbaren Wahlkuverts das leere 
Wahlkuvert zu übergeben. Das verschließbare 
Wahlkuvert hat der Wahlleiter zu vernichten. Der 
Wahlleiter hat jeden Wahlkartenwähler ausdrück­
lichdarauf aufmerksam zu machen, daß zur 
Stimmen abgabe der bereits bei der Ausstellung der 
Wahl karte ausgefolgte Stimmzettel zu verwenden 
ist. Hat jedoch ein Wahlkartenwähler diesen 
Stimmzettel nicht mehr zur Verfügung, so ist ihm, 
wenn seine Wahl karte die Bezeichnung des 
Regionalwahlkreises aufweist,in der auch der 

. Wahlort liegt, ein amtlicher Stimmzettel des 
Regionalwahlkreises (§ 75), wenn es sich aber um 

einen Wahlkartenwähler aus einem anderen Regio­
nalwahlkreis handelt, ein leerer amtlicher Stimmzet­
tel auszufolgen (§ 76). Auf den leeren amtlichen 
Stimmzettel hat der Wahlleiter, bevor er ihn dem 
Wähler übergibt, die Nummer des Landeswahlkrei­
ses und den Buchstaben des Regionalwahlkreises 
einzusetzen, die auf der Wahl karte eingetragen 
sind. Hat ein Wahlkartenwähler aus einem anderen 
Regionalwahlkreis nicht mehr das verschließbare 
Wahl kuvert zur Verfügung, so ist ihm ein neues 
verschließbares Wahl kuvert seines Landeswahlkrei­
ses auszufolgen. 

(2) Der Wahlleiter hat den Wähler. anzuweisen, 
sich in die Wahlzelle zu begeben. Dort füllt der 
Wähler den amtlichen Stimmzettel aus, legt ihn in 
das Kuvert, tritt aus der Wahlzelle und übergibt das 
Kuvert dem Wahlleiter. Dieser legt das Wahlkuvert 
ungeöffnet in die Wahlurne. Falls aber das 
Wahl kuvert von einem Wahlkartenwähler stammt, 
der nicht in einer Gemeinde des Regionalwahlkrei­
ses als wahlberechtigt eingetragen ist, hat dieser das 
Wahl kuvert, bevor er es dem Wahlleiter übergibt, zu 
verschließen. Der Wahlleiter legt die Wahlkuverts 
dieser Wahlkartenwähler in ein besonderes Behält­
nis. Der Beisitzer, der die Namen der Wähler im 
Wählerverzeichnis abstreicht (§ 69 Abs. 1), hat 
hierbei darauf zu achten, daß der Wahlleiter ihm 
von Wahlkartenwählern aus anderen Regional­
wahlkreisen übergebene Wahl kuverts nicht verse­
hentlich in die allgemeine Wahlurne legt. 

(3) Ist dem Wähler bei der Ausfüllung des 
amtlichen Stimmzettels ein Fehler unterlaufen, so ist 
ihm auf sein Verlangen ein weiterer Stimmzettel 
auszufolgen; hierbei findet Abs. 1 sinngemäß 

. Anwendung. Der Wähler hat den ihm zuerst 
ausgehändigten amtlichen Stimmzettel vor der 
Wahlbehörde durch Zerreißen unbrauchbar zu 
machen und zwecks Wahrung des Wahlgeheimnis­
ses mit sich zu nehmen. 

(4) Die Aushändigung eines weiteren amtlichen 
Stimmzettels ist in jedem Fall im Abstimmungsver­
zeichnis festzuhalten. 

Vermerke im Abstimmungsverzeichnis und im 
WähIerverzeichnis durch die Wahlbehörde 

§ 69. (1) Der: Name des Wählers, der seine 
Stimme abgegeben hat, wird von einem Beisitzer in 
das Abstimmungsverzeichnis unter fortlaufender 
Zahl und unter Beisetzung der fortlaufenden Zahl 
des Wählerverzeichnisses eingetragen. Gleichzeitig 
wird sein Name von einem zweiten Beisitzer im 
Wählerverzeichnis abgestrichen. 

(2) Die fortlaufende Zahl des Abstimmungsver­
zeichnisses wird von dem zweiten Beisitzer in der 
Rubrik ,,Abgegebene Stimme" des Wählerverzeich­
nisses an entsprechender Stelle (männliche, weibli­
che Wahlberechtigte) vermerkt. 
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Vorgang bei Wahlkartenwählern 

§ 70. (1) Wähler, denen eine Wahlkarte ausge­
stellt wurde, haben neben der Wahlkarte auch noch 
eine der im § 67 Abs. 2 angeführten Urkunden oder 
amtlichen Bescheinigungen vorzuweisen, aus der 
sich die Identität mit der in der Wahl karte 
bezeichneten Person ergibt: Die Namen von 
Wahlkartenwählern sind, sofern es sich nicht um 
Wahlkartenwähler nach Abs. 2 handelt, am Schluß 
des Wählerverzeichnisses unter fortlaufenden Zah­
len einzutragen und in der Niederschrift über den 
Wahlvorgang anzumerken. Die Wahlkarte ist dem 
Wähler abzunehmen, mit der fortlaufenden Zahl 
des Wählerverzeichnisses zu versehen und der 
Niederschrift anzuschließen. Wurde ein Wahllokal 
nur für Wahlkartenwähler bestimmt, so ist die 
fortlaufende Zahl des Abstimmungsverzeichnisses 
auf der Wahlkarte zu vermerken. 

(2) Erscheint ein Wahlkartenwähler vor der nach 
seiner ursprünglichen Eintragung im Wählerver­
zeichnis zuständigen Wahlbehörde, um sein Wahl­
recht auszuüben, so hat er unter Verwendung des 
ihm bereits mit der Wahlk,arte ausgefolgten 
Stimmzettels und unter Beobachtung der übrigen 
Bestimmungen dieses Bundesgesetzes seine Stimme 
abzugeben, nachdem er die Wahlkarte der Wahlbe­
hörde übergeben hat. 

Stimmenabgabe bei Zweifel über die Identität· des 
Wählers 

§ 71. (1) Eine Entscheidung über die Zulassung 
zur Stimmenabgabe steht der Wahlbehörde nur 
dann zu, wenn sich bei der Stimmenabgabe über die 
Identität des Wählers Zweifel ergeben. Gegen die 
Zulassung der Stimmenabgabe aus diesem Grund 
kann von den Mitgliedern der Wahlbehörde und 
den Wahlzeugen sowie von den allenfalls im 
Wahllokal anwesenden Wählern nur insolange 
Einsprache erhoben werden, als die Person, deren 
Wahlberecl1tigung angefochten wird, ihre Stimme 
nicht abgegeben hat. 

(2) Die Entscheidung der Wahlbehörde muß vor 
Fortsetzung des Wahlaktes erfolgen. Sie ist. 
endgültig. 

4. Abschnitt 

Besondere Erlei~hterungen für die Ausübung des 
Wahlrechts 

Ausübung des Wahlrechts von Pfleglingen in Heil­
und Pflegeanstalten 

§ 72. (1) Um den in öffentlichen oder privaten 
Heil- und Pflegeanstalten untergebrachten Pfleglin­
gen die Ausübung des Wahlrechts zu erleichtern,. 
kann die Gemeindewahlbehörde, in Wien der 
Magistrat, für den örtlichen Bereich des Anstaltsge­
bäudes einen oder mehrere besondere Wahlsprengel 
errichten. Die Bestimmungen der §§ 52 bis 54 sind 
hierbei sinngemäß zu beachten. 

(2) Werden Wahlsprengel gemäß Abs. 1 errichtet, 
so haben die gehfähigen Pfleglinge ihr Wahlrecht in 
den Wahllokalen der nach Abs. 1 zuständigen 
Sprengelwahlbehörden auszuüben. Das gleiche gilt 
für gehfähige Pfleglinge, die ihre Stimme mittels 
Wahlkarte abgeben. 

(3) Die nach Abs. 1 zuständige Sprengelwahlbe­
hörde kann sich mit ihren Hilfsorganen und den 
Wahlzeugen zum Zweck der Entgegennahme der 
Stimmen bettlägeriger Pfleglinge auch in deren 
Liegeräume begeben. Hierbei ist durch entspre­
chende Einrichtungen (zum Beispiel Aufstellen 
eines Wandschirmes und dergleichen) vorzusorgen, 
daß der Pflegling unbeobachtet von allen anderen 
im Liegeraum befindlichen Personen seinen Stimm­
zettel ausfüllen und in das ihm vom Wahlleiter zu 
übergebende Wahl kuvert einlegen kann. 

(4) In Anstalten unter ärztlicher Leitung kann 
diese in Einzelfällen den in den Abs. 2 und 3 
bezeichneten gehfähigen und bettlägerigen Pfleglin­
gen die Ausübung des Wahlrechts aus gewichtigen 
medizinischen Gründen untersagen. 

(5) Im übrigen sind auch bei der Ausübung des 
Wahlrechts nach den Abs. 2 und 3 die Bestimmun­
gen dieses Bundesgesetzes, insbesondere die der 
§§ 39 und 40 sowie 68 und 70 über die Teilnahme an 
der Wahl und die Ausübung des Wahlrechts mittels 
Wahlkarten zu beachten. 

Ausübung der Wahl durch bettlägerige oder in ihr~r 
Freiheit beschränkte Wahlkartenwähler 

§ 73. (1) Um Wahlberechtigten, die auf Grund 
eines Antrages gemäß§ 38 Abs.2 eine Wahl karte 
besitzen, die Ausübung des Wahlrechts zu erleich­
tern, haben die Gemeindewahlbehörden, in Wien 
der Magistrat, spätestens am zweiten Tag vor dem 
Wahltag besondere Wahlbehörden einzurichten, die 
diese Personen während der festgesetzten Wahlzeit 
aufsuchen. Die Bestimmungen der §§ 52 und 54 sind 
sinngemäß zu beachten. 

(2) Bei Ausübung des Wahlrechts vor den 
besonderen Wahlbehörden sind die Vorschriften 
des § 72 Abs. 3 und .5 sinngemäß anzuwenden. 

(3) Die Stimmzettelprüfung durch die besonderen 
Wahlbehörden umfaßt nur die im § 84 Abs.2 
bestimmte Feststellung. Die Wahlkuverts von 
Wahlkartenwählern gemäß § 38 Abs. 2 aus anderen 
Regionalwahlkreisen sind gesondert zu zählen und 
den gemäß Abs. 4 tätig werdenden Wahlbehörden 
gesondert zu übergeben. Hinsichtlich der Nieder­
schrift der besonderen Wahlbehörden ist § 85 Abs. 2 
lit. abis h, Abs. 3 lit. abis d und g sowie Abs. 4 
sinngemäß anzuwenden. 

(4) Die Gemeindewahlbehörden, in Wien der 
Magistrat, haben unter Bedachtnahme auf die' 
Wahrung des Wahlgeheimnisses jene Wahlbehörde 
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zu bestimmen, welche das Wahlergebnis der 
besonderen Wahlbehörden festzustellen hat. Diese 
Wahlbehörde hat sodann die ungeöffnet übernom­
menen Wahlkuvens der bettlägerigen oder in ihrer 
Freiheit beschränkten Wähler des Regionalwahl­
kreises in die Feststellung ihres eigenen Wahiergeb­
nisses ununterscheidbar einzubeziehen; die Wahl­
kuverts von bettlägerigen oder in ihrer Freiheit 
beschränkten Wählern aus anderen Regionalwahl­
kreisen sind nach den §§ 84 Abs. 3 und 85 Abs. 3 
lit. h zu behandeln. Die Wahlakten einschließlich 
der Niederschriften der besonderen Wahlbehörden 
sind von diesen der feststellenden Wahlbehörde 
unverzüglich zu überbringen und bilden einen Teil 
deren Wahlaktes. 

Ausübung des Wahlrechts von in ihrer Freiheit 
beschränkten Wahlberechtigten 

§ 74. Um den in gerichtlichen Gefangenenhäu­
sern, Strafvollzugsanstalten, im Maßnahmenvollzug 
oder in Hafträumen Untergebrachten die Ausübung 
des Wahlrechts zu erleichtern, kann die Gemeinde­
wahlbehörde, in Wien der Magistrat, für den 
örtlichen Unterbringungsbereich einen oder meh­
rere besondere Wahlsprengel errichten. Im übrigen 
sind die Bestimmungen für die Ausübung des 
Wahlrechts von Pfleglingen in Heil- und Pflegean­
stalten (§ 72) sinngemäß zu beachten. 

5. Abschnitt 

Amtlicher Stimmzettel 

Amtliche Stimmzettel des Landeswahlkreises 

§ 75. (1) Die amtlichen Stimmzettel für die 
Regionalwahlkreise des Landeswahlkreises haben 
für jede wahlwerbende Partei eine gleichgroße 
Spalte vorzusehen. Sie hat die Listennummer, einen 
Kreis, die Parteibezeichnung einschließlich der 
allfälligen Kurzbezeichnung, jeweils darunter einen 
freien Raum zur Eintragung eines Bewerbers auf 
der Landesparteiliste der gewählten Partei sowie 
Bewerberrubriken in der Reihenfolge der Regional­
parteiliste mit Kreisen und arabischen Ziffern unter 
Angabe von Familien- und Vornamen und Geburts­
jahr, im übrigen aber unter Berücksichtigung der 
gemäß § 49 erfolgten Veröffentlichung die aus dem 
'Muster Anlage 6 ersichtlichen Angaben zu enthal­
ten. Die amtlichen Stimmzettel dürfen nur auf 
Anordnung der' Landeswahlbehörde hergestellt 
werden. 

(2) Die Größe der amtlichen Stimmzettel des 
Landeswahlkreises hat sich nach der Anzahl der im 
Landeswahlkreis zu berücksichtigenden Listennum­
mern und nach der Anzahl der Regionalbewerber 
der Parteien zu richten. Das Ausmaß hat zumindest 
dem Format DIN A3 zu entsprechen. Es sind für alle 
Parteibezeichnungen die gleiche Größe der Recht- ' 

ecke und der D~uckbuchstaben, für die allfälligen 
Kurzbezeichnungen einheitlich größtmögliche 
Druckbuchstaben zu verwenden, Bei mehr als 
dreizeiligen Parteibezeichnungen kann die ,Größe 
der Druckbuchstaben dem zur Verfügung stehen­
den Raum entsprechend angepaßt werden. Das 
Wort "Liste"ist klein zu drucken, für die 
Listennummern können einheitlich größere Ziffern 
verwendet werden. Die Farbe aller Aufdrucke hat 
ausschließlich schwarz zu sein. Die Trennungslinien 
der Rechtecke und die Kreise haben in gleicher 
Stärke ausgeführt zu werden. 

(3) Die amtlichen Stimmzettel des Landeswahl­
kreises sind durch die Landeswahlbehörde den 
Sprengelwahlbehörden in Wien unmittelbar, den 
Gemeinde- und Sprengelwahlbehörden außer halb 
Wiens über die Bezirkshauptmannschaft und 
Gemeinden, bei Städten mit eigenem Statut über 
diese, entsprechend der endgültigen Zahl der 
Wahlberechtigten im Bereich der Wahlbehörde, 
zuzüglich einer Reserve von 15% zu übermitteln, 
Eine weitere Reserve von 5% ist den Bezirksverwal­
tungsbehörden für einen allfälligen zusätzlichen 
Bedarf der Wahlbehörden am Wahl tag zur 
Verfügung zu stellen. Die amtlichen Stimmzettel 
des Landeswahlkreises sind jeweils gegen eine 
Empfangsbestätigung in zweifacher Ausfertigung 
auszufolgen; hierbei ist eine Ausfertigung für den 
Übergeber, die zweite Ausfertigung für den 
Übernehmer bestimmt, 

(4) Die Kosten der Herstellung des amtlichen 
Stimmzettels sind vom Bund zu tragen, 

Leerer amtlicher Stimmzettel 

§ 76. (1) Der leere amtliche Stimmzettel hat 
Rubriken, in die der Wähler die Parteibezeichnung 
(Kurzbezeichnung) und jeweils einen Bewerber der 
Landesparteiliste und der Regionalparteiliste der 
von ihm gewählten Partei eintragen kann, sowie die 
aus dem Muster Anlage 7 ersichtlichen Angaben zu 
enthalten. Der leere amtliche Stimmzettel darf nur 
auf Anordnung der Bundeswahlbehörde hergestellt 
werden, , ' 

(2) Das Ausmaß des leeren amtlichen Stimmzet­
tels hat ungefähr dem Format DIN A5 zu 
entsprechen. 

(3) Die leeren amtlichen Stimmzettel sind durch 
die Bundeswahlbehörde den Gemeinde- und 
Sprengelwahlbehörden über die Bezirkshauptmann­
schaften und Gemeinden, bei Städten mit eigenem 
Statut über diese, in der erforderlichen Anzahl zu 
übermitteln. § 75 Abs. 3 letzter Satz gilt sinngemäß. 

Gemeinsame Bestimmungen für den amtlichen 
Stimmzettel 

§ 77. (1) Zur Stimmenabgabe darf nur der vom 
Wahlleiter gleichzeitig mit dem Wahlkuvert dem 
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Wähler übergebene amtliche Stimmzettel verwendet 
werden. 

(2) Wer unbefugt amtliche Stimmzettel oder wer 
den amtlichen Stimmzetteln gleiche oder ähnliche 
Stimmzettel in Auftrag gibt, herstellt, vertreibt oder 
verteilt, begeht eine Verwaltungsübertretung und 
wird, wenn darin keine strenger zu bestrafende 
Handlung gelege~ ist, von der Bezirksverwaltungs­
behörde mit Geldstrafe bis zu 3 000 S, im Fall der 
Uneinbringlichkeit mit Ersatzfreiheitsstrafe bis zu 
zwei Wochen bestraft. Hierbei können unbefugt 
hergestellte amtliche Stimmzettel oder Stimmzettel, 
die dem amtlichen Stimmzettel gleichen oder 
ähnlich sind, für verfallen erklärt werden ohne 
Rücksicht darauf, wem sie gehören. 

(3) Der Strafe nach Abs. 2 unterliegt auch, wer 
unbefugt amtliche Stimmzettel, die zur Ausgabe für 
die Wahl bestimmt sind, auf irgendeine Weise 
kennzeichnet. 

6. Ab s c h n i t t 

Gültigkeit und Ungültigkeit des amtlichen 
Stimmzettels 

Gültige· Ausfüllung 

§ 78. (1) Ein amtlicher Stimmzettel des Landes­
wahlkreises ist gültig ausgefüllt, wenn aus ihm 
eindeutig zu erkennen ist, welche Partei der Wähler 
wählen wollte. Dies ist der Fall, wenn der Wähler in 
einem der unter jeder Parteibezeichnung vorge­
druckten Kreis ein liegendes Kreuz oder ein anderes 
Zeichen mit Tinte, Farbstift, Bleistift oder derglei­
chen anbringt, aus dem unzweideutig hervorgeht, 
daß er die in derselben Spalte angeführte Partei 
wählen will.. 

(2) Der Stimmzettel ist aber auch dann gültig 
ausgefüllt, wenn der Wille des Wählers auf andere 
Weise, zum Beispiel durch Anhaken, Unterstrei­
chen, sonstige entsprechende Kennzeichnung einer 
wahlwerbenden Partei, durch Durchstreichen der 
übrigen wahlwerbenden Parteien oder durch 
Bezeichnung mindestens eines Bewerbers emer 
Parteiliste (§ 79) eindeutig zu erkennen ist. 

Vergabe von Vorzugsstimmen 

§ 79. (1) Der Wähler kann jeweils eine 
Vorzugsstimme für einen Bewerber der Landespar­
teiliste und der Regionalparteiliste . der von ihm 
gewählten Partei vergeben. 

(2) Eine Vorzugs stimme für einen Bewerber de!" 
Landesparteiliste kann der Wähler durch die 
Eintragung des Namens dieses Bewerbers in den auf 
dem amtlichen Stimmzettel hierfür vorgesehenen 
freien Raum vergeben. Die Eintragung ist gültig, 
wenn aus ihr eindeutig hervorgeht, welchen 
Bewerber der gewählten Partei der Wähler 
bezeichnen wollte. Dies ist insbesondere dann der 
Fall, wenn die Eintragung mindestens den Familien­
namen des Bewerbers oder bei Bewerbern derselben 
Landesparteiliste mit gleichen Namen ein entspre­
chendes Unterscheidungsmerkmal (zum Beispiel 
Angabe der Reihungsziffern in der Landesparteili­
ste, des Vornamens, Geburtsjahres, Berufes oder der 
Adresse) enthält. 

(3) Eine Vorzugsstimme für einen Regionalbe­
werber kann der Wähler vergeben, inde"m er in 
einem auf dem amtlichen Stimmzettel hierfür 
vorgesehenen Kreis links von dem Namen des 
Regionalbewerbers der wahlwerbenden Partei ein 
liegendes Kreuz oder ein anderes Zeichen mit Tinte, 
Farbstift, Bleistift oder dergleichen anbringt, aus 
dem unzweideutig hervorgeht, daß er für den in 
derselben Zeile angeführten Regionalbewerber eine 
Vorzugsstimme vergeben will. 

(4) Die Vorzugsstimme für einen Regionalbewer­
ber ist auch dann gültig, wenn der Wille des Wählers 
auf andere Weise, zum Beispiel durch Anhaken, 
Unterstreichen, sonstige entsprechende Kennzeich­
nung eines Regionalbewerbers oder durch Durch-. 
streichen der übrigen Regionalbewerber eindeutig 
zu erkennen ist. 

(5) Die Bezeichnung eines Bewerbers durch den 
Wähler gilt als nicht beigesetzt, wenn mehrere 
Bewerber bezeichnet wurden oder der Bewerber 
einer Parteiliste, der nicht Bewerber der. vom 
Wähler gewählten Partei ist. 

Mehrere Stimmzettel in einem Wahlkuvert 

§ 80. (1) Wenn ein Wahlkuvert mehrere amtliche 
Stimmzettel enthält, so zählen sie für einen gültigen, 
wenn 

1. auf allen Stimmzetteln die gleiche Partei vom 
Wähler bezeichnet wurde, oder 

2. mindestens ein Stimmzettel gültig ausgefüllt ist 
un"d sich aus der Bezeichnung der übrigen 
Stimmzettel kein Zweifel über die gewählte 
Partei ergibt, oder 

3. neben einem gültig ausgefüllten amtlichen 
Stimmzettel die übrigen amtlichen Stimmzet­
tel entweder unausgefüllt sind oder ihre 
Gültigkeit gemäß § 79 Abs.5 und § 81 Abs. 3 
nicht beeinträchtigt ist. 
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(2) Sonstige nichtamtliche Stimmzettel, die sich 
neben einem gültig ausgefüllten amtlichen Stimm­
zettel im Wahlkuvert befinden, beeinträchtigen die 
Gültigkeit des amtlichen· Stimmzettels nicht. 

Ungültige Stimmzettel 

§ 81. (1) Der Stimmzettel ist ungültig, wenn 
1. ein anderer als der amtliche Stimmzettel zur 

Abgabe der Stimme verwendet wurde, oder 
2. der Stimmzettel durch Abreißen eines Teiles 

derart beeinträchtigt wurde, daß nicht mehr 
unzweideutig hervorgeht, welche Partei der 
Wähler wählen wollte, od(~r 

3. keine Partei und auch kein Bewerber bezeich­
net wurde, oder 

4. zwei oder mehrere Parteien angezeichnet 
wurden, oder . 

5. eine Liste angezeichnet wurde, die nur eine 
Listennummer, aber keine Parteibezeichnung 
enthält (§49Abs. 5), oder . . 

6. nur ein Bewerber bezeichnet wurde, der nicht 
Bewerber der in der gleichen Spalte angeführ­
ten Partei ist, oder 

7. aus dem vom Wähler angebrachten Zeichen 
oder der sonstigen Kennzeichnung nicht 
unzweideutig hervor geht, welche Partei er 
wählen wollte. 

(2) Leere Wahl kuverts zählen als ungültige 
Stimmzettel. Enthält ein Wahlkuvert mehrere 
Stimmzettel, die auf verschiedene Parteien lauten, 
so zählen sie, wenn sich ihre Ungültigkeit nicht 
schon aus anderen Gründen ergibt, als ein 
ungültiger Stimmzettel. 

(3) Worte, Bemerkungen oder Zeichen, die auf 
den amtlichen Stimmzetteln außer zur Kennzeich­
nung der wahlwerbenden Partei oder der Bezeich­
nung eines Bewerbers angebracht wurden, beein­
trächtig~n die Gültigkeit eines Stimmzettels nicht, 
wenn sich hierdurch nicht einer der vorangeführten 
Ungültigkeitsgründe ergibt. Im Wahlkuvert befind­
liche Beilagen aller Art beeinträchtigen die Gültig­
keit des amtlichen Stimmzettels nicht. 

7. Abschnitt 

Gültigkeit und Ungültigkeit des leeren amtlichen 
Stimmzettels 

Gültige Ausfüllung 

§ 82. (1) Der leere amtliche Stimmzettel ist dann 
gültig ausgefüllt, wenn aus ihm eindeutig zu 
erkennen ist; welche Partei der Wahlkartenwähler 
wählen wollte. Dies ist insbesondere der Fall, wenn 
der Wähler die Parteibezeichnung oder die 
Kurzbezeichnung einer Partei anführt, die in dem 
Landeswahlkreis, in welchem er in das Wählerver­
zeichnis einer. Gemeinde eingetragen ist, veröffent­
licht wurde. 

(2) Der Wahlkartenwähler kann auf dem ihm 
ausgefolgten leeren amtlichen Stimmzettel durch 
Eintragung eines Bewerbers auf der Regionalpartei­
liste und eines Bewerbers auf der Landesparteiliste 
der von ihm ausgewählten Partei jeweils eine 
Vorzugsstimme gültig vergeben. 

(3) Die Vorschriften der §§ 78 bis 80 gelten 
. sinngemäß. 

Ungültige Stimmzettel 

§ 83. (1) Der leere amtliche Stimmzettel ist 
u.ngültig, wenn 

1. aus der vom Wähler vorgenommenen Eintra­
gung nicht unzweideutig hervorgeht, welche 
Partei er wählen wollte, oder 

2. eine Partei bezeichnet wurde, von der ein 
Landeswahlvorschlag in dem Landeswahl­
kreis, in welchem der Wahlberechtigte im 
Wählerverzeichnis eIner Gemeinde eingetra­
gen ist, nicht veröffentlicht wurde, oder 

3. keine Partei und auch kein Bewerber bezeich­
net wurde, oder 

4. nur ein Bewerber bezeichnet wurde, der nicht 
in einer der Parteilisten der vom Wähler zu 
wählenden Partei aufscheint, oder 

5. die Nummer des Landeswahlkreises und der 
Buchstabe des Regionalwahlkreises (§ 68 
Abs. 1 vorletzter Satz) nicht eingesetzt oder 
nicht eindeutig erkennbar sind. 

(2) Die Bestimmungen des § 81 Abs. 1 Z 1 und 2 
sowie der Abs. 2 und 3 gelten sinngemäß. 

8. Abschnitt 

Feststellung des örtlichen Wahlergebnisses 

Stimmzettelprüfung, Stimmen,zählung 

§ 84. (1) Wenn die für die Wahlhandlung 
festgesetzte Zeit abgelaufen ist und alle bis dahin im 
Wahllokal oder in dem von der Wahlbehörde 
bestimmten Warteraum erschienenen Wähler ge­
stimmt haben, erklärt die Wahlbehörde die 
Stimmenabgabe für geschlossen. Nach Abschluß der 
Stimmenabgabe ist das Wahllokal, in welchem nur 
die Mitglieder der Wahlbehörde, deren Hilfsor­
gane, die Vertrauenspersonen gemäß § 15 Abs. 4 
und die Wahlzeugen verbleiben dürfen, zu schlie­
ßen. 

(2) Die Wahlbehörde stellt unter Berücksichti­
gung der im Abstimmungsverzeichnis vermerkten 
allfälligen zusätzlichen Angaben zuerst fest, wieviel 
amtliche Stimmzettel insgesamt ausgegeben wur­
den, und überprüft, ob diese Anzahl zusammen mit 
dem noch verbleibenden nicht ausgegebenen Rest 
die Zahl der vor der Wahlhandlung übernommenen 
amtlichen Stimmzettel ergibt. 
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(3) Die Wahlbehörde hat sodann die in einem 
besonderen Behältnis befindlichen Wahlkuverts der 
Wahlkartenwähler aus anderen Regionalwahlkrei­
sen zu zählen und zu verpacken. Der Umschlag ist 

- fest zu verschließen und mit einer Siegelmarke zu 
versehen. Auf dem Umschlag ist die Anzahl der im 
Umschlag enthaltenen ungeöffneten Wahlkuverts 
anzugeben. Hierauf hat die Wahlbehörde die in der 
Wahlurne befindlichen Wahlkuverts gründlich zu 
mischen, die Wahlurne zu entleeren und festzustel­
len: 

a) die Zahl der von den Wählern abgegebenen 
Wahlkuverts; 

b) die Zahl der im Abstimmungsverzeichnis 
eingetragenen Wähler; 

c) den mutmaßlichen Grund, wenn die Zahl zu 
a) zuzüglich der Zahl der Wahlkuverts der 
Wahlkartenwähler aus anderen Regional­
wahlkreisen mit der Zahl zu b) nicht 
übereinstimmt. 

(4) Die Wahlbehörde hat hierauf die von den 
Wählern des Regionalwahlkreises abgegebenen 
Wahlkuverts zu öffnen, die Stimmzettel zu 
entnehmen, deren GÜltigkeit zu überprüfen, die 
ungültigen Stimmzettel mit fortlaufenden Num­
mern zu versehen und festzustellen: 

a) die Gesamtsumme der abgegebenen gültigen 
und ungültigen Stimmen; 

b) die Summe der abgegebenen ungültigen 
Stimmen; 

c) die Summe der abgegebenen gültigen Stim­
men; 

d) die auf die einzelnen Parteien entfallenden 
abgegebenen gültigen Stimmen (Parteisum­
men). 

(5) Die nach Abs. 4 getroffenen Feststellungen 
sowie die Zahl der, von Wahlkartenwählern aus 
anderen Regionalwahlkreisen abgegebenen Wahl­
kuverts sind sofort in der Niederschrift (§ 85) zu 
beurkunden und in den Gemeinden außer halb 
Wiens, die in Wahlsprengel eingeteilt sind, der 
Gemeindewahlbehörde, in den übrigen Gemeinden 
sowie in Wien der Bezirkswahlbehörde, auf die 
schnellste Art bekanntzugeben (Sofortmeldung). 
Wurden Stimmen durch Wahlkartenwähler aus 
anderen Regionalwahlkreisen nicht abgegeben, so 
ist dies hierbei ausdrücklich anzugeben. 

Niederschrift 

§ 85. (1) Die Wahlbehörde hat hierauf den 
Wahlvorgang und das örtliche Wahlergebnis in 
einer Niederschrift zu beurkunden. 

(2) Die Niederschrift hat mindestens zu enthal­
ten: 

a) die Bezeichnung des Wahlortes (Gemeinde, 
politischer Bezirk, 'Wahlsprengel, 'Wahllokal, 
Regionalwahlkreis, Landeswahlkreis) und 
den Wahltag; 

b) die Namen der an- und abwesenden Mitglie­
der der Wahlbehörde sowie der Vertrauens­
personen gemäß § 15 Abs. 4; 

c) die Namen der anwesenden Wahlzeugen; 
d) die Zeit des Beginns und Schlusses der 

Wahlhandlung; 
e) die Anzahl der übernommenen und an die 

Wähler ausgegebenen amtlichen Stimmzettel; 
f) die Namen der Wahlkartenwähler unter 

besonderer Hervörhebung der Wahlkarten­
wähler aus anderen Regionalwahlkreisen; 

g) die Beschlüsse der Wahlbehörde über die 
Zulassung oder Nichtzulassung von Wählern 
zur Stimmenabgabe (§ 71); 

h) sonstige Beschlüsse der Wahlbehörde, die 
während der Wahlhandlung gefaßt wurden 
(zB Unterbrechung der Wahlhandlung); 

i) die Feststellungen der Wahlbehörden nach 
§ 84 Abs. 3 und 4, wobei, wenn ungültige 
Stimmen festgestellt wurden, auch der Grund 
der Ungültigkei~ anzuführen ist. 

(3) Der Niederschrift sind anzuschließen: 
a) ·das Wählerverzeichnis; 
b) das Abstimmungsverzeichnis; 
c) die Wahlkarten der Wahlkartenwähler; 
d) die Empfangsbestätigung über die Anzahl der 

übernommenen amtlichen Stimmzettel; 
e) die ungültigen Stimmzettel, die in abgeson­

derten Umschlägen mit entsprechenden Auf­
schriften zu verpacken sind; 

f) die gültigen Stimmzettel, die je nach den 
Listennummern der Parteien und innerhalb 
dieser Reihenfolge nach Stimmzetteln mit und 
ohne vergebene Vorzugsstimmen in abgeson­
derten Umschlägen mit entsprechenden Auf­
schriften zu verpacken sind; 

g) die nicht zur Ausgabe gelangten amtlichen 
Stimmzettel, die ebenfalls in abgesonderten 
Umschlägen mit entsprechenden Aufschriften 
zu verpacken sind; 

h) die von den Wahlkartenwählern aus anderen 
Regionalwahlkreisen abgegebenen Wahlku­
verts in dem besonders gekennzeichneten und 
versiegelten Umschlag (§ 84 Abs.3 zweiter 
Satz), falls diese nicht schon gemäß § 89 
Abs. 2 gesondert an die Landeswahlbehörde 
weitergeleitet wurden. 

(4) Die Niederschrift ist' hierauf von den­
Mitgliedern der Wahlbehörde zu unterfertigen. 
Wird sie nicht von allen Mitgliedern unterschrieben, 
so ist der Grund hierfür anzugeben. 

(5) Damit ist die Wahlhandlurig beendet. 

(6) Die Niederschrift samt ihren Beilagen bildet 
den Wahlakt der W ahlbehör~e. 

Zusammenrechnung der Sprengelergebnisse 
außerhalb von Wien 

§ 86. (1) In Gemeinden außerhalb von Wien, die 
in Wahlsprengel eingeteilt sind, haben die Gemein-
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dewahlbehörden die ihnen von den Sprengelwahl­
behörden gemäß § 84 Abs.5 bekanntgegebenen 
Ergebnisse für den Gesamtbereich der Gemeinde 
zusammenzurechnen und die so ermittelten Fest­
stellungen der Bezirkswahlbehörde unverzüglich 
auf die schnellste Art, gegebenenfalls durch Boten, 
bekanntzugeben (Sofortmeldung). 

(2) Die Sprengelwahlbehörden in den im Abs. 1 
bezeichneten Gemeinden haben die Wahlakten, 
verschlossen und womöglich im versiegelten Um­
schlag, der Gemeindewahlbehörde zu übermitteln. 
Die Gemeindewahlbehörden haben. die von den 
Sprengelwahlbehörden gemäß § 84 Abs. 3 und 4 
vorgenommenen Feststellungen auf Grund der 
Niederschriften rechnerisch zu überprüfen, für den 
gesamten Bereich der Gemeinde zusammenzurech­
nen un<;i in einer Niederschrift zu beurkunden. Fur 
die Niederschrift gelten die Bestimipungen des § 85 
Abs.2 lit. abis e, hund i sinngemäß. Die 
Niederschrift hat insbesondere das Gesamtergebnis 
der Wahl für den Bereich der Gemeinde in der in 
dem § 84 Abs. 3 und 4 gegliederten Form zu 
enthalten. 

(3) Den Niederschriften der im Abs. 1 bezeichne­
ten Gemeindewahlbehörden sind die Wahlakten der 
Sprengelwahlbehörden als Beilage anzuschließen. 
Sie bilden in diesen Gemeinden den Wahlakt der 
Gemeindewahlbehörde. -

(4) Die Niederschrift ist von den Mitgliedern d~r 
Gemeindewahlbehörde zu unterfertigen. Wird sie 
nicht von allen Mitgliedern unterschrieben, ·so ist 
der Grund hierfür anzugeben. 

Besondere Maßnahmen bei außergewöhnlichen 
Ereignissen 

§ 87. (1) Treten Umstände ein, die den Anfang, 
die Fortsetzung oder Beendigung der Wahlhand­
lung verhindern, so kann die Wahlbehörde die 
Wahlhandlung verlängern oder auf den nächsten 
Tag verschieben. 

(2) Jede Verlängerung oder Verschiebung ist 
sofort auf ortsübliche Weise zu verlautbaren. 

(3) Hatte die Abgabe der Stimmen bereits 
begonnen, so sind die Wahlakten und die Wahlurne 
mit den darin enthaltenen Wahlkuverts und 
Stimmzetteln von der Wahlbehörde bis zur 
Fortsetzung der Wahlhandlung unter Verschluß zu 
legen und sicher zu verwahren. 

Zusammenrechnung der örtlichen Wahlergebnisse 
durch die Bezirkswahlbehörde 

§ 88. Die Bezirkswahlbehörde hat die ihr 
mitgeteilten Wahlergebnisse der Gemeindewahlbe­
hörden, in Wien der Sprengelwahlbehörden, im 
Stimmbezirk zusammenzurechnen und die so 

ermittelten Feststellungen der Landeswahlbehörde 
unverzüglich auf die schnellste Art, gegebenenfalls 
durch Boten, bekanntzugeben (Sofortmeldung). 

Übermittlung der Wahlakten der 
Gemeindewahlbehörden, in Wien der 

Sprengelwahlbehörden, an die Bezirkswahlbehörde 

§ 89. (1) Die Wahlakten der Gemeindewahlbe­
hörden, in Wien die Wahlakten der Sprengelwahl­
behörden, sind nach F,eststellung des örtlichen 
Wahlergebnisses unverzüglich der zuständigen 
Bezirkswahlbehörde verschlossen und womöglich 
im versiegelten Umschlag durch Boten zu übermit­
teln. 

(2) Die Gemeindewahlbehörden, die ihre Wahl­
akten nicht mehr am Wahl tag der Bezirkswahlbe­
hörde übermitteln können, haben jedenfalls die von 
den Wahlkartenwählern aus anderen, Regional­
wahlkreisen abgegebenen Wahlkuverts unverzüg­
lich nach der gemäß § 84 Abs. 3 vorgenommenen 
Zählung gesondert an die Bezirkswahlbehörde 
weiterzuleiten. Von dieser sind sie unverzüglich der 
Landeswahlbehörde zu übermitteln. 

Feststellung des Wahlergebnisses im Stimmbezirk 
und Übermittlung dei Wahlakten an die 

Landeswahlbehörde 

§ 90. (1) Sobald 'bei den Bezirkswahlbehörden 
alle Wahlakten der Gemeindewahlbehörden, in 
Wien der Sprengelwahlbehörden, eingelangt sind, 
sind diese von den Bezirkswahlbehörden außerhalb 
Wiens alphabetisch nach Gemeinden, in Wien nach 
Wahlsprengeln, zu ordnen und die örtlichen 
Wahlergebnisse auf etwaige Irrtümer in den 
zahlenmäßigen Ergebnissen zu überprüfen und 
diese erforderlichenfalls richtigzustellen. Sodann 
hat die Bezirkswahlbehörde für den Bereich des 
Stimmbezirkes die endgültigen örtlichen Wahler­
gebnisse zusammenzurechnen und in einer Nieder­
schrift festzuhalten, 

(2) Schließlich hat die Bezirkswahlbehörde für 
jede Gemeinde, in Wien für jeden Wahlsprengel, auf 
Grund der ihr vorliegenden Stimmzettel für jeden 
Bewerber auf den Parteilisten eines im Landeswahl­
kreis veröffentlichten Landeswahlvorschlages die 
auf ihn entfallenden Vorzugs stimmen gemäß § 91 
zu ermitteln und für den Bereich des Stimmbezirkes 
in Vorzugsstimmenprotokollen festzuhalten. 

(3) Die Niederschrift gemäß Abs. 1 und die 
Vorzugsstimmenprotokolle gemäß Abs. 2 bilden· 
den Wahlakt der Bezirkswahlbehörde. Diesem sind 
die Wahlakten der Gemeindewahlbehörden, in 
Wien der Sprengelwahlbehörden, als Beilagen 
anzuschließen und umgehend verschlossen, wo­
möglich im versiegelten Umschlag, der zuständigen 
Landeswahlbehörde zu übermitteln. 
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(4) In Städten mit eigenem Statut haben die 
Sprengelwahlbehörden ihre Berichte unmittelbar an 
die Bezirkswahlbehörde zu erstatten. Auch die 
Wahlakten sind von den Sprengel wahlbehörden 
unmittelbar an die Bezirkswahlbehörde zu übersen­
den. Die Vorschriften der Abs. 1 bis 3 und der §§ 86 
bis 89 sind sinngemäß mit der Maßgabe anzuwen­
den, daß die Zusammenrechnung der örtlichen 
Wahlergebnisse und die Feststellung des Wahler­
gebnisses im Stimmbezirk der Bezirkswahlbehörde 
obliegt. 

Ermittlung der Vorzugsstimmen 

§ 91. (1) Jeder Bewerber auf einer der Parteilisten 
eines im Landeswahlkreis veröffentlichten Lan<ies­
wahlvorschlages hat durch jede gültige Bezeichnung 
seines Namens auf dem amtlichen Stimmzettel 
durch den Wähler (§§ 79, 82 Abs. 2) eme 
Vorzugsstimme erhalten. 

(2) Die Gesamtzahl der auf einen Bewerber 
entfallenen Vorzugsstimmen wird, getrennt nach 
Landesparteiliste und Regionalparteiliste, für den 
Bereich des Stimmbezirkes durch die Bezirkswahl­
behörde, für die Bereiche. des Landeswahlkreises 
und aller Regionalwahlkreise des Landes·wahlkrei­
ses von der Landeswahlbehörde ermittelt. 

V. HAUPTSTÜCK 

Ermittlungsverfahren 

1. Abschnitt 

Vorläufiges Wahlergebnis 

Feststellung der Zahl der von Wahlkartenwählern im 
Inland außerhalb des eigenen Regionalwahlkreises 

abgegebenen Wahlkuverts, Bericht an die 
Bundeswahlbehötde 

§ 92. Jede Landeswahlbehörde hat zunächst, 
sobald bei ihr alle gemäß § 88 zu erstattenden 
Berichte eingelangt sind, umgehend die Gesamtzahl 
der in ihrem Bereich von Wahlkart~nwählern 
außerhalb des eigenen Regionalwahlkreises abgege­
benen Wahlkuverts festzustellen und diese Zahl 
unverzüglich der Bundeswahlbehörde auf die 
schnellste Art bekanntzugeben (Sofortmeldung). 

Vorläufige Ermittlung im Landeswahlkreis, Bericht 
. an die Bundeswahlbehörde 

§ 93. (1) Die Landeswahlbehörde hat hierauf auf 
Grund der ihr von den Bezirkswahlbehörclen gemäß 
§ 88 erstatteten Berichte das vorläufige Stimmener­
gebnis im Landeswahlkreis zu ermitteln. Die von 
Wahlkartenwählern, die in einer Gemeinde des 
Landeswahlkreises als wahlberechtigt eingetragen 
sind, außerhalb des eigenen Regionalwahlkreises 

abgegebenen Stimmen sind hierbei nicht zu 
berücksichtigen. -

(2) Die Landeswahlbehörde hat das von ihr nach 
Abs. 1 ermittelte vorläufige Stirpmenergebnis im 
Landeswahlkreis unverzüglich auf die schnellste Art 
der Bundeswahlbehörde zu berichten (Sofortmel­
dung). Der Bundeswahlbehörde sind bekanntzuge­
ben: 

a) die Gesamtsumme der abgegebenen gültigen 
und ungültigen Stimmen; 

b) die Summe der ungültigen Stimmen; 
c) die Summe der gültigen Stimmen; 
d) die auf die einzelnen Parteien entfallenden 

gültigen Stimmen (Parteisummen). 

Behandlung übermittelter Wahlkuverts von 
Wahlkartenwählern im Inland. Bericht an die 

Bundeswahlbehörde 

§ 94. (1) Nachdem sämtliche von den Bezirks­
wahlbehörden gemäß § 89 Abs. 2 übermittelte 
Wahlkuverts von Wahlkartenwählern bei der 
Landeswahlbehörde eingelangt sind und überdies 
auf Grund der Bekanntgabe gemäß§ 88 feststeht, 
daß weitere derartige Wahlkuverts nicht mehr 
einlangen werden, ist die Zahl der für jeden 
Landeswahlkreis bei den Gemeinde- und Sprengel­
wahlbehörden im Bereich der Landeswahlbehörde 
abgegebenen Wahlkuverts festzustellen. Die Lan­
deswahlbehörde hat sodann die Wahlkuverts von 
Wahlkartenwählern des eigenen Landeswahlkreises 
auszusondern. 

(2) Die nach Abs. 1 getroffenen Feststellungen 
sind von der Landeswahlbehörde unverzüglich auf 
die schnellste Art der Bundeswahlbehörde bekannt­
zugeben (Sofortmeldung). Falls bei einem Landes­
wahlkreis solche Feststellungen mangels Stimmen­
abgabe durch Wahlkartenwähler nicht vorgenom­
men wurden, ist auch dies mitzuteilen. 

(3) Jede Landeswahlbehörde hat die von 
Wahlkartenwählern aus anderen Landeswahlkrei­
sen abgegebenen Wahlkuverts nach den acht 
anderen Landeswahlkreisen zu ordnen und für 
jeden der Landeswahlkreise die Feststellungen nach 
Abs. 1 in einer gesonderten Niederschrift zu 
beurkunden. Diese Niederschriften sind von den 
Mitgliedern der Landeswahlbehörde zu unterferti­
gen und mit den zugehörigen Wahlkuverts den 
zuständigen Landeswahlbehörden in einem versie­
gelten Umschlag mit eingeschriebenem Brief expreß 
zu übermitteln. Eine Durchschrift dieser Nieder­
schrift verbleibt bei der Landeswahlbehörde. Abs. 2 
zweiter Satz gilt sinngemäß. 

Ermittlung des vorläufigen Wahlergebnisses durch 
die Bundeswahlbehörde 

§ 95. (1) Die Bundeswahlbehörde hat auf Grund 
der bei ihr von den Landeswahlbehörden gemäß 
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zunächst für jeden der sechsundvierzig Regional­
wahlkreise, der neun Landeswahlkreise und das 
gesamte Bundesgebiet vorläufig fesizustellen: 

a) . die Gesamtsumme der gültigen und ungülti-
gen Stimmen; 

b) die Summe der ungültigen Stimmen; 
c) die Summe der gültigen Stimmen; 
d) die auf die einzelnen Parteien entfallenden 

gültigen Stimmen (Parteisummen). 

(2) Hierauf hat die Bundeswahlbehörde unter 
sinngemäßer Anwendung der Bestimmungen der 
§§ 96 Abs. 2, 97, 100, 101 sowie 107 die nach den 
vorläufigen Wahlergebnissen auf die einzelnen 
Parteien vorläufig entfallenden Mandate zu ermit­
teln. 

2. Abschnitt 

Ermittlungen der Landeswahlbehörde 

Stimmenprotokoll mit Wahlzahl 

§ 96. (1) Die Landeswahlbehörde hat auf Grund 
der ihr gemäß § 90 Abs. 3 übermittelten Wahlakten 
die von den Bezirkswahlbehörden festgestellten 
Wahlergebnisse der Stimmbezirke auf. etwaige 
Irrtümer in den zahlenmäßigen Ergebnissen zu 
überprüfen, diese erforderlichenfalls richtigzustel­
len und die von der Bundeswahlbehörde für die 
Regionalwahlkreise und den Landeswahlkreis ge­
mäß § 95 nur vorläufig getroffenen Feststellungen 
nunmehr endgültig zu ermitteln und unverzüglich 
der Bundeswahlbehörde bekanntzugeben (Sofort­
meldung). Die gemäß § 94 Abs. 1 au·sgesonderten 
Wahlkuverts, die gemäß § 94 Abs: 3 von den 
anderen Landeswahlbehörden übermittelten Wahl­
kuverts sowie die von Wahlkartenwählern aus dem 
Ausland eingelangten Wahlkuverts, letztere unter 
Beachtung der Bestimmungen über die Stimmenab­
gabe im Ausland (§ 60), sind unter· Setzung 
entsprechender Vorkehrungen zur Wahrung des 
Wahlgeheimnisses (zB gründliches Mischen in 
einem Behältnis) miteinzubeziehen. 

(2) Die Gesamtsumme der im Landeswahl~eis 
für die Parteien abgegebenen gültigen Stimmen 
wird anschließend durch die Anzahl der im 
Landeswahlkreis zu vergebenden Mandate geteilt. 
Die so gewonnene und in jedem Fall auf die 
nächstfolgende ganze Zahl zu erhöhende Zahl ist 
die Wahlzahl. Das. Stimmenergebnis im Landes­
wahlkreis und die Wahlzahl sind in einem 
Stimmenprotokoll festzuhalten. 

Endgültiges Ergebnis im Regionalwahlkreis, 
Zuteilung der Mandate an die Parteien 

§ 97. Jede Partei erhält so viele Mandate, wie die 
Wahlzahl in ihrer Parteisumme im Regionalwahl­
kreis enthalten ist. 

Zuweisung der Mandate an die. Regionalbewerber 
der Regionalparteilisten nach Maßgabe der 

Vorzugsstimmen, Reihung der nicht gewählten 
Regionalbewerber 

§ 98. (1) Die den Regionalbewerbern einer Partei 
gemäß § 97 vorbehaltenen Mandate werden nach 
de? Vorschriften der Abs. 3 und 4 zugewiesen. 

(2) Zu diesem Zweck ermittelt die Landeswahlbe­
hörde auf Grund der Vorzugsstimmenprotokolle 
der Bezirkswahlbehörden (§ 90 Abs. 2) und der 
Stimmzettel aus den ihr gemäß §§ 60 Abs. 6 und 94 
Abs. 3 übermittelten Wahlkuverts sowie der Stimm­
zettel aus den gemäß § 94 Abs. 1 ausgesonderten 
Wahlkuverts die Gesamtsumme der Vorzugsstim­
men, die auf jeden der auf dem Stimmzettel 
angeführten Regionalbewerber der gewählten Par­
teiliste in den Regionalwahlkreisen des Landeswahl­
kreises entfallen sind. § 91 gilt sinngemäß. Das 
Ergebnis dieser Ermittlung ist für jeden Regional­
wahlkreis in einem Vorzugsstimmenprotokoll fest-
zuhalten. . 

(3) Die zu vergebend~n Mandate werden 
zunächst der Reihe nach jenen Regionalbewerbern 
zugewiesen, die mindestens halb so viele V orzugs­
stimmen, wie die Wahlzahl beträgt, oder ein 
Sechstel so viele Vorzugsstimmen erzielt haben, wie 
auf diese Partei im betreffenden Regionalwahlkreis 
gültige Stimmen entfallen sind. Die Reihenfolge der 
Zuweisung der Mandate richtet sich hierbei nach 
der Reihenfolge der Vorzugsstimmenzahlen eines 
jeden Regionalbewerbers, wobei die Reihenfolge 
mit der Höchstzahl der Vorzugsstimmen beginnt, 
der jeweils die nächstniedrigere Anzahl der 
Vorzugsstimmen folgt. Hätten Regionalbewerber 
auf die Zuweisung eines Mandates den gleichen 
Anspruch, so sind die Reihungsvermerke der 
Regionalbewerber auf der Regionalparteilisie maß­
gebend. 

(4) Mandate einer Partei, die auf Grund der 
Vorzugs stimmen nicht oder nicht zur Gänze an 
Regionalbewerber vergeben werden können, sind 
den Regionalbewerbern in der Reihenfolge zuzu­
weisen, in der sie auf der Regionalparteiliste 
angeführt sind. Hierbei bleiben Regionalbewerber 
außer Betracht, die bereits auf Grund ihrer 
Vorzugsstimmen ein Mandat zugewiesen erhalten 
haben. . 

(5) Nicht gewählte Regionalbewerber sind für 
den Fall, daß ein Mandat ihrer Liste erledigt wird, 
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zu berücksichtigen. Hierbei sind die Abs. 3 und 4 
sinngemäß anzuwenden. Ist die Liste durch Tod 
oder durch Streichung (§ 111 Abs. 4) erschöpft, hat 
die weitere Berufung gemäß § 102 Abs.5 zu 
erfolgen. 

Niederschrift über das erste Ermittlungsverfahren 

§ 99. (1) Die Landeswahlbehörde hat das 
Ergebnis des ersten Ermittlungsverfahrens in einer 
Niederschrift zu verzeichnen. 

(2) Die Niederschrift hat mindestens zu enthal­
ten: 

a) die Bezeichnung der Regionalwahlkreise, den 
Ort und die Zeit der Amtshandlung; 

b) die Namen der an- und abwesenden Mitglie­
der der Landeswahlbehörde sowie der Ver­
trauenspersonen gemäß § 15 Abs. 4; 

c) die allfälligen Feststellungen gemäß § 96 
Abs.1; 

d) das endgültig ermittelte Stimmenergebnis in 
den Regionalwahlkreisen in der im § 93 Abs. 2 
gegliederten Form; , 

e) die Namen der von jeder Regionalparteiliste 
gewählten Regionalbewerber in der Reihen­
folge ihrer Berufung, zutreffendenfalls unter 
Beifügung der Anzahl der Vorzugs stimmen; 

f) die Namen der zugehörigen nicht gewählten 
Regionalbewerber in der im § 98 Abs. 5 
bezeichneten Reihenfolge. 

(3) Der Niederschrift sind die Niederschriften der 
Bezirkswahlbehörden, der Gemeindewahlbehörden 
und der Sprengelwahlbehörden sowie das Stimmen­
protokoll, die Vorzugsstimmenprotokolle für die 
Regionalwahlkreise und die gemäß § 49 veröffent­
lichten Landeswahlvorschläge anzuschließen. Sie 
bildet samt ihren Beilagen den Wahlakt über das 
erste Ermittlungsverfahren. 

(4) Die Niederschrift ist von den Mitgliedern der 
Landeswahlbehörde zu unterfertigen. Wird sie nicht 
von allen Mitgliedern unterfertigt, so ist der Grund 
hierfür anzugeben. 

Zweites Ermittlungsverfahren 

Feststellung und Bekanntgabe der Parteien, die am 
zweiten Ermittlungsverfahren teilnehmen 

§ 100. (1) Im zweiten Ermittlungsverfahren 
nehmen Parteien teil, die im ersten Ermittlungsver­
fahren zumindest in einem der Regionalwahlkreise 
ein Mandat oder im gesamten Bundesgebiet 
mindestens 4% der abgegebenen gültigen Stimmen 
erzielt haben. 

(2) Nach Einlangen aller gemäß § 96 Abs. 1 
übermittelten Berichte der Landeswahlbehörden hat 
die Bundeswahlbehörde jene Parteien zu ermitt~ln, 

. die die Voraussetzungen für die Teilnahme am 

zweiten Ermittlungsverfahren gemäß Abs. 1 erfül­
len. 

(3) Die nach Abs. 2 getroffenen Feststellungen 
sind allen Landeswahlbehörden unverzüglich auf I 

. die schnellste Art bekanntzugeben (Sofortmeldung) . 

Endgültiges Ergebnis im Landeswahlkreis, Zuteilung 
der Mandate an die Parteien 

§ 101. Die im Landeswahlkreis zu vergebenden 
Mandate sind auf die gemäß § 100 Abs. 3 von der 
Bundeswahlbehörde bekanntgegebenen Parteien zu 
verteilen. Jede Partei erhält so viele Mandate, wie 
die Wahlzahl in ihrer Parteisumme im Landeswahl­
kreis enthalten ist, abzüglich allenfalls im ersten 
Ermittlungsverfahren erzielter Mandate. 

Zuweisung der Mandate an die Bewerber der 
Landesparteilisten nach Maßgabe der 

Vorzugsstimmen, Reihung der nicht gewählten 
Bewerber 

§ 102. (1) Die den Bewerbern einer Partei gemäß 
§ 1 0 1 vorbehaltenen Mandate werden nach den 
Vorschriften der Abs. 3 und 4 zugewiesen. Hierbei 
bleiben Bewerber außer Betracht, die bereits im 
ersten Ermittlungsverfahren ein Mandat zugew:ie­
sen erhalten haben. 

(2) Zu diesem Zweck ermittelt die Landeswahlbe­
hörde auf Grund der Vorzugsstimmenprotokolle 
der Bezirkswahlbehörden (§ 90 Abs.2) und der 
Stimmzettel aus den ihr gemäß §§ 60 Abs. 6 und 94 
Abs. 3 übermittelten Wahlkuverts sowie der Stimm­
zettel aus den gemäß § 94 Abs. 1 ausgesonderten 
Wahlkuverts die Gesamtsumme der Vorzugsstim­
men, die auf jeden der auf dem Stimmzettel 
angeführten Bewerber der gewählten Landespartei­
liste im Landeswahlkreis entfallen sind. § 91 gilt 
sinngemäß. Das Ergebnis dieser Ermittlung ist in 
einem Vorzugsstimmenprotokoll festzuhalten. 

(3) Die zu vergebenden Mandate werden 
zunächst der Reihe nach jenen Bewerbern zugewie­
sen, die mindestens so viele Vorzugsstimmen erzielt 
haben, wie die Wahlzahl beträgt. Die Reihenfolge 
der Zuweisung der Mandate richtet sich hierbei 
nach der Reihenfolge der Vorzugsstimmenzahlen 
eines jeden Bewerbers, wobei die Reihenfolge mit 
der Höchstzahl der Vorzugs stimmen beginnt, der 
jeweils die nächstniedrigere Anzahl der Vorzugs­
stimmen folgt. Hätten Bewerber auf die Zuweisung 
eines Mandates den gleichen Anspruch, so sind die 
Reihungsvermerke der Bewerber auf der Landes­
parteiliste maßgebend. 

(4) Mandate einer Partei, die auf Grund der 
Vorzugsstimmen nicht oder nicht zur Gänze an 
Bewerber vergeben werden können, sind den 
Bewerbern in der Reihenfolge zuzuweisen, in der sie 
auf der Landesparteiliste angeführt sind. Hierbei 
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bleiben Bewerber außer Betracht, die bereits auf 
Grund ihrer Vorzugs stimmen ein Mandatzugewie­
sen erhalten haben. 

(5) Nicht gewählte Bewerber sind fü~ den Fall, 
daß ein Mandat ihrer Liste erledigt wird, zu 
berücksichtigen. Hierbei sind die. Abs. 3 und 4 
sinngemäß anzuwenden. 

Niederschrift über das zweite Ermittlungsverfahren 

§ 103. (1) Die Landeswahlbehörde hat das 
Ergebnis des zweiten Ermittlungsverfahrens in einer 
Niederschrift zu verzeichnen. 

(2) Die Niederschrift hat mindestens zu enthal­
ten: 

a) die Bezeichnung des Landeswahlkreises, den 
Ort und die Zeit der Amtshandlung; 

b) die Namen der an- und abwesenden Mitglie­
der der Landeswahlbehörde sowie der Ver­
trauenspersonen gemäß § 15 Abs. 4; 

c) die allfälligen Feststellungen gemäß § 96 
Abs.1; 

d) das endgültig ermittelte Stimmenergebnis im 
Landeswahlkreis in der im § 93 Abs. 2 
gegliederten Form; 

e) die Namen der von jeder Landesparteiliste 
gewählten Bewerber in der Reihenfolge ihrer 
Berufung, zutreffendenfalls unter Beifügung 
der Anzahl der Vorzugsstimmen; 

f) die Namen der zugehörigen nicht gewählten 
Bewerber in der im § 102 Abs. 5 bezeichneten 
Reihenfolge. 

(3)' Der Niederschrift der Landeswahlbehörde 
über das· zweite Ermittlungsverfahren sind die 
Niederschrift über das erste Ermittlungsv~rfahren 
sowie das Vorzugs stimmen protokoll des Landes­
wahlkreises anzuschließen. Sie bildet samt ihren 
Beilagen den Wahlakt über das zweite Ermittlungs­
verfahren. 

(4) Die Niederschrift istvon den Mitgliedern der 
Landeswahlbehörde zu unterfertigen. Wird sie nicht 
von allen Mitgliedern unterfertigt, so ist der Grund 
hierfür anzugeben. 

Bericht an die Bundeswahlbehörde 

§ 104. Hierauf hat die Landeswahlbehörde der 
Bundeswahlbehörde die endgültig ermittelten Er­
gebnisse in den Regionalwahlkreisen in der nach 
§ 99 Abs. 2 lit. d und e sowie im Landeswahlkreis in 
der nach § 103 Abs. 2lit. d und e bezeichneten Form 
unverzüglich bekanntzugeben (Sofortmeldung). 

Verlautbarung der Wahlergebnisse, Übermittlung 
der Wahlakten 

§ 105. (1) Die Landeswahlbehörde hat sodann die 
endgültig ermittelten Stimmenergebnisse im Lan-

deswahlkreis und in den Regionalwahlkreisen, die 
Namen der gewählten und nicht gewählten 
Bewerber der Landesparteiliste und der Regional­
parteilisten sowie die Zahl der nicht zugewiesenen 
Mandate zu verlautbaren. Die Verlautbarung hat an 
der Amtstafel des Amtes der Landesregierung zu 
erfolgen. Die Verlautbarung hat auch den Zeitpunkt 
zu enthalten, an dem sie an der Amtstafel 
angeschlagen wurde. 

(2) Die Wahlakten der Landeswahlbehörde sind 
hierauf unverzüglich der Bundeswahlbehörde unter 
Verschluß einzusenden oder mit Boten zu übermit­
teln. 

3. Ab s c h n i t t 

Aufgaben der Bundeswahlbehörde 

Drittes Ermittlungsverfahren 

Einbringung der Bundeswahlvorschläge . 

§ 106. (1) Wahlwerbenden Parteien, die Landes­
wahlvorschläge eingebracht 'haben, steht nur dann 
ein Anspruch auf Zuweisung von Mandaten im 
dritten Ermittlungsverfahren zu, wenn sie einen 
Bundeswahlvorschlag eingebracht haben und ge­
mäß § 107 Abs. 2 nicht von der Zuweisung von 
Mandaten ausgeschlossen sind .. 

(2) Der Bundeswahlvorschlag ist spätestens am 
sechzehnten Tag vor dem Wahltag bei der 
Bundeswahlbehörde einzubringen; er muß von 
wenigstens einer Person mitunterschrieben sein, die 
in einem Landeswahlvorschlag eines Landeswahl­
kreises als zustellungsbevollmächtigter Vertreter 
einer Partei derselben Parteibezeichnung aufge­
nommen ist. In den Bundeswahlvorschlag können 
. auch Personen aufgenommen werden,. die als 
Bewerber dieser Partei in einem der Landeswahl­
kreisein einem Landeswahlvorschlag angeführt 
sind. 

(3) Der Bundeswahlvorschlag hat zu enthalten: 
1. die unterscheidende Parteibezeichnung in 

Worten und eine allfällige Kurzbezeichnung 
in Buchstaben; 

2. die Bundesparteiliste, das ist ein Verzeichnis 
der Bewerber für die Zuweisung von Manda­
ten im dritten Ermittlungsverfahren. In der 
Bundesparteiliste sind die Bewerber in der 
beantragten Reihenfolge mit arabischen Zif­
fern unter Angabe des Familien- und Vorna­
mens, Geburtsjahres, Berufes und der Adresse 
jedes Bewerbers zu verzeichnen. Bei einem 
Bewerber, der bereits in einem der Landes­
wahlkreise in einem Landeswahlvorschlag der 
den Bundeswahlvorschlag einbringenden Par­
tei aufscheint, ist auch anzugeben, auf welchen 
Parteilisten (Landesparteiliste, Regionalpartei -
liste) er als Bewerber eines Landeswahlvor­
schlages angeführt ist; 
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3. die Bezeichnung des zustellungsbevollmäch­
tigten Vertreters (Vor- und Familienname, 
Beruf, Adresse). 

(4) Die Bundeswahlbehörde hat die Bundeswahl­
vorschläge unverzüglich nach ihrem Einlangen zu 
überprüfen, ob sie den Vorschriften der Abs. 2 und 3 
entsprechen. Der Bundeswahlleiter hat hierbei in 
sinngemäßer Anwendung des § 42 Abs. 1 vorzuge­
hen. Bundeswahlvorschläge, die diesen Vorschriften 
nicht entsprechen, gelten als nicht eingebracht. 

(5). Spätestens am vierzehnten Tag vor dem 
Wahltag hat die Bundeswahlbehörde die Bundes­
wahlvorschläge abzuschließen und im "Amtsblatt 
zur Wiener Zeitung" zu verlautbaren. 

Ermittlung und Zuteilung der Mandate 

§ 107. (1) Die Bundeswahlbehörde stellt zunächst 
auf Grund der ihr von den Landeswahlbehörden 
gemäß § 105 Abs. 2 übermittelten Niederschriften 
der Landeswahlbehörden die Parteisummen für das 
ganze Bundesgebiet fest. 

(2) Parteien, denen im ganzen Bundesgebiet kein 
Mandat in einem Regionalwahlkreis und weniger 
als 4% der abgegebenen gültigen Stimmen zugefal­
len sind, haben im dritten Ermittlungsverfahren auf 
die Zuweisung von Mandaten keinen Anspruch. 

(3) Auf die übrigen Parteien werden im dritten 
Ermittlungsverfahren alle 183 Mandate abzüglich 
der im ersten und im zweiten Ermittlungsverfahren 
jenen Parteien, die keinen Bundeswahlvorschlag 
eingebracht haben, zugefallenen Mandate mittels 
der Wahlzahl verteilt, die nach den Abs. 4 und 5 zu 
berechnen ist. 

(4) Die Summen der Parteistimmen werden, nach 
ihrer Größe geordnet, nebeneinander geschrieben; 
unter jede Summe wird die Hälfte geschrieben, 
darunter das Drittel, das Viertel und die weiterfol­
genden Teilzahlen. 

(5) Als Wahlzahl gilt bei 183 zu vergebenden 
Mandaten die hundertdreiundachtziggrößte Zahl, 
bei 182 zu vergebenden Mandaten die hundertzwei­
undachtziggrößte, bei 181 die hunderteinundacht­
ziggrößte usw. Zahl der so angeschriebenen Zahlen. 

(6) Jede Partei erhält so viele Mandate, wie die 
Wahl zahl in ihrer Parteisumme enthalten ist. Wenn 
nach dieser Berechnung zwei oder mehrere Parteien 
auf ein Mandat den gleichen Anspruch 'haben, 
entscheidet das Los. Würde der Losentscheid für 
eine der Parteien zu einer Gesamtmandatszahl nach 
Abs. 7 führen, so erhält sie das Mandat. Trifft dies 
auf mehr als eine Partei zu, ist der Losentscheid 
unter diesen Parteien herbeizuführen. 

(7) Unterschreitet die so für eine Partei ermittelte 
Gesamtmandatszahl die Summe der dieser Partei im 
ersten und im zweiten Ermittlungsverfahren zuge-

fallenen Mandate, ist so vorzugehen, als hätte diese 
Partei keinen Bundeswahlvorschlag eingebracht, 
und der Ermittlungsvorgang nach den Abs. 3 bis 6 
zu wiederholen. 

(8) Übersteigt die so für eine Partei ermittelte 
Gesamtmandatszahl die Summe der dieser Partei im 
ersten und im zweiten Ermittlungsverfahren zuge­
fallenen Mandate, so erhält sie soviele weitere 
Mandate zugewiesen, wie dieser Differenz ent­
spricht. 

Zuweisung an die Bewerber, Niederschrift, 
Verlautbarung 

§ 108. (1) Die im dritten Ermittlungsverfahren 
zugeteilten Mandate (§ 107) werden den Bewerbern 
der Parteien in der Reihenfolge des Bundeswahlvor­
schlages zugewiesen. Nicht gewählte Bewerber sind 
für den Fall, daß ein Mandat ihrer Liste auf dem 
Bundeswahlvorschlag erledigt wird, zu berücksich­
tigen. Hierbei bestimmt sich die Reihenfolge ihrer 
Berufung nach der Reihenfolge im Bundeswahlvor­
schlag. 

(2) Die Bundeswahlbehörde hat das Ergebnis 
ihrer Feststellungen im dritten Ermittlungsverfahren 
wie folgt zusammenzufassen: 

a) die Zahl der auf die einzelnen Parteien 
entfallenden Parteisummen im Bundesgebiet; 

b) die Zahl der auf jede Partei entfallenden 
Mandate; . 

c) die Namen der Bewerber, denen Mandate 
gemäß § 107 Abs. 7 zugewiesen wurden. 

(3) Das Ergebnis der Ermittlungen der Bundes­
wahlbehörde ist in einer Niederschrift zu verzeich­
nen. Diese Niederschrift hat mindestens zu 
enthalten: 

a) die Namen der an- und abwesenden Mitglie­
der der Bundeswahlbehörde; 

b) die Feststellungen gemäß Abs. 2. 

(4) Das Ergebnis der Ermittlung ist in der im 
Abs. 2 bezeichneten Form unverzüglich zu verlaut-

. baren. Die Verlautbarung hat an der Amtstafel des 
Bundesministeriums für Inneres zu erfolgen. Die 
Verlautbarung hat auch den Zeitpunkt zu enthalten, 
an dem sie an der Amtstafel angeschlagen wurde. 

Erklärungen Doppeltgewählter 

§ 109. Ist ein Bewerber auf mehreren Wahlvor­
schlägen (Landeswahlvorschläge, Bundeswahlvor­
schlag) gewählt, so hat er sich binnen 48 Stunden 
nach der letzten Verlautbarung des Wahlergebnis­
ses (§§105 Abs. 1 und 108 Abs. 4), aus der sich seine 
Doppelwahl ergibt, bei der Bundeswahlbehörde 
schriftlich zu erklären, für welchen Wahlvorschlag 
er sich entscheidet: Trifft innerhalb der obigen Frist 
eine Erklärung des Doppeltgewählten nicht ein, so 
entscheidet für ihn die Bundeswahlbehörde. Die von 
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der Entscheidung berührten Wahlbehörden sind 
hiervon in Kenntnis zu setzen. 

4. Ab s c h n i t t 

Einspruche gegen ziffemmäßige Ermittlungen 

§ 110. (1) Dem zustellungsbevollmächtigten 
Vertreter einer Partei steht es frei, gegen die 
ziffernmäßigen Ermittlungen einer Landeswahlbe­
hörde innerhalb von drei Tagen nach der gemäß 
§ 105 Abs. 1 erfolgten Verlautbarung, gegen die 
ziffernmäßigen Ermittlungen der Bundeswahlbe­
hörde innerhalb von drei Tagen nach der gemäß 
§ 108 Abs.4 erfolgten Verlautbarung bei der 
Bundeswahlbehörde schriftlich Einspruch zu erhe­
ben. 

(2) In den Einsprüchen ist hinreichend glaubhaft 
zu machen, warum und inwiefern die ziffernmäßi­
gen Ermittlungen der Landeswahlbehörde oder der 
Bundeswahlbehörde nicht den Bestimmungen dieses 
Bundesgesetzes entsprechen. Fehlt diese Begrün­
dung, . so kann der Einspruch ohne wei"tere 
Überprüfung abgewiesen werden. 

(3) Wird ein hinlänglich begründeter Einspruch 
erhoben, so überprüft die Bundeswahlbehörde auf 
Grund der ihr vorliegenden Schriftstücke das 
Wahlergebnis. Ergibt sich aus diesen Schriftstücken 
die Unrichtigkeit der Ermittlung, so hat die 
Bundeswahlbehörde sofort das Ergebnis der betrof­
fenen Ermittlungen richtigzustellen, die Verlautba­
rung der Landeswahlbehörde und der Bundeswahl­
behörde zu widerrufen und das richtige Ergebnis zu 
verlautbaren. 

(4) Gibt die Überprüfung keinen Anlaß zur 
Richtigstellung der Ermittlungen, so hat die 
BundeswahJbehörde den Einspruch abzuweisen. 

5. Ab s c h n i t t 

Nicht gewählte Bewerber 

Berufung, Ablehnung, Streichung 

§ 111. (1) Wahlwerber, die nicht gewählt wurden 
oder eine auf sie gefallene Wahl nicht angenommen 
haben, sowie solche, die ihr Mandat angenommen, 
in der Folge aber zurückgelegt haben, bleiben auf 
der Parteiliste (Regionalparteiliste, Landesparteili­
ste, Bundesparteiliste), solange sie nicht ausdrück­
lich ihre Streichung aus der Parteiliste verlangt 
haben (Abs. 4). Für Wahlwerber, die aus Anlaß ihrer 
Ernennung zum Mitglied der Bundesregierung oder 
zum Staatssekretär das Mandat zurückgelegt haben, 
ist ein nicht gewählter Bewerber aus der jeweiligen 
Parteiliste zur Ausübung dieses Mandates zu 
berufen. Solche Wahlwerber erhalten nach ihrem 
Ausscheiden aus dem Amt, in den Fällen des Art. 71 
des Bundes-Verfassungsgesetzes in der Fassung von 

1929 nach der Enthebung von der Betrauung mit 
der Fortführung der Verwaltung, das Mandat von " 
der zuständigen Wahlbehörde erneut zugewiesen, 
so sie dieser gegenüber nicht binnen acht Tagen auf 
dessen Wiederausübung verzichten. Dadurch wird 
jener Wahlwerber, der das Mandat des vorüberge­
hend ausgeschiedenen Abgeordneten ausübt -
sofern aber ein anderer Abgeordneter als Wahlwer­
ber aus der jeweiligen Parteiliste vor seiner 
Berufung gegenüber der zuständigen Wahlbehörde 
erklärt hat, das Mandat für den vorübergehend 
ausgeschiedenen Abgeordneten ausüben zu wollen, 
dann dieser -, wieder zum nicht gewählten 
Bewerber der jeweiligen Parteiliste, solange er nicht 
ausdrücklich seine Streichung aus dieser verlangt 
hat (Abs. 4). Liegen mehrere derartige Erklärungen 
vor, gilt die Erklärung desjenigen Abgeordneten, 
der diese zuletzt abgegeben hat" 

(2) Nicht gewählte Bewerber auf Landeswahlvor­
schlägen werden von der Landeswahlbehörde, nicht 
gewählte Bewerber auf Bundeswahlvorschlägen von 
der Bundeswahlbehörde berufen. Hierbei bestimmt 
sich die Reihenfolge ihrer Berufung für nicht 
gewählte Regionalbewerber nach § 98 Abs. 5, bei 
nicht gewählten Bewerbern auf Landesparteilisten 
nach § 102 Abs.5, und bei nicht gewählten 
Bewerbern auf Bundeswahlvorschlägen nach der 
Reihenfolge der Bundesparteiliste. Wäre ein so zu 
berufender Wahlwerber bereits in einem Regional­
wahlkreis, einem Landeswahlkreis oder auf einem 
Bundeswahlvorschlag gewählt, so ist er von der 
Wahlbehörde, die ihn berufen will, aufzufordern, 
sich binnen acht Tagen zu erklären, für welchen 
Wahlvorschlag er sich entscheidet. Trifft innerhalb 
dieser Frist eine Erklärung nicht ein, so entscheidet 
für ihn die Wahlbehörde. Die von der Entscheidung 
berührten Wahlbehörden sind hiervon in Kenntnis 
zu setzen. Der Name des endgültig berufenen 
Wahlwerbers ist amtsüblich zu verlautbaren und im 
Fall der Berufung ei"nes Wahlwerbers von einem 
Landeswahlvorschlag der Bundeswahlbehörde be­
hufs Ausstellung des Wahlscheines unverzüglich 
bekanntzugeben. 

(3) Lehnt ein zu berücksichtigender Wahlwerber, 
der für ein freigewordenes Mandat berufen wird, 
diese Berufung ab, so bleibt er dennoch in der Reihe 
auf der Parteiliste. 

(4) Ein Wahlwerber auf einem Landeswahlvor­
schlag kann jederzeit von der Landeswahlbehörde, 
ein Wahlwerber auf dem Bundeswahlvorschlag 
jederzeit von der Bundeswahlbehörde seine Strei­
chung verlangen. Die erfolgte Streichung ist von der 
Wahlbehörde zu verlautbaren. 

Besetzung von Mandaten bei Erschöpfung von 
Wahlvorschlägen 

§ 112. (1) Ist auf dem Landeswahlvorschlag die 
Landesparteilistedurch Tod oder durch Streichung 
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(§ 111 Abs. 4) erschöpft, so hat die für die Berufung 
zuständige Landeswahlbehörde den zustellungsbe­
vollmächtigten Vertreter der Partei, die den 
Landeswahlvorschlag eingebracht hat, aufzufor­
dern, binnen 14 Tagen bekanntzugeben, welche von 
den auf den übrigen Landeswahlvorschlägen 
aufscheinenden zu berücksichtigenden Wahlwerber 
im . Fall der Erledigung von Mandaten von der 
Landeswahlbehörde auf freiwerdende Mandate zu 
berufen sind. 

(2) Die Vorschrift des Abs. 1 ist im Fall der 
Erschöpfung eines Bundeswahlvorschlages sinnge­
mäß von der Bundeswahlbehörde mit der Maßgabe 
anzuwenden, daß der zustellungsbevollmächtigte 
Vertreter der Partei den Bundeswahlvorschlag 
durch Nennung von weiteren, bisher nicht auf dem 
Bundeswahlvorschlag stehenden Bewerbern der 
Landeswahlkreise zu ergänzen hat. 

6. Ab s c h n i tt 

Wahlscheine 

§ 113. Jeder Abgeordnete erhält nach seiner Wahl 
oder nach seiner gemäß § 111 erfolgten Berufung 
vom Bundeswahlleiter den Wahlschein, der ihn zum 
Eintritt in den Nationalrat berechtigt. 

VI. HAUPT STÜCK 

Gemeinsame Durchführung der Nationalratswahl 
mit anderen Wahlen 

§ 114. (1) Mit der Wahl zum Nationalrat können 
andere allgemeine Wahlen gemeinsam durchgeführt 
werden, wenn die Bundesregierung im Sinne des 
Art. 97· Abs. 2 des Bundes-Verfassungsgesetzes in 
der Fassung von 1929 ihre Zustimmung zur 
Mitwirkung der für die Nationalratswahl berufenen 
Wahlbehörden erteilt hat. 

(2) Für die gemeinsame Durchführung anderer 
allgemeiner Wahlen mit der Nationalratswahl 
gelten folgende besondere Bestimmungen: 

1. Die Stimmzettel für die anderen allgemeinen 
Wahlen können mit dem Stimmzettel für die 
Nationalratswahl vereinigt werden, wenn die 
Stimmzettel zusammen das doppelte Ausmaß 
des Stimmzettels für die N atiönalratswahl 
nicht überschreiten. 

2. Findet eine Vereinigung der Stimmzettel nicht 
statt, so ist jedem Wähler vom Wahlleiter ein 
amtlicher Stimmzettel sowohl für die Natio­
nalratswahl als auch für die anderen allgemei­
nen Wahlen auszufolgen, wenn der Wähler 
sowohl zum Nationalrat als auch . für die 
anderen allgemeinen Wahlen wahlberechtigt 
1St. 

3. Ist ein Wähler am Wahlort nur zum 
Nationalrat wahlberechtigt, so ist ihm nur ein 

Stimmzettel für die Nationalratswahl auszu­
folgen. Die Wahlkuverts solcher Wähler sind 
in eine besondere Wahlurne zu legen, die die 
Aufschrift "Nur für Nationalratswähler" zu 
tragen hat. 

4. Für jeden Wähler ist nur ein Wahlkuvert 
auszugeben, gleichgültig, ob vereinigte oder 
getrennte Stimmzettel abgegeben werden. 

5. Vereinigte Stimmzettel sind zu Beginn des 
Stimmzählungsverfahrens nach Eröffnung der 
Wahl kuverts zu trennen und den weiteren 
nach den einschlägigen Wahlordnungen vor­
geschriebene~ Verfahren zu unterziehen. Die 
Gültigkeit oder Ungültigkeit der Stimmzettel 
für die Nationalratswahl und für die anderen 
allgemeinen Wahlen ist nach den einschlägi­
gen Wahlordnungen zu beurteilen. 

6. Die für die Nationalratswahl vorgesehenen 
Niederschriften, Wählerverzeichnisse, Ab­
stimmungsverzeichnisse, Wahlkarten, Stimm­
zettel und sonstige Beilagen verbleiben be.im 
Wahlakt für die Nationalratswahl. 

VII. HAUPTSTÜCK 

Besondere Bestimmungen über die Wiederholung 
des Wahlverfahrens 

Anwendungsbereich 

§ 115. (1) Für die Durchführung der auf Grund 
eines Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes 
notwendigen gänzlichen oder teilweisen Wiederho­
lung des Wahlverfahrens einer Nationalratswahl 
sind die Bestimmungen des I. bis VI. und VIII. 
Hauptstückes insoweit sinngemäß anzuwenden, als 
im nachfolgenden nichts anderes bestimmt wird. 

(2) Bei der Wiederholung des Wahlverfahrens 
sind die Wahlbehörden an die tatsächlichen 
Feststellungen und an die Rechtsanschauung 
gebunden, von denen der Verfassungsgerichtshof 
bei seinem Erkenntnis ausgegangen ist {§ 70 Abs. 4 
des Verfassungsgerichtshofgesetzes 1953). 

. Ausschreibung der Wiederholungswahl 

§ 116. (1) Ist das Abstimmungsverfahren einer 
Nationalratswahl ganz oder teilweise zu wiederho­
len, so hat die Bundesregierung-die Wiederholungs­
wahl unverzüglich durch Verordnung ausz1.!schrei­
ben. 

. (2) Die Verordnung hat den Wahl tag zu 
enthalten, der von der Bundesregierung im 
Einvernehmen mit dem Hauptausschuß des Natio­
nalrates auf einen Sonntag oder anderen öffentli­
chen Ruhetag festzusetzen ist. Ein Stichtag ist nur 
dann zu bestimmen, wenn auf Grund der 
Aufhebung des Wahlverfahrens bei der Wiederho­
lungswahl die Wahlbehörden neu zu bestellen oder 

I -

I 
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die Wählerverzeichnisse neu anzulegen' oder 
aufzulegen sind. Ist dies nicht der Fall, so hat als 
Stichtag für die Wiederholungswahl der Stichtag 
der aufgehobenen Wahl zu gelten. In der 
Verordnung ist auch festzustellen, in welchen 
Wahlkreisen das Abstimmungsverfahren durchzu­
führen ist. 

(3) Ist das Abstimmungsverfahren nicht in allen 
Wahlkreisen zu wiederholen, so können Wahlkar­
tenwähler dennoch im gesamten Bundesgebiet und 
nach Maßgabe der Bestimmungen des § 60 im 
Ausland ihr Wahlrecht mittels Wahlkarte ausüben. 

Wahlberechtigte und Wählerverzeichnis ; 
Wahlsprengel und Wahlbehörden 

§ 117. Soweit sich aus den §§ 115 Abs. 2 und 116 
Abs. 2 nichts anderes ergibt, gelten für eine 
Wiederholungswahl folgende Bestimmungen: 

1. Wahlberechtigt sind nur Wähler, die bereits im 
abgeschlossenen Wählerverzeichnis der Wahl 
eingetragen waren, die zu wiederholen ist. 
Diese Wählerverzeichnisse sind unverändert 
der Wiederholungswahl zugrunde zu legen. 

2. In den Wahlkreisen, in denen das Abstim­
mungsverfahren aufgehoben wurde, gilt die 
für die aufgehobene Wahl festgesetzte Eintei­
lung in Wahlsprengel. 

3. Das Abstimmungs- und Ermittlungsverfahren 
ist von den Wahlbehörden in der Zusammen­
setzung durchzuführen, die für die aufgeho­
bene Wahl maßgebend war. Für die Änderung 
in der Zusammensetzung dieser Wahlbehör­
den findet § 19 Abs. I, 2 und 3 sinngemäß 
Anwendung., 

Ausstellung von Wahlkarten; Wahlbehörden für 
Wahlkartenwähler 

§ 118. (1) Wer gemäß § 117 Z 1 bei der 
Wiederholungswahl wahlberechtigt ist, hat An­
spruch auf Ausstellung einer Wahlkarte. Auf die 
Ausstellung der Wahlkarte und die Wahl mittels 
Wahlkarte finden die Bestimmungen der §§ 38 bis 
40, 56, 68, 70 und 72 sinngemäß mit der Maßgabe 
Anwendung, daß für Wahlkartenwähler neben dem 
amtlichen Stimmzettel ein solches Wahlkuvert in die 
Wahlkarte zu legen ist, das einen Aufdruck mit der 
Nummer und der Bezeichnung des Landeswahlkrei­
ses, den Buchstaben und der Bezeichnung des 
Regionalwahlkreises sowie die Anschrift der Lan­
deswahlbehörde zu enthalten hat, in deren Bereich 
die Wahlkarte ausgestellt wurde. 

(2) Die Stimmenabgabe durch Wahlkartenwähler 
hat in den Wahlkreisen, in denen das Wahlverfahren 
nicht aufgehoben wurde, soweit im Abs. 3 nicht 
anderes bestimmt ist, vor der Gemeindewahlbe­
hörde und den gemäß § 72 bei der aufgehobenen 
Wahl eingerichteten Sprengelwahlbehörden zu 

erfolgen. In den zuletzt genannten besonderen 
Wahl sprengeln außerhalb von Wien kann auch die 
Gemeindewahlbehörde die Funktion der Sprengel­
wahlbehörde ausüben. 

(3) In größeren Gemeinden, die bei der 
aufgehobenen Wahl in Wahlsprengel eingeteilt 
waren, hat, wenn das Abstimmungsverfahren im 
Wahlkreis nicht aufgehoben wurde, die Gemeinde­
wahlbehörde, in Wien der Magistrat, rechtzeitig, 
spätestens am fünften Tag vor dem Wahl tag zu 
bestimmen, vor welcher Sprengelwahlbehörde 
Wahlkartenwähler ihre Stimme abgeben können. 

(4) Die Gemeindewahlbehörden, in Wien der 
Magistrat, haben rechtzeitig, spätestens jedoch am 
fünften Tag vor dem Wahltag, die Wahlzeit für die 
Stimmen abgabe der Wahlkartenwähler festzuset­
zen. Die Wahlzeit und die für Wahlkartenwähler 
bestimmten Wahllokale sind spätestens am fünften 
Tag vor dem Wahltag durch öffentlichen Anschlag 
kundzumachen. 

Stimmenabgabe durch Wahlkartenwähler 

§ 119. Gibt ein Wahlkartenwähler vor einer der 
im § 118 Abs.2 angeführten Wahlbehörden seine 
Stimme ab, so hat der Wahlleiter dem Wahlkarten­
wähler neben dem amtlichen Stimmzettel das in der 
Wahlkarte befindliche Wahlkuvert zu übergeben 
und den Wahlkartenwählet auf die bei der 
Stimmabgabe zu beobachtenden Vorschriften des 
§ 68 aufmerksam zu machen. Für die Stimmenab­
gabe im Ausland ist § 60 sinngemäß anzuwenden. 

Übermittlung der Stimmen von WahIkartenwählern 

§ 120. (1) Die Sprengel- und Gemeindewahlbe­
hörden haben in den Wahlkreisen, in denen das 
Wahlverfahren nicht aufgehoben wurde, die Namen 
der Wahlkartenwähler im Abstimmungsverzeichnis 
und die Zah'l der von Wahl karten wählern abgegebe­
nen Wahlkuverts, geordnet nach den Wahlkreisen, 
aus denen die Wahlkuverts stammen, in einer 
Niederschrift festzuhalten. Die Wahlkuverts der 
Wahlkartenwähler sind der Niederschrift ungeöff­
net anzuschließen. Die Niederschrift bildet mit dem 
Abstimmungsverzeichnis ~nd den Wahlkuverts der 
Wahlkartenwähler den Wahlakt der örtlichen 
Wahlbehörde. 

(2) Die im Abs. 1 angeführten Sprengelwahlbe­
hörden außerhalb von Wien haben den Sprengel­
wahlakt der Gemeindewahlbehörde zu übermitteln. 
Die zuständige Gemeindewahlbehörde hat die in 
den Sprengelwahlakten und in ihrem Wahlakt 
enthaltenen Wahlkuverts zu entnehmen, sie nach 
Wahlkreisen zu ordnen und in einer Niederschrift 
die Anzahl der für jeden Wahlkreis abgegebenen 
Wahlkuverts zu beurkunden. Die Wahlkuverts sind 
sodann ungeöffnet mit einem Schreiben, in dem die 
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Anzahl der übermittelten Wahlkuverts anzuführen 
ist, der Landeswahlbehörde, aus deren Bereich die 
Wahlkuverts stammen, in einem versiegelten Um­
schlag mit eingeschriebenem Brief expreß zu 
übersenden. 

(3) Die Sprengelwahlbehörden in Wien, in denen 
das Wahlverfahrennicht aufgehoben wurde, haben 
die Wah-lkuverts von Wahlkartenwählern an die 
gemäß Abs. 2 zuständige Landeswahlbehörde in 
einem versiegelten Umschlag zu übersenden. Die 
Übermittlung hat an die Landeswahlbehörde in 
Wien im Weg des·Magistrates der Stadt Wien, an 
die übrigen Landeswahlbehörden mit eingeschriebe­
nem Briefexpreß zu erfolgen. 

(4) Die vorstehenden Bestimmungen finden nur 
dann Anwendung, wenn bei einer in den Abs. 1 bis 3 
angeführten örtlichen Wahlbehörde Wahlkarten­
wähler ihr Wahlrecht ausgeübt haben. Wurde 
während der Wahlzeit von Wahlkartenwählern kein 
Wahlkuvert abgegeben, so ist' dies in einer 
Niederschrift festzuhalten. 

(5) Für die Behandlung der Wahlkuverts von 
Wahlkartenwählern aus dem Ausland durch die 
Landeswahlbehörden ist § 96 Abs. 1 sinngemäß 
anzuwenden. 

(6) Die Landeswahlbehörden, in deren Bereich 
das Wahlverfahren aufgehoben wurde, haben 
zunächst die Zahl der ihnen von den örtlichen 
Wahlbehörden übermittelten Wahlkuverts von 
Wahlkartenwählern aus anderen Wahlkreisen, 
geordnet nach den Wahlkreisen, aus denen die 
Wahlkuverts stammen, in einer Niederschrift zu 
beurkunden. Die Wahl kuverts dieser Wahlkarten­
wähler sind sodann ungeöffnet mit einem Schreiben, 
in dem die Anzahl der übermittelten Wahlkuverts 
anzuführen ist, der Landeswahlbehörde, aus deren 
Bereich die Wahlkuverts stammen, in einem 
versiegelten Umschlag auf dem schnellsten Weg zu 
übersenden. 

Ermittlung der Stimmen von Wahlkartenwählern 

§ 121. '(1) Soweit dieses Bundesgesetz eine 
vorläufige Ermittlung und Bekanntgabe der für 
andere Wahlkreise abgegebenen Stimmen vorsieht, 
finden diese Bestimmungen bei einer Wiederho­
lungswahl nur in einzelnen Wahlkreisen keine 
Anwendung. 

(2) Findet eine Wiederholungswahl nur in 
einzelnen Wahlkreisen statt, so haben die Landes­
wahlbehörden auf Grund der ihnen gemäß § 121 
Abs.2, 3, 5 und 6 übermittelten Wahlkuverts das 
Ergebnis der Stimmen der Wahlkartenwähler nur 
bei ihren endgültigen Feststellungen zu ermitteln. 

(3) Die Ermittlung der Wahlkartenstimmen darf 
erst dann vorgenommen werden, wenn anzunehmen 
ist, daß weit~re Wahlkuverts von Wahlkartenwäh-

lern (§ 121 Abs. 2,3,5 und 6) nicht mehr einlangen 
werden. 

VIII. HAUPTSTÜCK 

Schlußbestimmungen 

Schriftliche Anbringen und Sofortmeldungen 

§ 122. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht 
anderes bestimmt ist, können schriftliche Anbringen 
nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden 
technischen Mittel auch telegraphisch, fernschrift­
lich, im Weg automationsunterstützter Datenüber­
tragung oder in jeder anderen technisch möglichen 
Weise eingebracht werden. 

(2) Gleiches gilt für Sofortmeldungen, wenn 
hierdurch die schnellste Art der Übermittlung 
gewährleistet ist. 

Fristen 

§ 123. (1) Der Beginn und Lauf einer in diesem 
Bundesgesetz vorgesehenen Frist wird durch 
'Sonntage oder andere öffentliche Ruhetage nicht 
behindert. Das gleiche gilt für Samstage und den 
Karfreitag, Fällt das Ende einer Frist auf einen 
Samstag, auf einen Sonntag oder einen anderen 
öffentlichen Ruhetag, so haben die mit dem 
Wahlverfahren befaßten Behörden entsprechend 
vorzusorgen, daß ihnen die befristeten Handlungen 
auch an diesen Tagen zur Kenntnis gelangen 
könnten. 

(2) Die Tage des Postenlaufes werden in die Frist 
eingerechnet. 

Wahlkosten 

§ 124. (1) Soweit in diesem Bundesgesetz nicht 
anderes bestimmt ist, sind die mit der Durchführung 
der Wahl verbundenen Kosten von den Gemeinden 
zu tragen; der Bund hat jedoch den Gemeinden die 
bei der Durchführung der Wahl entstehenden 
Kosten für Papier einschließlich jener der Druck­
sorten zur Gänze, die übrigen Kosten' zu einem 
Drittel, in beiden Fällen nur nach ordnungsgemäßer 
Nachweisung und insoweit zu ersetzen, als sie nicht 
bereits gemäß § 12 des Wählerevidenzgesetzes 1973 
abgegolten sind. 

(2) Ersatzfähig nach Abs. 1 sind Kosten, die für 
die Durchführung der Wahl unbedingt erforderlich 
waren. Nicht ersatzfähig sind Kosten, die den 
Gemeinden auch dann erwachsen wären, wenn 
keine Wahl stattgefunden hätte. Der Kostenersatz 
wird durch eine allenfalls gleichzeitig stattfindende 
Landtags- oder Gemeindevertretungswahl nicht 
berührt. 
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601 der Beilagen 37 

(3) Die Gemeinden, mit Ausnahme der Stadt 
Wien, haben den Anspruch auf Ersatz der Kosten 
binnen 60 Tagen nach dem Wahltag beim 
Landeshauptmann geltend zu machen, der hierüber 
im Einvernehmen mit der zuständigen Finanzlan­
desbehörde entscheidet. 

(4) Gegen die Entscheidung ist eine Berufung 
nicht zulässig. 

(5) Ansprüche der Stadt Wien auf Ersatz der 
Kosten sind binnen der im Abs. 3 bezeichneten Frist 
unmittelbar beim Bundesminister für Inneres 
einzubringen, der im Einvernehmen mit dem 
Bundesminister für Finanzen entscheidet. 

Gebühi-enfreiheit 

§ 125. Die durch dieses Bundesgesetz unmittelbar 
veranlaßten Schriften sind von den Stempelgebüh­
ren und Verwaltungsabgaben des Bundes befreit. 

§ 126. Wenn Funktionen nach diesem Bundesge­
setz von Frauen ausgeübt werden, so kann die 
weibliche Form der Bezeichnung, die für die 
jeweilige Funktion vorgesehen ist, verwendet 
werden. 

§ 127. (1) (Verfassungsbestimmung) Mit dem 
Wirksamwerden dieses Bundesgeset~es tritt § 62 a 
der N ationalrats-Wahlordnung 1971; BG BI. 
Nr. 39111970, in der Fassung des Bundesgesetzes 
BGBI. Nr. 148/1990,- außer Kraft. 

(4) Mit dem Wirksamwerden dieses Bundesgeset- . 
zes treten unbeschadet des Abs. 3 die übrigen 
Bestimmungen der Nationalrats-Wahlordnung 
1971, BGBI. Nr. 391/1970, in der Fassung) der 
Bundesgesetze BGBI. Nr.194/1971, 280/1973, 
403/1977,93/1979,136/1983,232/1984,148/1990 

und der Kundmachung BGBI. Nr. 19/1988, außer 
Kraft. 

(3) Die allfällige Berufung von nicht gewählten 
Bewerbern in den vor dem Inkrafttreten dieses 
Bundesgesetzes zuletzt gewählten Nationalrat ob­
liegt den nach der N ationalrats-Wahlordnung 1971 
bestellten Wahlbehörden. Diese haben auch bis zur 
Konstituierung der nach diesem Bundesgesetz 
gebildeten Wahlbehörden die nach dem Wählerevi­
denzgesetz 1973, BGBI. Nr.601l1973 in der 
Fassung der Bundesgesetze Nr. 427/1985 und 
148/1990, den Wahlbehörden zukommenden Auf­
gaben zu besorgen. Hiebei sind auf diese Wahlbe­
hörden die Bestimmungen der Nationalrats-Wahl­
ordnung 1971 anzuwenden. 

§ 128. Der -Bundesminister für Inneres hat 
unmittelbar nach dem Inkrafttreten dieses Bundes­
gesetzes auf Grund des endgültigen Ergebnisses der 
jeweils letzten Ordentlichen oder Außerordentli­
chen Volkszählung die Zahl der auf jeden 
Wahlkreis gemäß § 4 entfallenden Mandate zu 
ermitteln und im Bundesgesetzblatt kundzumachen. 
§ 5 Abs. 2 ist sinngemäß anzuwenden. 

§ 129. (1) Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Mai 
1993 in Kraft. 

(2) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist 
der Bundesminister für Inneres, hinsichtlich des § 22 
im Einvernehmen mit dem Bundesminister für 
Justiz, hinsichtlich des § 60 im Einvernehmen mit 
dem Bundesminister für auswärtige Angelegenhei­
ten und dem Bundesminister für Landesverteidi­
gung und hinsichtlich des § 124 im Einvernehmen 
mit dem Bundesminister für Finanzen, betraut. Die 
Vollziehung des § 125 fällt bezüglich der Stempel­
gebühren in die Zuständigkeit des Bundesministers 
für Finanzen. 
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38 601 der Beilagen 

Anlage 1 

Regio-
Wahl- nal- Bezeichnung umfaßt kreis wahl-

kreis 

lA Burgenland Nord die Städte: Eisenstadt und Rust, die politischen 
Bezirke: Eisenstadt-Umgebung, Mattersburg, Neu-

"" siedl am See t:: 
ro 

-a 
cu 
Oll .... 
::l 
~ 1 B Burgenland Süd die politischen Bezirke: Güssing, Jennersdorf, Ober-

pullen dorf, Oberwart 

2A Klagenfurt die Stadt Klagenfurt, den politischen Bezirk Klagen-
furt-Land 

2B Villach die Stadt Villach, den politischen Bezirk Villach-Land 

t:: 
cu ... 
t:: .... 
:ro 
~ 

2C Kärnten West die politischen Bezirke: Feldkirchen, Hermagor, 
Spittal a. d. Drau 

2D Kärnten Ost die politischen Bezirke: St. Veit a. d. Glan, 
Völkermarkt, Wolfsberg 

3A Weinviertel die Verwaltungs bezirke: Gänserndorf, Hollabrunn, 
Korneuburg, Mistelbach 

3B Waldviertel die Stadt Krems, die Verwaltungsbezirke : Gmünd, ...r:: 
u Horn, Krems, Waidhofen a. d. Thaya, Zwettl .0:; 
.... -.... 
cu ... 
V) 

:0 .... 
cu 

"" Mostviertel die Stadt Waidhofen a. d. Ybbs, die Verwaltungsbe-cu 3C 
Z zirke: Amstetten, Melk, Scheibbs 

-

3D Niederösterreich die Stadt St. Pöhen, die Verwaltungsbezirke : 
Mitte Lilienfeld, St. Pölten, Tulln 
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601 der Beilagen 39 

Regio-
Wahl- nal- Bezeichnung umfaßt kreis wahl-

kreis 

3E Niederösterreich Süd die Stadt Wiener Neustadt, die Verwaltungsbezirke: 
Neunkirchen, Wiener Neustadt 

..c 
u 

·ö ... " ... 
0 
~ 3F Wien Umgebung die Verwaltungsbezirke: Mödling, Wien -Umgebung '" :0 ... 
0 

-0 
0 

i 
3G Niederösterreich die Verwaltungsbezirke : Baden, Bruck a. d. Leitha 

Süd-Ost 

4A Linz und Umgebung die Stadt Linz, der politische Bezirk Linz-Land 

4B Innvienel die politischen Bezirke: Braunau am Inn, Ried Im 
Innkreis 

..c 
u 

·ö 
4C Hausruckvienel die Stadt Wels, die politischen Bezirke: Eferding, ... ... 

0 Grieskirchen, Vöcklabruck, Wels-Land .... 
'" :0 ... 
0 

..J:J 
0 

4D Traunviertel die Stadt Steyr, die politischen Bezirke: Gmunden, 
Kirchdorf a. d. Krems, Steyr-Land 

4E Mühlvienel die politischen Bezirke: Freistadt, Perg, Rohrbach, 
U rfahr-Umgebung 

SA Salzburg Stadt die Stadt Salzburg 

-

b.O ... 
SB F1achgau/T ennengau die politischen Bezirke: Hallein, Salzburg-Umgebung ::s 

..J:J 
N 

<il 
Vl 

sc Lungau/Pinzgau/ die politischen Bezirke: St. Johanp 1m Pongau, 
Pongau Tamsweg, Zell am See 
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40 60 1 der Beilagen 

Regio-
Wahl- nal- Bezeichnung umfaßt kreis wahl-

kreis 

6A Graz die Stadt Graz, / 
i 

6-B Steiermark Mitte die politischen Bezirke: Graz-Umgebung, V oitsberg 

6C Steiermark Süd die politischen Bezirke: Deutschl~ndsberg, Leibnitz 

6D Steiermark Süd-Ost die politischen Bezirke: Feldbach, Fürstenfeld, 
Radkersburg 

...:<: ... 
('j 

E .... 
0 
'0 

Steie~mark Ost 
... 

6E die politischen Bezirke: Hartberg, Weiz (/) 

6F Steiermark Nord die politischen Bezirke: Bruck a. d. Mur, Mürzzu-
schlag 

6G Steiermark die politischen Bezirke: Leoben, Liezen 
Nord-West 

, 

6H Steiermark West die politischen Bezirke: Judenburg, Knittelfeld, 
Murau 

7A Innsbruck die Stadt Innsbruck 

-0 7B Innsbruck-Land der politische Bezirk Innsbruck-Land 
... 
~ 

7C Unterland die politischen Bezirke: Kitzbühel, Kufstein, Schwaz 
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Wahl-
Regio-

nal- Bezeichnung umfaßt kreis wahl-
kreis 

7D Oberland die politischen Bezirke: Imst, Landeck, Reutte 

Ö .... 
f=: 

7E Osttirol der politische Bezirk Lienz 

'. 

8A Vorarlberg Nord die Verwaltungsbezirke: Bregenz, Dornbirn 
c 
<U ... 
C ... 

:oj 

~ 

SB Vorarlberg Süd die Verwaltungsbezirke : Bludenz, Feldkirch 

9A Wien Innen-Süd die Gemeindebezirke: Landstraße; Wieden, Margare-
ten 

, 

9B Wien Innen-West die Gemeindebezirke: Innere Stadt, Mariahilf, 
Neubau, Josefstadt, Alsergrund 

, 

9C Wien Innen-Ost die Gemeindebezirke: Leopoldstadt, Brigittenau 

c 9D Wien Süd die Gemeindebezirke: Favoriten, Simmering, Meid-<U 

~ ling 

9E Wien Süd-West die Ge~eindebezirke: Hietzing, Penzing, Rudolfs-
heim-Fünfhaus, Liesing 

9F Wien Nord-West die Gemeindebezirke: Ottakring, Hernals, Währing, 
Döbling 

9G Wien Nord die Gemeindebezirke: Floridsdorf, Donaustadt 
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42 601 der Beilagen 

Ortschaft: Blatt 

Gemeinde: o Bezirk: .... __ . ___________________________________________ _ 

Land: ___ _ 

Regionalwahlkreis: ______________________________ _ Wählerverzeichnis 
FortL Haus- Tür-
Zahl Familien- und Vorname (voll ausschreiben) 

Nummer 

~ 

--

*) Hier ist die fortlaufende Zahl des Abstimmunasverzeichnisses zu vermerken! 

Wahlsprengel: 

Gemeinde-Bez. : 

Geburts-
Abgegebene 

jahr 
Stimme *) 

männlich weiblich 

Anlage 2 

Straße 

Gasse 

Platz 

An-
merkung 
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Anlage 3 

Nach einer Stimmenabgabe im Ausland übermitteln Sie bitte die gut verschlossene Wahlkarte (bei 
schadhafter Gummierung der Lasche ein Klebemittel verwenden) nach Erhalt einer der beiden unten­

stehenden Bestätigungen schon im eigenen Interesse so rechtzeitig an die umseits angeführte 
Landeswahlbehörde, daß ihr Eintreffen bei dieser spätestens am 8. Tag nach dem Wahltag, 

12 Uhr, gewährleistet ist. 

Bezirk Wahlsprengel 

Gemeinde Straße/Gasse/Platz, Hausnummer 

FÜR 
Regionalwahlkreis 

WAHLKARTE DEN REGIONALWAHLKREIS 
ausgestel~ von der Gemeinde des obigen Wahlortes (Wahlsprengels) aufgrund der Eintragung in das Wählerverzeichnis 

fortlaufende Zahl J für: Famiiien· und Vornamen (sumame, first namelnom de familie, prenom) Geburtsjahr (year of birth, annee de naissance) 

I 
-

43 

Ort, Datum Unterschrift des Gemeindeorgans 
Amts­
siegel 

Obige Person ist berechtigt, ihr Wahlrecht auch außerhalb des Ortes. an dem 
sie im Wählerverzeichnis eingetragen ist. auszuüben. Neben der Wahlkarte ist 
auch noch eine Urkunde oder amtliche Bescheinigung vorZulegen, aus, der 
sich die Identität des Wählers mit der auf der Wahlkarte bezeichneten Person 
ergibt. Duplikate für abhanden gekommene oder unbrauchbar gewordene 
Wahlkarten dürfen in keinem Fall ausgefolgt werden. 

STIMMENABGABE IM INLAND: Sie können nur am Wahltag ihre Stimme abgeben. Bitte händigen Sie die Wahlkarte ungeöff­
net dem Wahlleiter im Wahllokal aus. Ihren amtlichen Stimmzettel dürfen Sie erst in einer Wahlzelle ausfüllen! 

~'s;Ti'M~nEl~ABGlA'13'E'lMtÄusiu~N'i~+B~;;~~;'~u~';n;;m~'i~tt:elltb:~a;;r ~;nl~al~chh 'E~:h"'~;; ';d;~er i I i abgeben, indem Sie 
den amtlichen Stimmzettel vor einer einem österreichischen N.otar vergleichbaren Person oder vor einem Beamten einer öster- : 

, reich ischen Vertretungsbehörde dem inliegenden Wahlkuvert entnehmen, unbeobachtet und unbeeinftußt ausfüllen, wieder, in 
, das Wahlkuvert stecken und dieses verschlossen in die Wahlkarte zurücklegen. Verschließen Sie die Wahlkarte gleichfalls. Als 

.' Mitglied einer auf Ersuchen einer internationalen Organisation um Hilfeleistung in das Ausland entsendeten Einheit können Ihre 
:i Stimme innerhalb Ihrer Einheit abgeben. Gleicherweise kann die Stimmenabgabe im Ausland von zwei volljährigen öslerreichi-

sehen werden. In diesem Fall sind alle Angaben zur Person beider Zeugen in den hierfür vorgesehenen 

Herr/Frau Ort 
hat vor uns/mir 

Slaal Dat!Jm Uhrzeit 

das Wahlkuvert verschlossen in die Wahlkarte gelegt und diese verschlossen. 

Familien· und Vornamen des 1. Zeugen (in Blockschrift) Geburtsdatum Reisepaß Nr. Ausstellungsbehörde Ausstellungsdatum 

Familien- und Vornamen des 2. Zeugen (in Blockschrift) Geburtsdatum Reisepaß Nr. Ausstellungsbehörde Ausstellungsdatum 

appeared in my office in (placeIDepartment/State) - est apparu devant moi a (la pi ace/Etat) on - le (a.m. p.m.) - a heures 

enclosed the sealed envelope in this voting envelope and sealed it. 
a ferme I'enveloppe d'election, qu'il a placee dans la deuxieme enveloppe d'election, qu'il a ensuite fermee. 

et cachet 
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Empfänger 
Destinataire - Addressee (Achtung: Nur bei Stimmenabgabe im Ausland verwenden!) 

LANDESWAHLBEHÖRDE 
FÜR DEN REGIONALWAHLKREIS 

A- ............................................................ . 
Piz. 

ÖSTERREICH ~ AUTRICHE - AUSTRIA 

-I>-
-I>-

0' 
o 

P­
o ..., 
tti 
~. 

cf 
o 
::l 
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Anlage 4 

Land: ________________________________________________________ . 

Bez~rk: _____________________________________________________ _ Fortl. Nr.: ______________ .. ______________________________ _ 

Gemeinde: _____________________________________________ _ 

Unterstützungserklärung 

Der Gefertigte _______________________ .. ___________________________________________________________________________________________ , geb. am _______________________________________________________________ , 
(Vor· und Familienname) 

wohnhaft in ___________________________________ : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ , 

unterstützt hiermit den Landeswahlvorschlag der 

(Name der wahlwerbenden Panei) 

für den Landeswahlkreis 
(Bundesland) 

(Eigenhändige Unterschrift) 

Raum für allfällige gerichtliche oder notarielle 
Beglaubigung der obigen Unterschrift 

Bestätigung der Gemeindebehörde 

. Die Gemeinde ________________________________________ ... ______________________________________________ : ____________________________ , Bezirk: _______________________________________________________________ , 
(Name der Gemeinde) 

bestätigt hiermit, daß der! die Oogenannte am ____________________________________________________________ ._. ____ .... _._ ... _._. _____________ .................. __ ... ____ . in der 
(Stichtag) 

Wählerevidenz(Sprengel Nr ... ___ .. __ .................. ) als wahlberechtigt eingetragen ist. 

Die eigenhändige Unterschrift auf der Unterstützungserklärung wurde vor der Gemeindebehörde geleistet *) I 
war gerichtlich *) I notariell beglaubigt *). 

.. _._ .. _ ........ _._._ ........ __ ...... , am ...................... _._._._ ... _ ..... 19 ......... . 

*) Nichtzutreffendes streichen! 

Gemeinde­
siegel 

(Unterschrift) 
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46 

Ortschaft: ____________________________________________________________ _ 

Gemeinde: ______________________________________________________ _ 

Bezirk: ______________________ _ 

Land: ______________________________ ... __ . _______________________________ _ 

Regionalwahlkreis: _________________________________________ _ 

601 der Beilagen 

Abstimmungs­
verzeichnis 

Anlage 5 

Wahlsprengel: ___________________________________________________ _ 

Gemeinde-Bez.: ______________ , ________________________________ _ 

(Ort des Wahllokales) 

Straße 

Gasse Nr.: 

Platz 

Fort!. Zahl Name des Wählers 
Fortlaufende Zahl des 
Wählerverzeichnisses 

Anmerkung 
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Liste Nr. 1 

Parteibezeichnung 

Kurzbezeichnung 

Für die gewählte Partei im Kreis ein 0 x einsetzen. 

VORZUGSSTIMME -
LANDESWAHLKREIS 
Für die Vergabe einer Vorzugsstim-
me an einen Bewerber der Landes-
parteiliste der gewählten Partei die 
Bezeichnung des Bewerbers in die 
entsprechende Spalte einsetzen. 

1 
0 
2 
0 

VORZUGSSTIMME - 3 
REGIONALWAHLKREIS 0 
Für die Vergabe einer Vorzugsstim- 4 
me an einen Bewerber der Regie-

0 nalparteiliste der gewählten Partei 
im Kreis·links vom Namensfeld ein 5 

x einsetzen. 0 
6 
0 
7 
0 
8 
0 
9 
0 
10 
0 
11 
0 
12 
0 

Amtlicher Stimmzettel 
für die 

Nationalratswahl am 
Reoionalwahlk . rt::u~ , •.•.•.•.•.•.•.•.•...•.•..•.•.•.•.•.•. 

2 3 

0 0 

1 1 
0 0 
2 2 
0 0 
3 3 
0 0 
4 4 

0 0 
5 5 
0 0 
6 6 
0 0 
7 7 
0 0 
8 8 
0 0 
9 9 
0 0 
10 10 

0 0 
11 11 
0 0 
12 12 
0 0 

' , rn 
CD (ij Q) 
(!)<:'O 

.!!1 .g, '" 
~",Cl 

~';:~ 
<:"'", 
",'0.<:: 
E ,ni 
",.ca: usw. 
<: ~ 
~ '" ~ g3:"'rn 

'" '0 '" 'OaJ Cl 
c .... c:~ 
::)~.- -5 
C:.c ~ >~ 
Q) a:J'- 0 

~.~~~ 
1f.5 ~~ 

I 

I 

T c- :; 
; ~ .... " 
~ Cl' 

0"­
n 

P­
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t;d 
~. 
~ 
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(b 
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+ 
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48 601 der Beilagen 

Anlage 7 

Regionalwahlkreis: ............................... . 
Vom Wahlleiter einzusetzen! 

Leerer amtlicher Stimmzettel 
für die 

Nationalratswahl am 

Vom Wähler gewählte Partei 
(Ku rzbezeich nung) 

Bezeichnung eines Bewerbers 
der Landesparteiliste 

Bezeichnung eines Bewerbers 
der Regionalparteiliste 
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60 1 der Beilagen 49 

Abweichende persönliche Stellungnahme 

des Abgeordneten Voggenhuber zum Bericht des Verfassungsausschusses über die 
Regierungsvorlage betreffend das Bundesgesetz über die Wahl des Nationalrates (Nationalrats­

Wahlordnung 1991, 180 der Beilagen) 

Nach beinahe zehnjähriger Wahlrechtsdebatte 
liegt dem Plenum des Nationalrates schlußendlich 
ein mit Mehrheit des Verfassungsausschusses zur 
Beschlußfassung empfohlener Entwurf für eine neue 
N ationalrats-Wahlordnung vor. 

Der Vertreter des Grünen Klubs mußte dieser 
Vorlage die Zustimmung versagen, da keines der 
Kriterien für eine Demokratisierung des Wahlrech­
tes - wie massive Erweiterung .des Kreises der 
Wahlberechtigten und der Einflußmöglichkeiten 
des Wählers auf die personelle Zusammensetzung 
des Nationalrates, Abbau undemokratischer Hür­
den für den Einzug in den Nationalrat, mehr 
politische Wettbewerbsgerechtigkeit - auch nur 
annähernd erfüllt wurde. 

Vielmehr wurde nur dem Namen nach ein 
Persönlichkeitswahlrecht installiert und neuen poli­
tischen Gruppen der Einzug in den Nationalrat 
erschwert. 

Im folgenden werden die einzelnen Kritikpunkte 
aufgelistet: -

1. Stimmensplitting: 

Die Erhöhung des "demokratiepolitischen Stim­
dards" durch die Ermöglichung des Stimmensplit­
tings ist bis auf weiteres verschoben. Damit bleibt 
dem Wähler die Möglichkeit, zwischen Parteien 
und Kandidaten zu differenzieren und damit ein 
wesentliches Gestaltungselement weiterhin vorent­
halten. 

2. 4%- oder RegionalmandatskJauset: 

Neben der optischen Erfüllung der Ankündigung 
eines Persönlichkeitswahlrechts dürfte die Ver-

schärfung der Einzugsbedingungen für den Natio­
nalrat der hauptsächliche Zweck der Regierungs­
vorlage sein. 

Entfielen etwa bislang auf eine Partei bundesweit 
3,3% und je ein Grundmandat in Wien und 
Oberösterreich, hatte sie die Grundmandatshürde 
geschafft und damit Anspruch auf Teilnahme am 
zweiten Ermittlungsverfahren, wo ihr vier weitere 
Mandate zugefallen wären, wQmit sich ihr Gesamt­
mandatsstand auf 6 Mandate belaufen hätte -
Wahlkampfkostenrückerstattung, Parteienfinanzie­
rung, Klubfinanzierung, eine eigene politische 
Akademie und mediale Beachtung auf Grund ihrer 

. parlamentarischen Vertretung wären ihr gewiß 
gewesen. 

Nach dem Regierungseptwurf wäre das Bild ein 
deutlich anderes: 0 (!) Mandate und einmal Geld im 
Jahr nach der Wah\. 

Denn nach der Regierungsvorlage wird eine 
Partei erst dann' am landes- und bundesweiten 
Ermittlungsverfahren beteiligt, wenn sie entweder 
zumindest ein Regionalmandat oder 4% der 
bundesweit gültig abgegebenen Stimmen erreicht 
hat, sodaß der für den Einzug in den Nationalrat 
erforderliche Stimmanteil deutlich erhöht wird. Im 
Regionalwahlkreis sind für den Mandatsgewinn 
zwischen 17 und 33% der Stimmen erforderlich; 
eine Hürde, die wohl keine neu antretende Gruppe 
auf Anhieb schaffen wird. Bundesweit durfte eine 
Partei ab 2,5% mit dem Einzug in den Nationalrat 
via Grundmandat rechnen. Die Neuregelung 
verringert somit die Chancen neuer wahlwerbender 
Gruppierungen (mit Ausnahme von CDU/CSU­
Modellen innerhalb größerer Parteien) ein Mandat 
zu erringen, zumal sowohl die 4%-Hürde, als auch 
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die Regionalmandatshürde (wegen der nur bei 
stimmenstarken Gruppen theoretisch möglichen 
V orreihung durch Vorzugsstimmen) psychologisch 
vor "Stimmenverschwendung" an Klein- und 
Mittelparteien abschrecken. 

Zudem findet die Ermittlung der Wahlzahl 
weiterhin auf Landesebene statt; anhand dieser 
Wahlzahl wird die Zahl der Regionalmandate 
ermittelt; vom Regionalmandat wiederum bzw. von 
4% bundesweit hängt der Gewinn eines Grundman­
dates auf Landesebene ab. Also entscheiden externe 
Faktoren über den Mandatsgewinn . im materiellen 
Wahlkreis, ein Umstand, der dem Grünen Klub 
zumindest verfassungsrechtlich bedenklich er­
scheint; die Verankerung von Regionalwahlkreisen 
in der Bundesverfassung vermag diese Bedenken 
nicht zu entkräften, wird doch auf eine materielle 
Definition des Regionalwahlkreises verzichtet. 

3. Vorzugsstimmen: 

Die für die V orreihung innerhalb einer Parteiliste 
erforderlichen Vorzugsstimmensumme (1/6 der 
Parteistimmen bzw. halbe Wahlzahl im Regional­
wahlkreis, ganze Wahlzahl auf Landesebene) sind 
zu hoch angesetzt. Auswirkungen dieser Regelung 
sind nur für einige wenige Ausnahmefälle zu 
erwarten; das vorgegebene Ziel wird damit 
jedenfalls nicht erreicht. 

Die Anregungen des Grünen Vertreters im 
Verfassungsausschuß, durch niedrigere Quoten 
(etwa lha der Parteistimmenoder 11> der Wahlzahl 
im Regionalwahlkreis, 40% der Wahlzahl auf 
Landesebene), die Möglichkeit der Vergabe mehre­
rer Vorzugsstimmen (wie sie bereits einige Land­
tags-Wahlordnungen kennen), oder die Identität 
von Personen- und Parteistimme (wie bei der 
Listenwahl für den bayrischen Landtag) die 
Vorreihung zu erleichtern, fanden bedauerlicher­
weise nicht die Zustimmung der Ausschußmehrheit. 

4. Regionalwahlkreise : 

Die vom Verfassungsausschuß dem Nationalrat 
vorgelegte Einteilung der Regionalwahlkreise ist 
zwar gegenüber der Regierungsvorlage verbessert 
worden (Wien, Oberösterreich, Niederösterreich), 
ist aber insgesamt immer noch unsinnig: In den 
Regionalwahlkreisen Innsbruck-Stadt und Lienz 
wäre kein einziges (!) Regionalmandat vergeben 
worden, bei geringen Verlusten droht das einzige 
Regionalmandat von Salzburg-Stadt (SPÖ) und 
Innsbruck-Land (ÖVP) ebenfalls verlorenzugehen. 

Für den unterfertigten Abgeordneten stellt sich 
die . Frage, ob die Regionalwahlkreise nicht 
sinnvollerweise so groß sein sollten, daß das Recht 
des Wählers auf Bestimmung seines Abgeordneten 
durch Vorzugsstimme nicht bereits mangels eines zu 
vergebenden Mandats nur in der Theorie besteht. 

Zudem sollten die Regionalwahlkreise ein sinn­
volles, kompaktes Gebiet umfassen. So ist es 
beispielsweise nicht erklärlich, warum die Wiener 
Innergürtelbezirke nicht zu einem Regionalwahl­
kreis zusammengefaßt werden (dies auch in 
Hinblick auf den sich für Wien nach der 
Volkszählung zu erwartenden Mandatsverlust) . -
Gleiches gilt für Innsbruck-Stadt und Salzburg­
Stadt und die zugehörigen Landbezirke, für die 
Bezirke Baden und Bruck, sowie für die zerhackten 
steirischen Regionen. 

Im übrigen sind auch mehrere der anderen 
Regionalwahlkreise zu klein, um von einem 
sinnvolle~ politischen Wettbewerb sprechen zu 
können: Es ist zu erwarten, daß nur knapp etwa 
mehr als die Hälfte der Nationalratsmandate im 
Regionalwahlkreis vergeben werden wird; somit 
werden de facto von vornherein bis zu 60170 Man-· 
date, die bei sinnvollerer Einteilung im Regional­
wahlkreis vergeben werden könnten, dem Zugriff 
des Wählers entzogen. Denn mehr Regionalwahl­
kreise bedeutet mehr unverwertete Stimmen, die erst 
auf Landesebene mandatsträchtig werden. 

5. Wahlalter: 

Der Grünen Forderung nach Senkung des aktiven 
Wahlalters um mindestens ein volles Jahr wurde 
nicht entsprochen. Es ist keineswegs einzusehen, 
warum jemand mit 18 Jahren zwar ehemündig, 
wehrpflichtig und strafmündig ist, vom aktiven 
Wahlrecht jedoch ausgeschlossen wird. 

6 .. Proportionalverfahren Niemeyer: 

Obwohl das ·anerkannt strengste proportionale 
Ermittlungsverfahren Niemeyers, bei der Auf teilung 
der Mandate auf die Wahlkreise angewandt wird, 
um die kleinsten Bundesländer nicht zu benachteili­
gen und eines der vorgeblichen Ziele dieser 
Wahlrechtsreform die exaktere Umsetzung von 
Stimmen in Mandate ist, wurde am zugunsten 
größerer Parteien verzerrenden Verfahren d'Hondt 
festgehalten. 

In Deutschland wurde bei Bundestagswahlen und 
bei der Mehrzahl der Landtagswahlen auf Nie­
meyer als proportionaleres Ermittlungsverfahren 
umgestellt. InSkandinavien wurden zwecks Ver­
meidung des Verzerrungseffektes nach d'Hondt die 
Divisorenreihe modifiziert (etwa nach St. Lague in 
Norwegen). .. 

Im übrigen wird auf die Dokumentation des 
Unterschiedes zwischen d'Hondt und Niemeyer im 
Grünen Wahlrechts antrag verwiesen (151/A, 
S.36-38). 

7. Datenschutz: 

Obschon sowohl im Wahlrechts entwurf .vom 
1. Dezember 1987, in den Wahlrechtsvarianten A 
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und B des Innenministeriums aus dem Jahr 1988 und 
dem ÖVP-Wahlrechtsantrag der letzten Legislatur­
periode das Verbot derWeitergabe der Abschriften 
der Wählerverzeichnisse (Name, Alter, Adresse) zu 
finden war, fehlt dieses Verbot nun in dei 
Regierungsvorlage. Eine Begründung blieben die 
Koalitionsabgeordneten bislang schuldig. Eine 
derartige Bestimmung findet sich etwa auch in § 2 
Abs. 6 Hochschülerschaftsgesetz. 

8. Listenkoppelung: 

Bei Bestehen hoher Hürden, wie dies etwa bei 4% 
der Fall ist, scheint die Listenkoppelung eines der 
geeigneten Korrektive gegen krasse Verzerrungen 
des Wählerwillens zu sein, sind doch Koppelungen 
nur von Parteien mit hinreichender programmati­
scher Nähe zu erwarten. Auf diese Forderungen 
wurde nicht eingegangen. 

9. Mehr Mandate auf Wahlkreisebene: 

Um mehr Mandate auf Ebene von Regional­
oder Landeswahlkreisebene vergeben zu können, 
wo der Wähler eine (zumindest theoretische) 
Eingriffsmöglichkeit via Vorzugs stimmen hat, 
wurde vom unterfertigten Abgeordneten auf die 
Regelungen des Grünen Antrages (Z 63), sowie 
der oberösterreichischen Landtags-Wahlordnung 
hingewiesen. 

Die Ausschußmehrheit blieb bei der bisherigen, 
unnötig ,hohen Zahl von Mandaten, die nicht auf 
Ebene der Wahlkreise vergeben werden können. 

10. Regionalkandidatur: 

Obwohl Regionalisierung und Wahl in einer 
überschaubaren Einheit einer der Anlässe für diese 
Wahlrechtsreform ist, wurde der Grünen Anregung, 
daß reine, Regionalkandidaturen auch nur auf 
Ebene ihres Regionalwahlkreises Unterstützungs­
unterschriften sammeln könnten, nicht nähergetre­
ten. 

Somit muß eine Regionalliste zB in Graz die 400 
für die Steiermark erforderlichen Unterstützungs­
unterschriften sammeln, obwohl sie von der Größe 
des Regionalwahlkreises Graz her nur .etwa 100 
bräuchte, womit die "Regionalisierung" in diesem 
Bereich ad absurdum geführt wird. 

11. Überhangsmandatl Ausgleichsmandat : 

Im Gegensatz zur Regelung der Regierungsvor­
lage hat der unterfertigte Abgeordnete . beim· 
Auftreten von Überhangsmandaten entweder deren 
Beibehaltung oder die Einführung des Instrumentes 
der Ausgleichsmandate, wie sie bereits mehrere 
deutsche Landtagswahlordnungen kennen, ange~ 
regt. 

Johannes Voggenhuber 
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